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Pismem z dnia 17 lipca 2013, zamieszczonym w autentycznej wersji językowej na stronach następujących 
po niniejszym streszczeniu, Komisja powiadomiła Niemcy o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępo
wania określonego w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczącego wyżej 
wspomnianego środka pomocy. 

Zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi na temat środka, w odniesieniu do którego Komisja wszczyna 
postępowanie, w ciągu jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego streszczenia i następującego po nim 
pisma na następujący adres lub numer faksu: 

European Commission 
Directorate-General for Agriculture and Rural development 
Directorate M2 
Building/Office L130 5/138 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Faks: 00 32 2 29 67672 

Otrzymane uwagi zostaną przekazane władzom niemieckim. Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą 
wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności. 

I. PROCEDURA 

W pismach z dnia 28 listopada 2011 r. do dnia 27 lutego 
2012 r. Komisja zwróciła się do władz niemieckich o udzielenie 
dodatkowych informacji dotyczących sprawozdania rocznego za 
2010 r. w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym, które 
Niemcy złożyły zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego 
szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (obecnie 
art. 108 TFUE (rozporządzenie (WE) nr 659/1999) ( 1 ). Niemcy 

odpowiedziały na te pytania w pismach z dnia 16 stycznia 
2012 r. i 27 kwietnia 2012 r. Z odpowiedzi Niemiec wynika, 
że Niemcy przyznały pomoc państwa dla niemieckiego sektora 
mleczarskiego w oparciu o Gesetz über den Verkehr mit milch und 
fetten, milcherzeugnissen (w skrócie: Milch- und Fettgesetz, czyli 
ustawy w sprawie mleka i tłuszczu) z 1952 r. 

Pismem z dnia 2 października 2012 r. Komisja poinformowała 
Niemcy, że przedmiotową pomoc zarejestrowano jako pomoc 
niezgłoszoną pod numerem SA.35484 (2012/NN). Pismem 
z dnia 16 listopada 2012 r. Niemcy przekazały uwagi związane 
ze wspomnianą rejestracją niezgłoszonej pomocy. Władze
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( 1 ) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363 
z 20.12.2006, s. 1).



niemieckie przekazały dodatkowe informacje za pośrednictwem 
różnych komunikatów przekazanych w dniach 7, 8, 11, 13, 14, 
15 i 19 lutego, 21 marca i 8 kwietnia 2013 r. 

II. OPIS 

Ustawą ramową regulującą omawiane wsparcie finansowe jest 
ustawa w sprawie mleka i tłuszczu. Jest to ustawa federalna, 
która obowiązuje od 1952 r. Od tamtej pory wprowadzono 
do niej szereg zmian, ostatnio z dniem 31 października 2006 r. 

Ustawa w sprawie mleka i tłuszczu — jako niemiecka ustawa 
federalna — upoważnia niemieckie kraje związkowe do nakła
dania opłaty wyrównawczej („milchumlage” = „opłaty za 
mleko”) na poziomie mleczarni, w oparciu o ilości mleka 
dostarczane przez rolników do tych mleczarni. Z informacji 
przekazanych przez władze niemieckie wynika, że dziewięć (z 
szesnastu) niemieckich krajów związkowych korzysta z tego 
uprawnienia, tj. Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Brandenburgia, 
Hessen, Dolna Saksonia, Północna Nadrenia-Westfalia, 
Nadrenia-Palatynat, Kraj Saary i Turyngii. Opłaty stosowane 
przez kraje związkowe sięgają do 0,0015 EUR za kg mleka. 

Z dochodów z opłaty za mleko niemieckie kraje związkowe 
finansują szeroką gamę środków wsparcia, w tym obowiązkowe 
testy jakości mleka oraz inne kontrole jakości, gromadzenie 
danych dotyczących cen mleka, badania i projekty pilotażowe, 
składki na krajowe stowarzyszenie mleczarzy (VDM), szkolenia 
zawodowe, pomoc na dostarczanie mleka i niektórych prze
tworów mlecznych uczniom placówek oświatowych, wsparcie 
dla sektora zwierząt gospodarskich i wsparcie techniczne. 

Niemcy twierdziły jak dotąd, że większość tych środków nie 
stanowi pomocy. W odniesieniu do niektórych projektów 
badawczych realizowanych przez Bayern, wsparcia dla sektora 
zwierząt gospodarskich oraz niektórych środków wsparcia tech
nicznego, Niemcy utrzymywały, że środki te stanowią pomoc 
państwa zgodną z rynkiem wewnętrznym. 

III. OCENA 

Po tym, jak Komisja zarejestrowała wszelkie formy pomocy 
udzielonej na podstawie ustawy w sprawie mleka i tłuszczu 
jako pomoc niezgłoszoną, władze niemieckie poinformowały 
o zastosowaniu do niektórych innych środków zasad dotyczą
cych pomocy de minimis na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1998/2006. 

Jeśli chodzi o kilka działań finansowanych w ramach ustawy 
w sprawie mleka i tłuszczu, a mianowicie pomoc w zakresie 

szkoleń zawodowych i pomoc na dostarczanie mleka i niektó
rych przetworów mlecznych uczniom placówek oświatowych, 
Komisja stwierdza, że nie stanowią one pomocy, gdyż nie obej
mują żadnej formy działalności gospodarczej. 

W odniesieniu do wszystkich pozostałych środków wspieranych 
w ramach ustawy w sprawie mleka i tłuszczu wstępne docho
dzenie Komisji wykazało, że na pierwszy rzut oka wszystkie 
warunki dotyczące istnienia pomocy zgodnie z art. 107 ust. 1 
TFUE, zostały spełnione. W szczególności finansowanie z wyko
rzystaniem opłat za mleko uznaje się za finansowanie parafis
kalne, a zatem należy je uważać za pochodzące z zasobów 
państwa. 

Zgodność pomocy została oceniona w świetle art. 107 ust. 3 lit. 
c) TFUE w oparciu o zasady mające zastosowanie w chwili 
przyznania pomocy. 

Na podstawie wstępnej oceny niektóre środki można już uznać 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym, w szczególności pomoc na 
rzecz niektórych wstępnych projektów badawczych w Bayern, 
wsparcie dla sektora zwierząt gospodarskich i wsparcie tech
niczne. 

Jeśli chodzi o inne środki, w tym obowiązkowe testy jakości 
mleka oraz inne kontrole jakości, gromadzenie danych dotyczą
cych cen mleka, badania i projekty pilotażowe oraz składki na 
krajowe stowarzyszenie mleczarzy, Komisja ma wątpliwości, czy 
są one zgodne z rynkiem wewnętrznym. 

W odniesieniu do parafiskalnego finansowania środków, 
Komisja uważa, że metoda finansowania, tzn. w oparciu 
o dochody z opłat nałożonych ustawą federalną, stanowi inte
gralną część środka pomocy, że wysokość opłaty ma 
bezpośredni wpływ na kwotę pomocy państwa oraz że pobie
ranie tej opłaty nie jest sprzeczne z celami odpowiedniej 
wspólnej organizacji rynku. Ponadto Komisja stwierdza, że 
opłata za mleko nie wprowadza dyskryminacji między produk
tami przywożonymi a produktami krajowymi, ani między 
wywożonymi produktami krajowymi a produktami krajowymi 
wprowadzanymi do obrotu na rynku krajowym. 

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999, 
wszelka bezprawnie przyznana pomoc może podlegać windy
kacji od jej beneficjenta. Ponadto wydatki z tytułu środków 
krajowych wpływających bezpośrednio na środki Unii mogą 
nie kwalifikować się do finansowania w ramach budżetu EFRG.
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PISMO 

„die Kommission beehrt sich, Deutschland mitzuteilen, dass sie 
nach Prüfung der von Ihren Behörden vorgelegten Informatio
nen beschlossen hat, bezüglich der vorgenannten Maßnahmen 
das Verfahren nach Artikel 108 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union ("AEUV") ( 1 ) einzuleiten. 
Hinsichtlich anderer Maßnahmen, auf die sich die vorgelegten 
Informationen beziehen, hat die Kommission festgestellt, dass es 
sich entweder nicht um Beihilfen im Sinne von Artikel 107 
Absatz 1 AEUV handelt, oder beschlossen keine Einwände ge
gen die betreffenden Beihilfen zu erheben, da diese mit dem 
AEUV vereinbar sind. 

1. VERFAHREN 

(1) Mit Schreiben vom 28. November 2011 und 27. Februar 
2012 bat die Kommission Deutschland um zusätzliche 
Auskünfte hinsichtlich des Jahresberichtes 2010 über Bei
hilfen im Landwirtschaftssektor, den Deutschland in 
Übereinstimmung mit Artikel 21 Absatz 1 der Ratsver
ordnung 659/1999 vom 22. März 1999 über besondere 
Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 des EG- 
Vertrags (jetzt Artikel 108 AEUV) ( 2 ) (künftig: "Verord
nung 659/1999") übermittelt hatte. Deutschland beant
wortete die Fragen der Kommission mit Schreiben vom 
16. Januar 2012 und 27. April 2012. Im Lichte der 
Antworten Deutschlands 

stellte sich heraus, dass Deutschland dem deutschen 
Milchsektor finanzielle Unterstützung nach Maßgabe des 
Gesetzes über den Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen 
und Fetten (kurz: Milch- und Fettgesetz) von 1952 ge
währt hatte. 

(2) Mit Schreiben vom 2. Oktober 2012 teilte die Kommis
sion Deutschland mit, dass die betreffenden Maßnahmen 
als nicht angemeldete Beihilfe Nr. SA.35484 (2012/NN) 
eingetragen wurden. Mit Schreiben vom 16. November 
2012, 7., 8., 11., 13., 14., 15. und 19. Februar, 21. März, 
8. April, 28. Mai, 10. und 25. Juni und 2. Juli 2013, 
unterbreitete Deutschland weitere Informationen. 

2. BESCHREIBUNG DER BEIHILFEMASSNAHMEN 

2.1. Titel 

(3) Milch- und Fettgesetz 

2.2. Dauer 

(4) Das deutsche Milch- und Fettgesetz, das das Rahmenge
setz der Beihilfemaßnahmen darstellt, auf die sich das 
Untersuchungsverfahren bezieht, ist in seiner Geltungs
dauer unbefristet. Die Kommission betrachtet sämtliche 
innerhalb dieses Rahmengesetzes verabschiedeten Maß
nahmen als eine einzige Beihilferegelung. 

2.3. Haushaltsbeträge 

(5) Nach den von Deutschland vorgelegten Informationen 
lagen die zwischen 2001 und 2011 jährlich zur Ver
fügung stehenden Unterstützungsbeträge in einer Spanne 
zwischen 20 und 30 Millionen EUR. 

2.4. Begünstigte 

(6) Nach den zur Verfügung stehenden Informationen sind 
die letztendlichen Begünstigten der meisten Teilmaßnah
men, auf die sich das Untersuchungsverfahren bezieht, in 
Deutschland tätige Molkereien. In einigen Fällen sind of
fenbar Milchbauern die Begünstigten. Sowohl für Molke
reien als auch Milchbauern gilt, dass die Begünstigten, 
soweit nicht anders angegeben, Unternehmen jeder 
Größe sind, einschließlich Großunternehmen. 

Hinsichtlich einer beträchtlichen Anzahl von Teilmaßnah
men handelt es sich offenbar bei den Empfängern finan
zieller Unterstützung um Parteien, die weder in der Pri
märproduktion noch in Verarbeitung und Vermarktung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind (z.B. Labore, 
Universitäten, andere Institutionen, die Bildungsdienste 
vermitteln usw.). 

2.5. Rechtsgrundlage / Finanzierung der Beihilfen 

(7) Das Rahmengesetz zur Regelung der gegenständlichen 
finanziellen Unterstützung ist das Milch- und Fettgesetz, 
ein 1952 in Kraft getretenes Bundesgesetz. Seitdem 
wurde das Milch- und Fettgesetz mehrfach geändert, zu
letzt zum 31. Oktober 2006. 

(8) Das Milch- und Fettgesetz – als Bundesgesetz – ermäch
tigt in seinem § 22 Abs. 1 die deutschen Bundesländer, 
eine Milchumlage von den Molkereien auf Grundlage der 
Anlieferungsmilchmengen zu erheben. Nach den von 
Deutschland zur Verfügung gestellten Informationen ha
ben neun (von sechzehn) Bundesländern von dieser Er
mächtigung Gebrauch gemacht, nämlich Baden-Württem
berg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nord
rhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thürin
gen. Die von den Ländern angewendeten Umlagen betra
gen bis zu 0,0015 EUR per kg Milch. 

(9) Deutschland hat bewiesen, dass die Milchumlage nicht 
auf Einfuhrerzeugnisse anwendbar ist. Dagegen können 
Ausfuhrerzeugnisse der Milchumlage unterliegen. 

(10) § 22 Abs. 2 des Milch- und Fettgesetzes sieht vor, dass 
die aus der Milchumlage aufkommenden Mittel nur ver
wendet werden für die:
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( 1 ) Mit Wirkung vom 1. Dezember 2009 sind an die Stelle der Arti
kel 87 und 88 EG-Vertrag die Artikel 107 und 108 AEUV getreten. 
Die Artikel 87 und 88 EG-Vertrag und die Artikel 107 und 108 
AEUV sind im Wesentlichen identisch. Im Rahmen dieser Entschei
dung sind Bezugnahmen auf die Artikel 107 und 108 AEUV gege
benenfalls als Bezugnahmen auf die Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
zu verstehen. 

( 2 ) ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1, zuletzt geändert durch die Kommis
sionsverordnung (EG) Nr. 1791/2006, veröffentlicht in ABl. L 363, 
20.12.2006, S. 1.



1. Förderung und Erhaltung der Güte auf Grund be
stimmter Durchführungsvorschriften; 

2. Verbesserung der Hygiene bei der Gewinnung, der 
Anlieferung, der Be- und Verarbeitung und dem Ab
satz von Milch und Milcherzeugnissen; 

3. Milchleistungsprüfungen; 

4. Beratung der Betriebe in milchwirtschaftlichen Fragen 
und laufende milchwirtschaftliche Fortbildung des Be
rufsnachwuchses; 

5. Werbung zur Erhöhung des Verbrauchs von Milch 
und Milcherzeugnissen; 

6. Durchführung von nach dem Milch- und Fettgesetz 
übertragenen Aufgaben. 

(11) § 22 Abs. 2a des Milch- und Fettgesetzes sieht vor, dass 
abweichend von Abs. 2 die nach Abs. 1 aufkommenden 
Mittel auch verwendet werden können für: 

1. zur Minderung von strukturell bedingten erhöhten Er
fassungskosten bei der Lieferung von Milch und Sahne 
(Rahm) vom Erzeuger bis zur Molkerei, 

2. zur Minderung von erhöhten Transportkosten bei der 
Lieferung von Milch zwischen Molkereien, sofern die 
Lieferung zur Sicherung der Versorgung des Absatz
gebietes der belieferten Molkereien mit Trinkmilch 
notwendig ist, und 

3. zur Förderung der Qualität bei zentralem Absatz von 
Milcherzeugnissen. 

(12) § 22 Abs. 4 des Milch- und Fettgesetzes sieht vor, dass 
die von Molkereien oder ihren Zusammenschlüssen für 
die in Abs. 2 aufgeführten Zwecke an milchwirtschaftli
che Einrichtungen geleistet werden, ganz oder teilweise 
aus dem Aufkommen der Milchumlage abgegolten wer
den. 

2.6. Teilmaßnahmen nach dem Milch- und Fettgesetz 

(13) Von den deutschen Ländern nach dem Milch- und Fett
gesetz durchgeführte Teilmaßnahmen, die Gegenstand des 
durch diese Beihilfeentscheidung eröffneten förmlichen 
Untersuchungsverfahrens sind, sind im Anhang dieser 
Entscheidung aufgeführt. Die einzelnen Teilmaßnahmen 
werden im Folgetext entsprechend der Einordnung im 
Anhang bezeichnet (z.B. BW 1 für die erste Teilmaß
nahme Baden-Württembergs). 

(14) Im Folgetext werden die von den deutschen Ländern 
durchgeführten Teilmaßnahmen gegliedert entsprechend 
der Einordnung Deutschlands in seinen Mitteilungen als 
Nichtbeihilfe oder Beihilfe, die möglicherweise vereinbar 
mit bestimmten Beihilferegeln ist (Beihilferahmenrege
lung, Freistellungsverordnung usw.). 

2.6.1. Maßnahmen, die laut Deutschland keine Beihilfen dar
stellen 

2.6.1.1. A m t l i c h e M i l c h g ü t e p r ü f u n g e n i n 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g u n d B a y e r n 

(15) Die Länder Baden-Württemberg und Bayern gewähren 
finanzielle Unterstützung für gesetzliche Prüfungen mit 

dem Ziel, die Qualität und bestimmte Merkmale der 
Milch gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 1 und § 10 Abs. 1 des 
Milch- und Fettgesetzes i.V.m. der Verordnung über die 
Güteprüfung und Bezahlung der Anlieferungsmilch vom 
9. Juli 1980 (kurz: "Milch-Güteverordnung") zu prüfen. 
In beiden Ländern wurde die Durchführung der amtli
chen Prüfungen anerkannten Prüfzentren anvertraut, 
d.h. dem Milchprüfring Baden-Württemberg e.V. bzw. 
dem Milchprüfring Bayern e.V. ("Milchprüfringe"). Zwi
schen 2001 und 2011 betrugen die insgesamt aufgewen
deten Mittel (beide Länder zusammen) rund 58 Mio. EUR. 

(16) In Übereinstimmung mit § 10 des Milch- und Fettgeset
zes i.V.m. § 1 Abs. 1 der Milch-Güteverordnung haben 
Abnehmer von Milch jede Anlieferungsmilch zur Bewer
tung der Güte untersuchen zu lassen oder zu untersuchen 
auf: 

— Fettgehalt, 

— Eiweißgehalt, 

— bakteriologische Beschaffenheit, 

— Gehalt an somatischen Zellen und 

— Gefrierpunkt. 

(17) Die in § 1 Abs. 1 Milch-Güteverordnung genannten Un
tersuchungen sind zwingend vorgeschrieben für die von 
Molkereien in Deutschland (Abnehmer von Milch) erwor
bene Milch. Wie die deutschen Behörden erklärten, ge
währen Baden-Württemberg und Bayern finanzielle Un
terstützung für die vorgeschriebenen Prüfungen. Zum 
Beispiel gewährte Baden-Württemberg die Unterstützung 
gemäß folgenden Vorschriften: 

— § 22 Abs. 2 Nr. 1 Milch- und Fettgesetz 

— Milch-Güteverordnung vom 9.07.1980 (BGBl. I S. 
878, 1081), zuletzt geändert durch Art. 1 der Ver
ordnung v. 17.12.2010 (BGBl. I S. 2132) 

— Verordnung zur Durchführung der Milch-Güteverord
nung vom 18.05.2004 (GBl. Nr. 8 S. 350) 

— Bekanntmachung zur Zulassung des Milchprüfrings 
Baden-Württemberg e.V. i.d.F. vom 21.07.2004 
(Staatsanzeiger Nr. 30 vom 2.08.2004) 

— § 23 und § 44 der Landeshaushaltsordnung für Ba
den-Württemberg (LHO) 

(18) Andere Länder als Baden-Württemberg und Bayern, ein
schließlich der Länder, die keine Milchumlage erheben, 
gewähren keine finanzielle Unterstützung für die Unter
suchungen. 

(19) Deutschland behauptet, dass diese Maßnahmen aus fol
genden Gründen keine Beihilfen darstellen: Die Zahlun
gen werden als Ausgleich für notwendige Aufwendungen 
geleistet, die den Milchprüfringen für die Durchführung 
hoheitlicher Aufgaben entstehen.
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(20) Die Untersuchungen gewährleisten die Produktsicherheit 
im Hinblick auf den Schutz der Verbraucher vor gesund
heitlichen Schäden sowie im Hinblick auf die Versorgung 
der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen Erzeugnis
sen. Von besonderer Bedeutung sind zusätzliche Unter
suchungen der Rohmilch, die deutlich über die Anforde
rungen der Milch-Güteverordnung hinausgehen. Dies er
laubt es den Milchprüfringen, ein Monitoringsystem zur 
Feststellung von Hemmstoffeinträgen zu betreiben, mit 
dem im Verdachtsfall gezielt Hemmstoffeinträge in die 
Anlieferungsmilch identifiziert und ggf. sanktioniert wer
den können. 

(21) Nachdem die Kommission mit Brief vom 2. Oktober 
2012 sämtliche unter das Milch- und Fettgesetz fallende 
Maßnahmen als nicht angemeldete Beihilfen eingetragen 
hatte, kamen Baden-Württemberg und Bayern überein, 
die Erstattung von Kosten hinsichtlich der amtlichen 
Milchgüteprüfungen einzustellen, die zuvor durch Milch
umlagemittel unterstützt wurden. Stattdessen wird die 
Milchwirtschaft die Aufwendungen künftig direkt den 
Milchprüfringen erstatten. In Anbetracht dessen, dass 
der weitaus überwiegende Teil der finanziellen Mittel 
der Milchumlage in Baden-Württemberg in die erwähnte 
amtliche Untersuchung der Anlieferungsmilch floss (rd. 
80%), hat Baden-Württemberg in diesem Zusammen
hang, aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und 
des Bürokratieabbaus, zum 1. Januar 2013 komplett 
auf die Erhebung der Milchumlage verzichtet. In Bayern 
ist dagegen der Wegfall der Kostenerstattung über eine 
Absenkung des Umlagesatzes ausgeglichen worden. 

2.6.1.2. K o n t r o l l e d e r M i l c h g ü t e i n N i e 
d e r s a c h s e n 

(22) Niedersachsen gewährt finanzielle Unterstützung für die 
Kosten, die für die amtliche Überwachung der nach 
Milchgüteverordnung zugelassenen Untersuchungsstellen 
entstehen, in denen die Kontrollen durchgeführt werden 
(Teilmaßnahme NI 3). Zwischen 2001 und 2011 beliefen 
sich die aufgewendeten Haushaltsmittel auf insgesamt 
2 Mio. EUR. Laut den deutschen Behörden erfolgt die 
Überprüfung der vom Land zugelassenen Untersuchungs
stellen im Hinblick darauf, ob die für die Zulassung not
wendigen Voraussetzungen eingehalten werden. Wie 
Deutschland behauptet, werden hier nicht routinemäßige 
Milchgütekontrollen durchgeführt, sondern es findet eine 
„Kontrolle der Kontrolle“ statt, indem überprüft wird, ob 
die erforderlichen Milchgüteprüfungen ordnungsgemäß 
durchgeführt werden. Die eigentlichen Untersuchungs- 
und Analysekosten für die Milchgüteprüfungen sowie 
für die Milchleistungsprüfungen werden dagegen in Nie
dersachsen nicht aus Umlagemitteln finanziert, sondern 
von den Landwirten selbst getragen. 

(23) Deutschland behauptet, dass es sich um Aufgaben mit 
amtlichem Charakter und um gesetzliche Vorgaben han
dele. Werden bei den amtlichen Kontrollen in den nach 
der Milchgüteverordnung zugelassenen Untersuchungs
stellen schwerwiegende Mängel wie z. B. wiederholte Ver
stöße gegen Aufzeichnungspflichten oder die Anwendung 
von nicht zugelassenen Analysemethoden usw. fest
gestellt, führt dies in einem abgestuften Sanktionssystem 
über Verwarnungen bis hin zum Entzug der Zulassung 
als Untersuchungsstelle nach Milchgüteverordnung. Die 

Zulassung kann erst nach erneuter Beantragung durch 
das betreffende Labor und abermaliger Kontrolle der Ein
haltung der Zulassungsvoraussetzungen durch die zustän
dige Überwachungsbehörde wiedererlangt werden. Neben 
den finanziellen Folgen des Zulassungsentzuges durch 
Mindereinnahmen aufgrund des nicht mehr vorhandenen 
Probenaufkommens aus dem Bereich der Milchgüteprü
fung muss das Labor zusätzlich die für die Neuzulassung 
erforderlichen Maßnahmen finanzieren. Folglich sollte 
laut Deutschland die Unterstützung nicht als Beihilfe ein
gestuft werden, weil einzelne Unternehmen nicht begüns
tigt werden. 

(24) Weiterhin gewährt Niedersachsen der Landwirtschafts
kammer eine finanzielle Unterstützung für die berufliche 
Schulung des bei den Landeskontrollverbänden angestell
ten Kontrollpersonals, das mit der Durchführung der 
Milchleistungstest beauftragt ist (Teilmaßnahme NI 11). 
Laut den deutschen Behörden sind Begünstigte dieser 
Unterstützung die Landeskontrollverbände. Die Beihilfein
tensität beträgt bis zu 100 %. Deutschland macht geltend, 
dass, weil die oben beschriebenen Qualitätskontrollen 
keine Beihilfe darstellen, auch Maßnahmen, die dazu die
nen, Fachpersonal zur Durchführung solcher Kontrollen 
zu qualifizieren ebenso wenig eine Beihilfe darstellen soll
ten. Die insgesamt gewährte Unterstützung zwischen 
2001 und 2011 belief sich auf rund 730 000 EUR. 

2.6.1.3. A n d e r e G ü t e p r ü f u n g e n 

(25) In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thü
ringen (Teilmaßnahmen BW 9, BY 5, HE 8, NI 2, NW 1, 
RP 3, SL 4 und TH 8) werden Milchumlagemittel zur 
Finanzierung allgemeiner Gesundheitsfürsorgekontrollen 
aufgewendet. Diese Kontrollen beinhalten das Schadstoff
monitoring (z.B. hinsichtlich Dioxin), PCB-Prüfungen, 
und Kontrollen zur Identifizierung polychlorierter Was
serstoffe in Milcherzeugnissen. Im Hinblick auf eine Kri
senvorbeugung gewähren die betreffenden Länder finan
zielle Unterstützung für spezifische Güteprüfungen, die 
stichprobenweise durchgeführt werden und die Identifi
zierung von Schadstoffen zum Ziel haben (einschließlich 
radioaktiver Schadstoffe, Dioxin, Reinigungsmittelrück
stände und Pestizide). Zwischen 2001 und 2011 beliefen 
sich die aufgewendeten Haushaltsmittel (alle Länder zu
sammengerechnet) auf insgesamt 9 Mio. EUR. 

(26) In allen vorgenannten Fällen werden Stichproben von 
Milch oder Milcherzeugnissen den Laboren zur Unter
suchung geschickt. 

(27) Bei diesen Untersuchungen geht es laut Deutschland um 
die Feststellung, ob die kontrollierten Erzeugnisse die ge
setzlichen Mindestanforderungen erfüllen, die Milchquali
tät zu gewährleisten und den Verbraucher vor gesund
heitlichen Schäden zu schützen. Diese Untersuchungen 
seien nicht mit Vorteilen für die betroffenen Unterneh
men verbunden, vielmehr führen Auffälligkeiten bei die
sen Untersuchungen zu negativen Folgen wie z. B. der 
Verhängung von Vermarktungsverboten und Bußgeldern, 
in Einzelfällen sind auch Betriebssperrungen möglich. 
Deutschland behauptet, dass es sich beim Verbraucher
schutz um eine hoheitliche Aufgabe handele und dass 
diese Kontrollen keine mittel- oder unmittelbaren Vorteile 
für Unternehmen im Milchsektor mit sich brächten.
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2.6.1.4. P r e i s m e l d u n g 

(28) Baden-Württemberg und Bayern (Teilmaßnahmen BW 2 
und BY 8) gewähren finanzielle Unterstützung der Süd
deutschen Butter- und Käsebörse e.V., die in Übereinstim
mung mit gesetzlichen Verpflichtungen, die in der Ver
ordnung über Preisnotierung, Preisermittlung und Preis
erhebung für Milcherzeugnisse in der Fassung der Be
kanntmachung vom 3. Juni 2011 (BGBl. I S. 1020) nie
dergelegt sind, Preisdaten erfasst, auswertet und meldet. 

(29) Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland- 
Pfalz und Thüringen (Teilmaßnahmen HE 6, NI 9, NW 8, 
RP 6 und TH 7) gewähren finanzielle Unterstützung den 
Amtliche Notierungskommissionen für Butter und Käse Han
nover, die in Übereinstimmung mit gesetzlichen Verpflich
tungen, die in obiger Randnummer (28) aufgeführter na
tionaler Verordnung niedergelegt sind, Preisdaten erfas
sen, auswerten und melden. 

(30) Zwischen 2001 und 2011 beliefen sich die aufgewende
ten Haushaltsmittel (alle Länder zusammengerechnet) auf 
insgesamt 4 Mio. EUR. 

(31) Die in obigen Randnummern (28) bis (30) beschriebenen 
Teilmaßnahmen haben – laut Deutschland – den Zweck, 
im EU-Recht niedergelegten Pflichten nachzukommen. 
Gemäß Artikel 192 Abs. 1 der Ratsverordnung (EG) 
Nr. 1234/2007 vom 22. Oktober 2007 über eine ge
meinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Son
dervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeug
nisse (künftig: "Verordnung 1234/2007"), ( 3 ) teilen sich die 
Mitgliedstaaten und die Kommission gegenseitig die Angaben 
mit, die zur Durchführung dieser Verordnung oder zur Markt
überwachung und -analyse sowie zur Einhaltung der interna
tionalen Verpflichtungen […] erforderlich sind. Einzelheiten 
bezüglich des Preismeldesystems enthält die Verordnung 
(EU) Nr. 479/2010. ( 4 ) Mitgliedstaaten melden der Kom
mission wöchentlich bestimmte Preisdaten. Weiterhin 
seien diese Daten von höchster Wichtigkeit für alle Un
ternehmen in der gesamten Handelskette (Erzeuger, Mol
kereien, Einzelhändler usw.). In den deutschen Ländern, 
in denen die Milchumlage nicht erhoben wird, zahlen die 
Unternehmen den beiden in Randnummern (28) und 
(29) genannten Preismeldestellen direkt einen Beitrag 
für die entstandenen Kosten. 

(32) Laut Deutschland stellen diese Maßnahmen keine Beihilfe 
dar, die zu einer Wettbewerbsverzerrung führen könnte. 
Nach Deutschlands Ansicht führen die Preismeldestellen 
hoheitliche Aufgaben aus. 

2.6.1.5. F o r s c h u n g s - u n d P i l o t p r o j e k t e 

(33) Zwischen 2008 und 2010 gewährte Baden-Württemberg 
Unterstützung für Infrastrukturmaßnahmen (Büroarbeits
platz) und Personalkosten im Rahmen eines Pilotvor
habens zur Verbesserung des Wissenstransfers, des Wis
sensmanagements und zur Intensivierung der Zusam

menarbeit zwischen der Universität Hohenheim - Institut 
für Lebensmittelwissenschaft und Biotechnologie mit an
geschlossener Lehrmolkerei und dem Landwirtschaftli
chen Zentrum - Milchwirtschaft Wangen (Teilmaßnahme 
BW 7 ( 5 )). Die gewährte Unterstützung betrug 
93 000 EUR. 

(34) Deutschland behauptet, dass durch dieses Projekt nur 
nichtwirtschaftliche Tätigkeiten ausgeübt werden, und 
dass deswegen keine Beihilfen vorlägen. Deutschland be
zieht sich auf Punkt 3.1.1. des Gemeinschaftsrahmens ( 6 ) 
(künftig: "Forschungsrahmen"). 

2.6.1.6. B e i t r a g f ü r d e n V e r b a n d d e r d e u t 
s c h e n M i l c h w i r t s c h a f t e . V . ( V D M ) 

(35) Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thü
ringen gewähren finanzielle Unterstützung für den Ver
band der deutschen Milchwirtschaft e.V. (Teilmaßnahmen 
BW 6, BY 9, HE 5, NI 10, NW 9, RP 8, SL 6 und TH 6). 
Für den VDM als Verband der deutschen Milchwirtschaft 
ist eine Aufgabe die ‘Wahrnehmung und Förderung der 
Interessen der Milchwirtschaft’. Zwischen 2001 und 
2011 betrugen die insgesamt aufgewendeten Haushalts
mittel (alle Länder zusammengerechnet) ungefähr 4 Mil
lionen EUR. Laut Deutschland beinhalten die Aufgaben 
des VDM insbesondere: 

— umfassende Beratung zu allen milchwirtschaftlichen 
Themen im Vorfeld sowohl auf nationaler als auch 
internationaler Ebene, 

— Interessenvertretung im Gesetzgebungsprozess gegen
über den Ministerien, parlamentarischen Gremien, 
Ausschüssen und Arbeitsgruppen nationaler und in
ternationaler, technisch orientierter Verbände und Or
ganisationen, 

— Organisation von Veranstaltungen zu aktuellen Ent
wicklungen und Trends. 

(36) Laut Deutschland ist der VDM Mitglied des Internationa
len Milchwirtschaftsverbands (IDF) und stellt in dieser 
Organisation das Deutsche Nationalkomitee dar. Im Ein
zelnen obliegt dem VDM die gesamte Koordinierung der 
deutschen Mitarbeit im IDF. Der VDM benennt die Sach
verständigen in den IDF-Gremien im Auftrag der Mit
gliedsverbände und der Bundesregierung und nimmt Stel
lung zu internationalen Anfragen an das Deutsche Na
tionalkomitee. Er vertritt dort die Interessen der gesamten 
Milchbranche in Absprache mit seinen Mitgliedern und in 
enger Kooperation mit der Bundesregierung und den Ver
tretern der Bundesländer. 

(37) Wie Deutschland erklärte, betreut der VDM stellvertre
tend für die gesamte Branche die Normung und Stan
dardisierung auf nationalem und internationalem Gebiet
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in Zusammenarbeit mit den zuständigen Normungsorga
nisationen wie z.B. ISO, IDF, CEN und DIN. Zusätzlich 
berät der VDM die Bundesregierung und den IDF im 
Codex Alimentarius. Durch Stellungnahmen, Leitfäden 
und Richtlinien trägt der VDM wesentlich dazu bei, 
dass die Milchwirtschaft und die Behörden zu einer ge
meinsamen Sprache finden, wenn es um die Beurteilung 
umwelt- und sicherheitsrelevanter Parameter geht. 
Schließlich erarbeitet der VDM Schulungsunterlagen für 
die Branche und begleitet die gesamte technische Nor
mung. Technische Normen sind im Milchbereich unver
zichtbar. Dadurch wird erreicht, dass sichere und qualita
tiv hochwertige Lebensmittel produziert werden. 

(38) Deutschland hat der Kommission ebenso mitgeteilt, dass 
der VDM ein Netzwerk der Mitgliedsverbände, der Ver
treter des Bundes, der Länder und der Wissenschaftler 
bildet. Alle Beteiligten beraten über die Weichenstellun
gen im nationalen und internationalen Lebensmittelrecht, 
im Bereich der Milchwissenschaft und -analytik, der Er
nährung, aber auch bei Umwelt-, Klima- und Tierschutz
fragen. Insoweit fördert der VDM die Zusammenarbeit 
aller Mitglieder der Branche. Zu den Verbandszielen ge
hören auch die Unterstützung der Milchwissenschaft und 
die Förderung des technischen Fortschritts auf milchwirt
schaftlichem Gebiet. 

(39) Deutschland hat der Kommission ebenso mitgeteilt, dass 
kein einziges in der Milchproduktion, Milchverarbeitung 
oder dem Milchhandel tätiges Unternehmen, sondern nur 
Verbände und wissenschaftliche Einrichtungen im VDM 
als Mitglieder vertreten sind. Gemäß der Website des 
VDM gehören zu den Mitgliedern auch der Milchindus
trie-Verband e.V. und der Deutsche Bauernverband e.V. ( 7 ) 

(40) Deutschland behauptet, dass es sich bei der finanziellen 
Unterstützung für den VDM nicht um Beihilfen handele, 
weil der VDM kein Unternehmen, d.h. kein Wirtschafts
teilnehmer sei. Laut Deutschland verfolgt der VDM keine 
wirtschaftliche Tätigkeit. Der VDM sei ein stufenübergrei
fender Zusammenschluss von Akteuren der Wertschöp
fungskette Milch in Deutschland, der selbst nicht wirt
schaftlich tätig sei. Der VDM sei nach dem deutschen 
Körperschaftssteuerrecht als Berufsverband anerkannt 
und somit zu bestimmten Steuervergünstigungen berech
tigt, die Gesellschaften mit wirtschaftlichem Geschäfts
betrieb nicht zu Gute kämen. 

(41) Schließlich macht Deutschland geltend, dass gemäß Ar
tikel 183 der Verordnung 1234/2007 unbeschadet der An
wendung der Artikel 87, 88 und 89 des Vertrags gemäß 
Artikel 180 dieser Verordnung ein Mitgliedstaat für die Fi
nanzierung von Maßnahmen zur Förderung des Verbrauchs in 
der Gemeinschaft, zur Erweiterung der Märkte für Milch und 
Milcherzeugnisse und zur Verbesserung der Qualität eine Ab
satzförderabgabe auf die vermarkteten Milch- und Milchäqui
valenzmengen bei seinen Milcherzeugern erheben kann. 

2.6.1.7. G e m e i n s c h a f t s b e i h i l f e f ü r d i e A b 
g a b e v o n M i l c h u n d b e s t i m m t e n 
M i l c h e r z e u g n i s s e n a n S c h ü l e r i n 
S c h u l e n 

(42) Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Niedersach
sen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen gewähren finan

zielle Unterstützung für die Abgabe von Milch und be
stimmten Milcherzeugnissen an Schüler in schulischen 
Einrichtungen (im Folgenden „EU“ Schulmilchprogramm 
- Teilmaßnahmen BW 5, BB 4, HE 4, NI 8, NW 3 und 
TH 1). 

(43) Für die Schulmilchprogramme können sich Einrichtungen 
(d. h. Kindergärten, Vorschulen, Grund- und Sekundar
schulen) bewerben, um Milch und Milcherzeugnisse zu 
erhalten, die zur Verteilung an Schüler bestimmt ist, die 
diese Schuleinrichtungen regelmäßig besuchen. Diese 
Maßnahmen umfassen auch die Bereitstellung von Infor
mationsmaterial in Kindergärten und Schulen, Seminare 
zur Schulung von Mitarbeitern, die an dem Programm 
beteiligt sind, Schulungen für Kinder und Schüler sowie 
die Unterstützung von Aus- und Weiterbildung für Leh
rer und Erzieher zur Begleitung des Programms. 

(44) Deutschland behauptet, dass es sich bei diesen Maßnah
men nicht um staatliche Beihilfen handelt, sondern um 
eine Umsetzung des Unionsrechts. 

2.6.1.8. M a ß n a h m e n i m B e r e i c h d e r b e r u f 
l i c h e n B i l d u n g 

(45) Einige Bundesländer (Baden-Württemberg, Bayern, Hes
sen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz 
und Saarland) gewähren finanzielle Unterstützung für die 
Aus- und Weiterbildung für verschiedene Berufe im 
Milchsektor. 

(46) Baden-Württemberg unterstützt die Ausbildung von 
Milchtechnologen (Teilmaßnahme BW 8) an dem Land
wirtschaftlichen Zentrum Baden Württemberg - Milch
wirtschaft Wangen (LAZBW). Die Zuschüsse werden di
rekt an die Auszubildenden in Form der Erstattung von 
Kosten für Exkursionen und Preise für hervorragende Er
gebnisse gewährt. 

(47) Bayern (Teilmaßnahme BY 4) finanziert die Ausbildung 
als Milchtechnologe am Staatlichen Lehr-, Versuchs- und 
Fachzentrum für Molkereiwirtschaft Kempten (LFVZ 
Kempten), einer staatlichen Ausbildungseinrichtung. Die 
Unterstützung umfasst die Unterhalts- und Betriebskosten 
des Zentrums. Ferner informierte Deutschland die Kom
mission über die finanzielle Unterstützung für die LFVZ 
Kempten für die Modernisierung und Erweiterung ihrer 
Räumlichkeiten (Teilmaßnahme BY 41). Diese belief sich 
auf 0,72 Mio. EURO. 

(48) Bayern (Teilmaßnahme BY 6) unterstützt die berufliche 
Ausbildung als milchwirtschaftlicher Laborant an der 
Staatlichen Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für Molke
reiwirtschaft Triesdorf (LFVZ Triesdorf) sowie wie die 
berufliche Weiterbildung zum Milchwirtschaftlichen La
bormeister. Die LFVZ Triesdorf ist eine staatliche Aus
bildungseinrichtung. Die Unterstützung umfasst die Un
terhalts- und Betriebskosten des Zentrums. 

(49) entfällt
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(50) Hessen (Teilmaßnahme HE 7) unterstützt die berufliche 
Ausbildung als milchwirtschaftlicher Laborant. Die Aus
zubildenden der Molkereien erhalten finanzielle Unter
stützung für die Kosten der Unterkunft und Verpflegung 
im Landwirtschaftlichen Zentrum Baden Württemberg - 
Milchwirtschaft Wangen (LAZBW). Die LAZBW ist eine 
staatliche Einrichtung für die berufliche Bildung. 

(51) Nordrhein-Westfalen (Teilmaßnahme NW 10) unterstützt 
die Berufsausbildung zum Molkereifachmann/frau an der 
Milchwirtschaftlichen Lehr- und Untersuchungsanstalt 
Krefeld. Diese Anstalt ist eine staatliche Ausbildungsein
richtung. Maßnahme NW 10 wurde im Zeitraum 2001 
bis 2006 durchgeführt und danach eingestellt. 

(52) Niedersachsen (Teilmaßnahme NI 4) gewährt der Landes
verteidigung Milchwirtschaft finanzielle Unterstützung für 
die Berufsausbildung von Milchtechnologen und Milch
laboranten. Folgende Maßnahmen werden finanziert: 

(a) die Unterhalts- und Betriebskosten der staatlichen 
Ausbildungseinrichtung für beide Ausbildungsberufe; 

(b) Informationsveranstaltungen und Ausflüge für eine 
bessere praxisorientierte Berufsausbildung. 

(53) Rheinland-Pfalz und Saarland (Teilmaßnahmen RP 7 und 
SL 3) ( 8 ) gewähren finanzielle Unterstützung für die Be
rufsausbildung. Finanziert werden die Kosten der Lehre, 
der überbetrieblichen Ausbildung, Fachpublikationen, Se
minare, Exkursionen und Auszeichnungen für heraus
ragende Leistungen. 

(54) In Thüringen (Teilmaßnahme TH 2) werden Zuschüsse 
für Auszubildende (Milchtechnologe und milchwirtschaft
licher Laborant) für Kosten im Zusammenhang mit ihrer 
Ausbildung gewährt. Erstattet werden die Kosten für 
Dienstleistungen (z.B. Verpflegungskosten), die normaler
weise die Auszubildenden zu tragen haben. Die Unter
stützung richtet sich nicht an Unternehmen. 

2.6.1.9. B a u e i n e s n e u e n V e r w a l t u n g s - u n d 
L a b o r g e b ä u d e s i n K i r c h h e i m u n t e r 
T e c k 

(55) Baden-Württemberg unterstützte den Bau eines neuen 
Verwaltungs- und Laborgebäudes in Kirchheim unter 
Teck durch Milchumlagemittel (Teilmaßnahme BW 3). 
In diesem Gebäude sind Büros des Milchwirtschaftlichen 
Vereins sowie Laborräume des Milchprüfrings unterge
bracht. In letzteren werden Tests zur Bestimmung der 
Milchqualität durchgeführt. Die finanzielle Unterstützung 
hinsichtlich der in den Jahren 2002 und 2003 entstan
denen Baukosten betrug 1,7 Millionen EUR. 

(56) Laut den deutschen Behörden liegt der Bau eines derarti
gen Verwaltungs- und Laborgebäudes im allgemeinen öf
fentlichen Interesse, da mit den dort durchgeführten Un
tersuchungen der Anlieferungsmilch, beispielsweise im 
Hinblick auf eine mögliche Schadstoffbelastung und die 
bakteriologische Beschaffenheit, ein hoher Qualitätsstan
dart von Milch und Milchprodukten und damit die Unbe

denklichkeit dieser Produkte für die Verbraucher gewähr
leistet werden kann. Deutschland hat keine genauen An
gaben über die Eigentümerschaft des Gebäudes und ge
gebenenfalls bestehende Mietvereinbarungen gemacht. 

(57) Die deutschen Behörden behaupten, dass die Unterstüt
zung keine Beihilfe darstelle, weil erstens kein Transfer 
öffentlicher Mittel vorliege und zweitens die Unterstüt
zung zu keiner Wettbewerbsverzerrung führe. 

2.6.2. Teilmaßnahmen, die laut Deutschland Beihilfen darstel
len 

2.6.2.1. W e r b e m a ß n a h m e n 

(58) Bayern gewährt finanzielle Unterstützung für Werbemaß
nahmen. Die gegenständlichen Werbeaktionen wurden 
durch Beihilfeentscheidung N 785/2002 für unbefristete 
Dauer genehmigt. Seit der Genehmigung und über den 
1. Januar 2007 hinaus führt Bayern weiter ähnliche Wer
bemaßnahmen durch (Teilmaßnahme BY 7). 

(59) Werbekampagnen zugunsten des Milchsektors in Nieder
sachsen (vgl. auch Randnummer (85)) wurden bei der 
Kommission angemeldet und von ihr durch Beihilfeent
scheidung N 16/2010 (K (2010) 2594 vom 28.4.2010) 
genehmigt. Diese Entscheidung genehmigte „Absatzför
derung und Werbemaßnahmen“ bis zum 31.12.2013. 
Laut den von Deutschland gemachten Angaben wurden 
Werbekampagnen vor dem Entscheidungsdatum prak
tisch unter den gleichen Bedingungen ausgeführt. 

2.6.2.2. F o r s c h u n g s - u n d E n t w i c k l u n g s 
b e i h i l f e n ( G r u n d l a g e n f o r s c h u n g ) 

(60) Bayern gewährte finanzielle Unterstützung für etwa 20 
seit 2001 durchgeführte Forschungsprojekte (Teilmaß
nahme BY 16). Die insgesamt aufgewendeten Haushalts
mittel betrugen 900 000 EUR. 

(61) Gemäß den von Deutschland vorgelegten Beweisen han
delt es sich offenbar um Projekte der Grundlagenfor
schung, die Beihilfeintensität betrug 100%, und förder
fähig waren die folgenden Kosten: 

(a) Personalkosten (Forscher, Techniker und sonstige un
terstützende Personen, soweit diese für das For
schungsvorhaben angestellt sind); 

(b) Kosten für Instrumente und Ausrüstung, soweit und 
solange sie für das Forschungsvorhaben genutzt wer
den. Wurden diese Instrumente und Ausrüstungen 
nicht während ihrer gesamten Lebensdauer für das 
Forschungsvorhaben verwendet, galt nur die nach 
den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung er
mittelte Wertminderung während der Dauer des For
schungsvorhabens als beihilfefähig; 

(c) Kosten für Gebäude und Grundstücke, sofern und 
solange sie für das Forschungsvorhaben genutzt wer
den. Bei Gebäuden galt nur die nach den Grundsät
zen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte Wert
minderung während der Dauer des Forschungsvor
habens als beihilfefähig. Bei Grundstücken waren die 
Kosten der kommerziellen Übertragung oder die tat
sächlich entstandenen Kapitalkosten beihilfefähig;
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men von Rheinland-Pfalz und Saarland miteinander identisch.



(d) Kosten für Auftragsforschung, technisches Wissen 
und zu Marktpreisen von Dritten direkt oder in Li
zenz erworbene Patente, sofern die Transaktion zu 
Marktbedingungen durchgeführt wurde und keine 
Absprachen vorlagen, sowie Kosten für Beratung 
und gleichwertige Dienstleistungen, die ausschließlich 
der Forschungstätigkeit dienten; 

(e) zusätzliche Gemeinkosten, die unmittelbar durch das 
Forschungsvorhaben entstanden; 

(f) sonstige Betriebskosten (wie Material, Bedarfsmittel 
und dergleichen), die unmittelbar durch die For
schungstätigkeit entstanden. 

2.6.2.3. F o r s c h u n g s - u n d E n t w i c k l u n g s 
b e i h i l f e n ( i n d u s t r i e l l e F o r s c h u n g ) 

(62) Bayern gewährte finanzielle Unterstützung für vier wei
tere seit 2001 ausgeführte Forschungsprojekte (Teilmaß
nahmen BY 2, BY 11, BY 12 und BY 13). Diese Projekte 
fallen in die Kategorie der industriellen Forschung. Die 
insgesamt aufgewendeten Haushaltsmittel betrugen 3,7 
Millionen EUR. Gemäß den von Deutschland vorgelegten 
Beweisen betrug die Beihilfeintensität bis zu 75%, und 
förderfähig waren ausschließlich die in obiger Randnum
mer (61) aufgeführten Kosten. 

2.6.2.4. B e i h i l f e n f ü r M a ß n a h m e n z u r U n 
t e r s t ü t z u n g d e s T i e r h a l t u n g s s e k 
t o r s , z u r B e r e i t s t e l l u n g f a c h l i 
c h e r H i l f e i m A g r a r s e k t o r u n d 
z u r E r z e u g u n g u n d V e r m a r k t u n g 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r Q u a l i t ä t s 
e r z e u g n i s s e 

(63) Gemäß den von den deutschen Behörden vorgelegten 
Informationen gewähren einige deutsche Bundesländer 
finanzielle Unterstützung durch Milchumlagemittel für 

(a) Milchleistungsprüfungen zur Erfassung der geneti
schen Qualität landwirtschaftlicher Nutztiere (Teil
maßnahmen HE 1, NW 2, RP 4 und SL 1), 

(b) technische Hilfe, insbesondere für allgemeine Infor
mationsmaßnahmen über ernährungsphysiologische 
Werte der Milchprodukte (Teilmaßnahmen BY 3, BY 
10, BW 4, BB 1, BB 3, HE 2, HE 3, HE 9, NI 5, NI 6, 
NI 7, NW 4, NW 5, NW 6, NW 7, RP 1, RP 2, RP 5, 
SL 2, SL 5, TH 3, TH 4, TH 9 und TH 10) ( 9 ) und 

(c) ein Milch-Qualitätssicherungssystem (Teilmaßnahmen 
BW 10, BW 11, NI 1, NI 2 ( 10 ) und TH 5). 

(64) Laut Deutschland werden Unterstützungen nur in Form 
bezuschusster Dienstleistungen gewährt und keine direk

ten Zahlungen an die Erzeuger geleistet. Die Maßnahmen 
betreffen keine Zahlungen für Kosten von Kontrollen, die 
der Landwirt oder Hersteller selbst durchführt oder die 
nach den Gemeinschaftsvorschriften vom Erzeuger oder 
Hersteller selbst zu tragen sind. Die Mitgliedschaft in 
Erzeugergemeinschaften oder sonstigen Organisationen 
ist keine Voraussetzung für die Inanspruchnahme der 
fachlichen Hilfe. Zudem sind die Beiträge zu den Ver
waltungskosten der betreffenden Gemeinschaft oder Ver
einigung auf diejenigen Kosten beschränkt, die für die 
Bereitstellung der Dienste anfallen. Die Beihilfen werden 
nicht für Investitionsausgaben gewährt. 

(65) Zahlungsempfänger der Umlagemittel sind eingetragene 
Vereine (e.V.), d.h. als juristische Personen eingetragene 
Körperschaften des deutschen Privatrechts. ( 11 ) Die Unter
stützung wird auf Grundlage der von den jeweiligen Be
hörden der Länder (Bewilligungsbehörden) ( 12 ) geschlosse
nen Verträge gewährt, welche durch angemessene Kon
trollen sicherstellen, dass Ziel, Gegenstand und Anforde
rungen der Beihilfegewährung erfüllt sind. Insbesondere 
stellen sie sicher, dass die Förderungsintensität eingehal
ten sowie Überkompensation vermieden wird. 

(66) Die deutschen Behörden bestätigen, dass die Endbegüns
tigten der Beihilfe Milch erzeugende landwirtschaftliche 
Betriebe im Primärsektor sind, die die Kriterien der De
finition kleiner und mittlerer Unternehmen im Anhang I 
der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 (weiterhin: 'Verord
nung 800/2008') ( 13 ) erfüllen, und dass die Beihilfe allen 
Landwirten in dem betreffenden Gebiet auf der Grundlage 
objektiv definierter Kriterien zur Verfügung steht.
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( 9 ) Deutschland behauptet, dass die Teilmaßnahmen BY 10, NI 7 und 
NW 4 keine Beihilfen darstellen. 

( 10 ) Deutschland behauptet, dass die Teilmaßnahme NI 2 keine Beihilfe 
darstellt. 

( 11 ) In Bayern: Verband der Milcherzeuger Bayern (VMB), Milchwirtschaftli
cher Verein Allgäu-Schwaben (MVAS), in Baden-Württemberg: Milch
wirtschaftlicher Verein Baden-Württemberg (MWV), Milchprüfring Baden- 
Württemberg (MPR), in Brandenburg: Landeskontrollverband Branden
burg (LKVB), Landesbauernverband Brandenburg (LBV), Landesvereini
gung der Milchwirtschaft Berlin-Brandenburg (LVMB), in Hessen: Hes
sischer Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht 
(HVL), Landesvereinigung für Milch und Milcherzeugnisse Hessen 
(LVMH), in Niedersachsen: Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nie
dersachsen (LVMN), in Nordrhein-Westfalen: Landeskontrollverband 
(LKV), Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nordreih-Westfalen 
(LVMNW), Rheinischer Landwirtschaftsverband (RLWV), Westfälisch-Lip
pischer Landwirtschaftsverband (WLWV), in Rheinland-Pfalz: Landes
kontrollverband Rheinland-Pfalz (LKVRP), Milchwirtschaftliche Arbeits
gemeinschaft Rheinland-Pfalz (MILAG), Landeskontrollverband Rhein
land-Pfalz (LKV), Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK), in 
Saarland: Landeskontrollverband Saar (LKVS), Landesvereinigung der 
Milchwirtschaft des Saarlandes (LVMS), in Thüringen: Verein Landvolks
bildung Thüringen (VLT), Thüringer Landjugendverband (TLJV), Thüringer 
Melkergemeinschaft (TMG), Landesvereinigung Thüringer Milch (LVTM), 
Landesvereinigung Thüringer Milch (LVTM), Thüringer Verband für Leis
tungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht (TVLEV). 

( 12 ) Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in Bayern, Ministerium 
für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) in Baden-Württem
berg, Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung 
(MLUR) in Brandenburg, Regierungspräsidium Gießen (RP) in Hessen, 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) in Niedersachsen, Landes
amt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) in Nord
rhein-Westfalen, Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) in 
Rheinland-Pfalz, Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (MUV) 
in Saarland, Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL) und Thü
ringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt 
(TMLNU) in Thüringen. 

( 13 ) Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission vom 6. August 
2008 zur Erklärung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von 
Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt in Anwendung der Arti
kel 87 und 88 EG-Vertrag (allgemeine Gruppenfreistellungsverord
nung); ABl. Nr. L 214 vom 09.08.2008, S. 3.



(i) Beihilfemaßnahmen zur Unterstützung des Tierhaltungssek
tors 

(67) Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saar
land (Teilmaßnahmen HE 1, NW 2, RP 4 und SL 1) 
gewähren finanzielle Unterstützung für Milchleistungs
prüfungen zur Erfassung und Auswertung von Daten 
zum Erhalt und zur Verbesserung der genetischen Qua
lität landwirtschaftlicher Nutztiere im Rahmen von 
Zuchtprogrammen. 

(68) Förderfähig sind die Kosten für die regel- und systemati
sche Ermittlung von züchterisch beeinflussbaren Merkma
len sowie die Erfassung, die überbetriebliche Auswertung 
und die Bewertung von Parametern zur Tiergesundheit, 
der Tierhaltungsbedingungen, der Tierfütterung und des 
Betriebsmanagements. Die Beihilfen werden nur zur De
ckung der Kosten von durch Dritte erbrachten Dienstleis
tungen und/oder von Kontrollen gewährt, die durch 
Dritte oder in Namen von Dritten durchgeführt werden. 
Die Ergebnisse werden den teilnehmenden Betrieben in 
Form von überbetrieblichen Auswertungen für Beratungs
zwecke zur Verfügung gestellt. Kosten für routinemäßig 
durchgeführte Kontrollen zur Bestimmung der Milchqua
lität sind von der Förderung ausgeschlossen. Die Beihilfe 
wird bis zu einem Höchstsatz von 70% der förderfähigen 
Kosten gewährt. 

(69) Wie Deutschland behauptet, entsprechen Ziel und Gegen
stand der Maßnahme den Maßnahmen zur Verbesserung 
der genetischen Qualität landwirtschaftlicher Nutztiere im 
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK), die von 
der Europäischen Kommission unter der Nummer XA 
203/2010 veröffentlicht wurde. Laut den deutschen Be
hörden ist eine Kumulierung der Unterstützung mit den 
GAK-Mitteln für die Milchleistungsprüfungen möglich, 
aber die deutschen Behörden haben zugesichert, die ma
ximal mögliche Beihilfeintensität von 70% nicht über
schritten wird. 

(70) Die deutschen Behörden haben darauf hingewiesen, dass 
diese Unterstützung in Nordrhein-Westfalen, Rheinland- 
Pfalz und Saarland bis zum 31.12.2020 gewährt wird. 
Empfänger der Unterstützung ist LKVS in Saarland, 
LKVNW in Nordrhein-Westfalen, LKVRP in Rheinland- 
Pfalz und HVL in Hessen. 

(71) Zwischen 2001 und 2011 beliefen sich die aufgewende
ten Haushaltsmittel (alle Länder zusammengerechnet) auf 
insgesamt 29 778 Mio. EUR. 

(72) Deutschland behauptet, dass die Beihilfemaßnahmen die 
Unterstützung des Tierhaltungssektors betreffen und den 
Bedingungen des Abschnitt 15 der Rahmenregelung der 
Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im Agrarsektor (wei
terhin: "Rahmenregelung 2000-2006") ( 14 ) bzw. des Ka
pitels IV.L der Rahmenregelung der Gemeinschaft für 
staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor 2007- 
2013 (weiterhin: "die Rahmenregelung 2007-2013") ( 15 ) 
entsprechen. 

(ii) Bereitstellung fachlicher Hilfe im Agrarsektor 

(73) Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Nie
dersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saar
land und Thüringen gewähren finanzielle Unterstützung 
für Maßnahmen, die auf die Bereitstellung fachlicher Hilfe 
im Agrarsektor abzielen (Teilmaßnahmen BY 3, BY 10, 
BW 4, BB 1, BB 3, HE 2, HE 3, HE 9, NI 5, NI 6, NI 
7, ( 16 ) NW 4 NW 5, NW 6, NW 7, RP 1, RP 2, RP 5, SL 
2, SL 5, TH 3, TH 4, TH 9 und TH 10). 

(74) Die finanzielle Unterstützung wird für Informationsmaß
nahmen generischer Art gewährt, die allen Betrieben im 
milchwirtschaftlichen Sektor zugutekommen. Sie betref
fen die Verwendung von Milch und Milchprodukten im 
Allgemeinen, sind auf Informationen über die objektiven 
Milcheigenschaften beschränkt, beinhalten keine subjekti
ven Behauptungen über die Vorzüge bestimmter Erzeug
nisse eines oder mehrerer Unternehmen und betreffen 
keine Werbemaßnahmen. Es werden nur allgemeine Maß
nahmen finanziert, die allen Erzeugern des Milchsektors 
gleichermaßen zugutekommen, z.B. werden Erzeuger 
oder Herkunft nicht namentlich genannt. Es werden keine 
Direktzahlungen an Verarbeitungs- und Vermarktungs
unternehmen geleistet (mit der Ausnahme der Maßnahme 
laut Randnummer 91). Die Beihilfeintensität der Maßnah
men beträgt bis zu 100% der förderfähigen Kosten, so
fern nicht anders angegeben. 

(75) Die deutschen Behörden haben angegeben, dass diese 
Unterstützung in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen bis zum 
31.12.2020 und in Niedersachsen bis zum 31.12.2018 
gewährt wird. In Brandenburg ist die Finanzierung der 
Maßnahme "Verbesserung der Hygiene" zum 31.12.2007 
ausgelaufen. In Baden-Württemberg ist die Finanzierung 
der Maßnahme "allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Ver
braucherinformation" zum 31.12.2012 ausgelaufen. 

(76) Bayern (Teilmaßnahme BY 3) gewährt finanzielle Unter
stützung für die Erhebung von Sach- und Fachinforma
tionen generischer Art zur Milcherzeugung, sowie für die 
Veröffentlichung und Bereitstellung von allgemeinen In
formationen zu milchwirtschaftlichen Themenstellungen 
(z.B. Milcherzeugung in den landwirtschaftlichen Betrie
ben). Bezuschusst werden Kosten in Zusammenhang mit 
der Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse in all
gemein verständlicher Form (durch Veröffentlichungen 
und Vorträge) sowie die Erstellung von Sachinformatio
nen über Qualitätssysteme, die den Milcherzeugern in 
Bayern und der interessierten Öffentlichkeit zur Ver
fügung gestellt werden. Die Maßnahme führt der VMB 
durch. 

(77) Bayern (Teilmaßnahme BY 10) gewährt der MUVA 
Kempten finanzielle Unterstützung für den Informations
austausch zwischen verschiedenen Akteuren (Forschungs
institute, Behörden) zum Thema Milch als Rohstoff.
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( 14 ) Rahmenregelung der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im Agrar
sektor; ABl. C 28/02 vom 1.2.2000, S. 2. 

( 15 ) Rahmenregelung der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im Agrar- 
und Forstsektor 2007-2013; ABl. C 319 vom 27.12.2006. 

( 16 ) Deutschland behauptet, dass die Teilmaßnahme NI 7 keine Beihilfe 
darstellt.



(78) Baden-Württemberg (Teilmaßnahme BW 4) gewährt fi
nanzielle Unterstützung für die allgemeine Öffentlich
keitsarbeit und Verbraucherinformation im Zusammen
hang mit Milch und Milcherzeugnissen. Bei dieser Maß
nahme handelt es sich u.a. um 

(a) Verbraucherinformation zum Ernährungswert und zu 
den allgemeinen Eigenschaften von Milchprodukten, 

(b) allgemeine Informationen über Kennzeichnungsregeln 
oder Qualitätsmerkmale für Milch und Milcherzeug
nisse; 

(c) Bereitstellung von Referenten oder Informationsstän
den zu oben genannten Themen für Verbraucherver
anstaltungen (Internationaler Tag der Milch), 

(d) Durchführung oder Beteiligung an Fortbildungen und 
wissenschaftlichen Tagungen zum Themenbereich 
Milch und Milchprodukte in der Ernährung, 

(e) Organisation von Veranstaltungen und 

(f) Darstellung der Milchwirtschaft insgesamt im Rah
men von Messen (Landwirtschaftliches Hauptfest). 

(79) Die Koordinierung der Maßnahme erfolgt durch den 
MWV. Die technische Umsetzung der Maßnahme erfolgt 
entweder durch den Verein selbst oder durch von ihm 
beauftragte Dritte. 

(80) Brandenburg (Teilmaßnahme BB 1) hat bis Ende 2007 
die Maßnahme "Verbesserung der Hygiene" gefördert. Ge
fördert wurden Kosten der Aus- und Fortbildung. 
Schwerpunkte waren hierbei die Tiergesundheit, Verbes
serung der Melkhygiene und Rohmilchqualität und Ana
lyse der Leistungsbeeinträchtigungen. Die Durchführung 
der Maßnahme wurde LKVB übertragen. Der Höchstsatz 
der Beihilfe hat 60% der förderfähigen Kosten nicht über
schritten. 

(81) Zudem hat Brandenburg (Teilmaßnahme BB 3) bis Ende 
2007 Bereitstellung von Informationen zu wirtschaftli
chen Fragen sowie Weitergabe neu gewonnener Informa
tionen und Erkenntnissen in milchwirtschaftlichen Fragen 
zu Milchrecht, Milchpolitik, Milchleistung und –qualität, 
Fütterung und Haltung, Förderung, Tierseuchenschutz etc. 
gefördert. Es fand weder eine Einzelberatung noch die 
Ausbildung einzelner Personen statt. Die Durchführung 
wurde dem LBV und LVMB übertragen. 

(82) Hessen gewährt finanzielle Unterstützung an LVMH für 
die Maßnahmen „Fortbildung für junge Milchviehhalter“ 
(Teilmaßnahme HE 9) und „Fortbildung für Erzeuger 
durch das Innovationsteam“ (Teilmaßnahme HE 2). Mit 
der ersten Maßnahme sollen die Qualifikation der jungen 
Milchviehhalter verbessert werden. Die zuschussfähigen 
Kosten umfassen die tatsächlichen Kosten der Veranstal
tung eines Ausbildungsprogramms, die Reisekosten und 
Spesen sowie die Kosten für die Bereitstellung einer Ver
tretung während der Abwesenheit des Landwirts oder der 
landwirtschaftlichen Arbeitnehmer. Im Rahmen der zwei
ten Maßnahme bereitet das Innovationsteam der LVMH 
wissenschaftliche Informationen im Rahmen von Fach
artikeln und Fortbildungen auf. Die zweite Maßnahme 
umfasst das Sammeln und Bündeln von Informationen, 

Weitergabe von Wissen durch wissenschaftliche Artikel 
und Fortbildungen für Landwirte und landwirtschaftliche 
Arbeitnehmer. 

(83) Hessen gewährt auch finanzielle Unterstützung für die 
Öffentlichkeitsarbeit zur Aufklärung der Verbraucher 
über Milch und Milcherzeugnisse einschließlich ihrer er
nährungsphysiologischen Werte und Verwendungsmög
lichkeiten (Teilmaßnahme HE 3). Das Ernährungsteam 
der LVMH verbreitet wissenschaftliche Erkenntnisse in 
allgemein verständlicher Form, organisiert Informations
veranstaltungen sowie Kampagnen und (nicht auf be
stimmte Unternehmen gerichtete) PR-Maßnahmen in 
Form von Flyern, Broschüren, Handouts, Rezepten oder 
Plakaten zur Micherzeugung, Be- und Verarbeitung von 
Milch und Milchprodukten. 

(84) Niedersachsen gewährt dem LVMN finanzielle Unterstüt
zung mit Bezug auf die Teilnahme an Messen und Aus
stellungen und für die Erstellung wissenschaftlicher Er
kenntnisse in leicht verständlicher Form (Teilmaßnahme 
NI 5). In diesem Zusammenhang werden die Kosten für 
die Miete und Ausstattung für Ausstellungsräume, sowie 
die Kosten der Veröffentlichung von Sachinformation 
(Broschüren, Rezepte etc.) über Milch und Milchprodukte, 
einschließlich ihrer ernährungsphysiologischen Werte und 
Verwendungsmöglichkeiten sowie über die Milcherzeu
gung in Niedersachsen bezuschusst. Die Koordinierung 
der Maßnahme erfolgt durch LVMN. Die technische Um
setzung der Maßnahme erfolgt entweder durch den Ver
ein selbst oder durch von ihm beauftragte Dritte. 

(85) Überdies gewährt Niedersachsen finanzielle Unterstüt
zung für die Beteiligungen von Verarbeitungsunterneh
men an Messen LVMN (NI 6). Deutschland behauptet, 
dass die in den Jahren 2001-2006 gewährte Unterstüt
zung den Bedingungen der Ziffer 14.1 der Rahmenrege
lung 2000-2006 entspricht. Die Förderintensität wurde 
nicht angegeben. Ab 26. November 2003 stützt sich 
die Maßnahme auf die genehmigte staatliche Beihilfe N 
200/2003, die bis 31.12.2008 galt und eine Beihilfein
tensität von maximal 50% bzw. den maximalen Beihilfe
betrag von 70 000 EUR pro Begünstigten innerhalb von 
drei Jahren zuließ. Laut Deutschland erfolgt die Förderung 
ab 2007 auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 
1998/2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 
88 EG-Vertrag auf „De-minimis“-Beihilfen ( 17 ) bzw. im 
Rahmen der genehmigten Beihilferegelung N 16/2010, 
die bis 31.12.2013 gilt und eine Beihilfeintensität von 
bis zu 50% zulässt. 

(86) Niedersachsen gewährt finanzielle Unterstützung für all
gemeine Informationsmaßnahmen für Verbraucher über 
Milch als Nahrungsmittel (Teilmaßnahme NI 7). Zah
lungsempfänger ist die Landesvereinigung, in deren Auf
trag das Informationsmaterial erstellt wird. 

(87) Nordrhein-Westfalen gewährt finanzielle Unterstützung 
für Informationsveranstaltungen und Aktionen der all
gemeinen Verbraucheraufklärung und Aktionen über die 
Verwendung von Milch- und Milchprodukten und ihren 
allgemeinen Eigenschaften (Teilmaßnahme NW 4). Zu
wendungsempfänger sind LVMNW und die Landwirt
schaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe.
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( 17 ) ABl. L 379 vom 28.12.2006, S. 5.



(88) Nordrhein-Westfalen gewährt finanzielle Unterstützung 
für die Erhebung von relevanten Daten, die zur Markt
transparenz beitragen (Teilmaßnahme NW 6). Förderfähig 
sind die der Vereinigung der Milchindustrie LVMNW ent
standenen Kosten für die Sammlung, Auswertung und 
Veröffentlichung der einschlägigen Daten über den Milch
markt. Die Ergebnisse werden als Mitteilungen und 
Marktberichte veröffentlicht und stehen jedermann kos
tenfrei zur Verfügung. Sie tragen zur Markttransparenz 
bei und dienen der Sach- und wissenschaftlichen Infor
mation sowie dem Wissensaustausch zwischen den Un
ternehmen des Milchsektors. 

(89) Nordrhein-Westfalen gewährt finanzielle Unterstützung 
für Veranstaltungen für den Wissensaustausch zwischen 
Milchproduzenten zu Fragen der Milchwirtschaft (Teil
maßnahmen NW 5 und NW 7). Gefördert werden die 
Kosten, die für die Organisation und Durchführung von 
Veranstaltungen, für Beratung und Aufklärung und Fort
bildungen zu Fragen der Milchwirtschaft (Förderung der 
gemeinschaftlichen Produktion, Qualitätssicherung oder 
Vermarktung von Rohmilch). Die Koordinierung und 
die technische Durchführung der Maßnahme erfolgt 
durch die Vereinigungen der Milcherzeuger RLWV und 
WLWV. Die Förderintensität beträgt bis zu 30 %. 

(90) Rheinland-Pfalz und Saarland gewähren finanzielle Unter
stützung für Verbraucherinformation einschließlich Ver
breitung wissenschaftlicher Erkenntnisse in allgemein ver
ständlicher Form, generische Sachinformation über Er
zeugnisse, ihre ernährungsphysiologischen Vorzüge und 
ihre vorgeschlagene Verwendung (Teilmaßnahmen RP 1 
und SL 2). Förderfähig sind die Kosten für die Teilnahme 
an Messen und Ausstellungen, Reisekosten, Kosten für 
Veröffentlichungen, Mieten für Ausstellungen, symboli
sche Preise im Wert von bis zu 250 Euro je Preis und 
Gewinner. Werbemaßnahmen ( 18 ) oder Maßnahmen, die 
auf die Erzeugnisse bestimmter Unternehmen abzielen, 
sind von der Förderung ausgeschlossen. Die Koordinie
rung und die technische Durchführung der Maßnahme 
erfolgt durch MILAG in Rheinland-Pfalz und LVMS in 
Saarland. 

(91) Rheinland-Pfalz gewährt ferner Verarbeitungs- und Ver
marktungsunternehmen finanzielle Unterstützung für die 
Teilnahme an Veranstaltungen zum Wissensaustausch 
zwischen Unternehmen, Wettbewerbern, Ausstellungen 
und Messen (Teilmaßnahme RP 2). Förderfähig sind die 
Teilnahme-, Reise-, Veröffentlichungskosten, Mietkosten 
für die Ausstellungsräume und symbolische Preise bis 
zu einem Wert von 250 EUR je Preis und Gewinner. 
Die Förderung ist nicht nur auf die erstmalige Teilnahme 
eines Unternehmens an einer bestimmten Messe oder 
Ausstellung begrenzt. Die Beihilfeintensität ist auf 10% 
der nachgewiesenen Kosten, aber höchstens 5 200 EUR 
je Unternehmen und Veranstaltung beschränkt. 

(92) Rheinland-Pfalz und Saarland gewähren finanzielle Unter
stützung für Fachberatung sowie Fortbildungsprogramme 
für Milcherzeuger zur Verbesserung der Hygiene der 
Melktechnik und der Qualität der Anlieferungsmilch 
(Teilmaßnahme RP 5 und SL 5). Bezuschusst werden 

die nachgewiesenen Beratungskosten bis zu einem 
Höchstsatz von 75 000 EUR im Jahr in Rheinland-Pfalz 
und 15 000 EUR im Jahr im Saarland. Eine fortlaufende 
Beratung ist von der Förderung ausgeschlossen. Die Koor
dinierung und die technische Durchführung der Maß
nahme erfolgt durch LKVRP und LWK in Rheinland-Pfalz 
und LVMS in Saarland. 

(93) Thüringen gewährt finanzielle Unterstützung für die Wei
terbildung von Beschäftigten in Milchbetrieben (Teilmaß
nahme TH 9) und für Förderung von Berufswettbewerben 
(Teilmaßnahme TH 10). Die Weiterbildungsmaßnahmen 
richten sich an Beschäftigte in Milchbetrieben und haben 
als Ziel die Qualifikation der landwirtschaftlichen Arbeit
nehmer (Sachkundenachweis „Milchgewinnung“) zu ver
bessern. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt durch 
die VLT. Die zweite Maßnahme finanziert die Durchfüh
rung von Berufswettbewerben in den Bereichen Tierzüch
tung und Milchgewinnung. Die Wettbewerbe werden von 
der TLJV sowie der TMG veranstaltet. Finanziert werden 
die Kosten der Vorbereitung und Durchführung der Wett
bewerbe sowie die Teilnahme an länderübergreifenden 
Wettbewerben. 

(94) Thüringen gewährt finanzielle Unterstützung für die Teil
nahme des LVTM an Fach- und Verbraucherausstellungen 
(Grüne Tage Thüringen) und die Durchführung von Fach
tagungen durch den LVTM zur Verbreitung wissenschaft
licher Informationen (Thüringer Milchtag) (Teilmaßnahme 
TH 3). Zudem werden die Veröffentlichung von Sach
informationen über Erzeuger aus der Region (allgemeine 
Öffentlichkeitsarbeit, Internationaler Tag der Milch oder 
Thüringer Milchkönigin) gefördert (Teilmaßnahme TH 4). 
Förderfähig sind Sach- und Personalkosten. Zuwendungs
empfänger ist die LVTM, Endempfänger können Ver
bände sein, die Mitglied der LVTM sind sowie die TLL. 

(95) Zwischen 2001 und 2011 beliefen sich die aufgewende
ten Haushaltsmittel (alle Länder zusammengerechnet) auf 
insgesamt 23,7 Mio. EUR. Deutschland behauptet, dass 
die oben beschriebenen Maßnahmen die Bereitstellung 
fachlicher Hilfe im Agrarsektor gemäß Abschnitt 14 der 
Rahmenregelung 2000-2006 bzw. gemäß Kapitel IV.K 
der Rahmenregelung 2007-2013 darstellt. 

(iii) Beihilfen zur Erzeugung und Vermarktung landwirtschaft
licher Qualitätserzeugnisse 

(96) Baden-Württemberg, Niedersachsen und Thüringen (Teil
maßnahmen BW 10, BW 11, NI 1 und TH 5) gewähren 
finanzielle Unterstützung für die Verbesserung der Qua
lität der Anlieferungsmilch durch Beratung und Schulung 
von Milcherzeugern, die Zusammenstellung und Aktuali
sierung von Datenbanken und Kontrollen von Milch
erzeugern im Zusammenhang mit der Einführung von 
Qualitätssicherungssystemen "Qualitätsmanagement QM- 
Milch". ( 19 ) Ziel der Maßnahme ist die Verbesserung der 
Qualität der Anlieferungsmilch. Unterstützt werden weder 
Schulungen des Kontrollpersonals zur Erlangung der 
fachspezifischen Kenntnisse noch die Akkreditierung der 
zugelassenen Labore.
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( 18 ) Die rechtliche Grundlage für Werbemaßnahmen in Rheinland-Pfalz 
ist in der Entscheidung über die staatliche Beihilfe N 381/209 
"Agrarmarketingmaßnahmen in Rheinland-Pfalz" festgelegt. 

( 19 ) Beim Qualitätsmanagement Milch (QM-Milch) handelt es sich um 
einen bundeseinheitlichen business-to-business Standard für die 
Milcherzeugung zwischen Milcherzeugern und Molkereien, der als 
Zertifizierungsgrundlage für Prüfstellen anerkannt wurde.



(97) In Thüringen (Teilmaßnahme TH 5) können die Maßnah
men nur gefördert werden, wenn sie in einem Verwen
dungsplan aufgenommen worden sind. Dieser wird je
weils für ein Rechnungsjahr von TMLNU auf Vorschlag 
der LVTM erstellt und vom TLL fachlich geprüft. Die 
technische Durchführung der Maßnahme wurde dem 
TVLEV als akkreditierter Kontrollstelle übertragen. 

(98) Niedersachsen gewährt finanzielle Unterstützung für die 
Einführung eines Qualitätssicherungssystems für Milch
erzeuger (nicht für Bearbeitungs- und Vermarktungs
betriebe). Finanziert werden technische Unterstützung, 
Weiterbildung und die Erstellung einer Datenbank von 
geförderten Projekten. Die Durchführung der Maßnahme 
wurde der LVN übertragen. 

(99) Nach den von deutschen Behörden vorgelegten Informa
tionen hat die Höchstintensität der Förderung in den 
Jahren 2001-2011 100% der förderfähigen Kosten nicht 
überschritten und die Beihilfe war auf Milcherzeuger
betriebe begrenzt. Die deutschen Behörden gaben an, 
dass in Baden-Württemberg die Finanzierung der Maß
nahme zum 31.12.2012 ausgelaufen ist, und in Nieder
sachsen und Thüringen zum 31.12.2014 ausläuft. Zwi
schen 2001 und 2011 beliefen sich die aufgewendeten 
Haushaltsmittel (alle Länder zusammengerechnet) auf ins
gesamt 3.3 Mio. EUR. Deutschland behauptet, dass diese 
Maßnahmen Beihilfen zur Erzeugung und Vermarktung 
landwirtschaftlicher Qualitätserzeugnisse nach Ziffer 13 
der Rahmenregelung 2000-2006 bzw. des Kapitels IV. J. 
der Rahmenregelung 2007-2013 darstellen. 

2.6.3. Unter de minimis fallende Beihilfemaßnahmen 

(100) Nachdem die Kommission die nach dem Milch- und Fett
gesetz gewährten Beihilfen als nicht angemeldete Beihil
fen eingetragen hatte, erklärte Deutschland, dass es die 
Bestimmungen über de minimis Beihilfen auf bestimmte 
Maßnahmen anwenden werde. 

3. BEIHILFERECHTLICHE WÜRDIGUNG 

3.1. Allgemeine Bemerkung 

(101) Da die Kommission Deutschland aufforderte, ihr alle ge
mäß § 22 des Milch- und Fettgesetzes durchgeführten 
Maßnahmen mitzuteilen, wird davon ausgegangen, dass 
die obige Beschreibung sich auf sämtliche betreffenden 
Maßnahmen erstreckt. Sollten weitere Maßnahmen 
durchgeführt worden sein, über die die Kommission nicht 
unterrichtet wurde, behält sich die Kommission das Recht 
vor, diese im Wege einer gesonderten Entscheidung zu 
bewerten. 

3.2. Teilmaßnahmen, die nicht in den Anwendungs
bereich der Vorschriften über staatliche Beihilfen fal

len oder keine Beihilfe darstellen 

3.2.1. Gemeinschaftsbeihilfe für die Abgabe von Milch und 
bestimmten Milcherzeugnissen an Schüler in Schulen 

(102) Deutschland macht geltend, dass diese Teilmaßnahmen 
(Abschnitt 2.6.1.7) keine Beihilfen darstellen, da sie die 

EU-Vorschriften über Beihilfen für die Abgabe von Milch 
und bestimmten Milcherzeugnissen in Schulen („Schul
milchprogramm“) umsetzen. 

(103) Die EU-Vorschriften für den Milchmarkt (d. h. bis zum 
31. Juli 2008 die GMO für Milch ( 20 ) und seit dem 1. Au
gust 2008 die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007) sehen 
die Möglichkeit einer finanziellen Beteiligung der EU an 
den Ausgaben vor, die bei der Gewährung von Schul
milchbeihilfen entstehen. 

(104) Diese Rechtsakte besagen außerdem, dass die EU einen 
Teil der Schulmilchprogramme finanziert, die die Abgabe 
von Milch und bestimmten Milcherzeugnissen zur Ver
teilung an Schüler in Schulen an ordnungsgemäß einge
schriebene Schüler dieser Einrichtungen zum Ziel haben. 
Dieser EU-Beitrag deckt jedoch nur einen Teil der Ge
samtkosten des Programms ab, kann aber durch natio
nale Beiträge der Mitgliedstaaten ergänzt werden. Dies 
kann in Form einer auf den Milchsektor erhobenen Ab
gabe oder eines anderen Beitrags des Sektors erfolgen. ( 21 ) 

(105) Dieser zusätzliche nationale Beitrag fällt nicht in den 
Anwendungsbereich des EU-Beihilferechts. ( 22 ) Daher fällt 
der nationale Beitrag zum Schulmilchprogramm, den 
Deutschland im Wege einer Abgabe auf den Milchsektor 
gesammelt hat, nicht in den Anwendungsbereich der EU- 
Vorschriften über staatliche Beihilfen. 

3.2.2. Maßnahmen im Bereich der beruflichen Bildung 

(106) Deutschland macht geltend, dass die staatliche Unterstüt
zung für die verschiedenen Formen der beruflichen Bil
dung im Milchsektor (Erstausbildung und Weiterbildung) 
keine staatliche Beihilfe darstellt, da diese Aktivitäten als 
Bestandteil des staatlichen Berufsbildungssystems nicht
wirtschaftlicher Natur sind. 

(107) Nach der Rechtsprechung ( 23 ) umfasst der Begriff der be
ruflichen Bildung sowohl die Erstausbildung und als auch 
die Weiterbildung. 

(108) Nach ständiger Rechtsprechung kann die innerhalb des 
nationalen Bildungssystems organisierte öffentliche Bil
dung, die vom Staat finanziert und überwacht wird, als 
nichtwirtschaftliche Tätigkeit angesehen werden. Hierzu 
hat der Gerichtshof festgestellt, dass der Staat durch die 
Einrichtung eines solchen Systems keine wirtschaftlichen 
Tätigkeiten ausübt, sondern seine Aufgaben gegenüber 
seinen Bürgern auf sozialem, kulturellem und bildungs
politischem Gebiet erfüllt. ( 24 )
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( 20 ) Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über 
die gemeinsame Marktorganisation für Milch und Milcherzeugnisse, 
ABl. 160 vom 26.6.1999, S. 1. 

( 21 ) Artikel 102 Absatz 2 der Verordnung Nr. 1234/2007 (s. o.). Ver
ordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates (s. o.). 

( 22 ) Artikel 180 der Verordnung 1234/2007, Art. 14 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1255/1999. 

( 23 ) Verbundene Rechtssachen C-51/89, Vereinigtes Königreich/Rat, C- 
90/89, Frankreich/Rat und C-94/89, Deutschland/Rat, Slg. 1991, 
Rnr. 30. 

( 24 ) Siehe u. a. Rechtssache 263/86, Belgien/Humbel, Slg. 2007, 05365 
Rnr. 18; Rechtssache C-318/05, Kommission/Deutschland, Slg. 
2007 I-6957, Rnr. 68. Siehe auch Entscheidung der Kommission 
vom 25. April 2001 in der Sache N 118/00 – Öffentliche Sub
ventionen für Profisportvereine.



(109) Alle in den deutschen Maßnahmen beteiligten Ausbil
dungseinrichtungen sind Teil des nationalen Berufsbil
dungssystems. Die Tätigkeiten dieser Einrichtungen um
fassen theoretische Ausbildung sowie Ausflüge, Seminare 
oder andere Tätigkeiten für Auszubildende. Zur Bereit
stellung all dieser Bildungsmaßnahmen üben diese Ein
richtungen keine wirtschaftliche Tätigkeit aus, weshalb 
die Zahlungen an diese Einrichtungen nicht in den An
wendungsbereich der Vorschriften über staatliche Beihil
fen fallen. 

(110) Im Allgemeinen können die finanziellen Beiträge (von 
Eltern oder Schülern) zu solchen öffentlichen Bildungs
einrichtungen, die zudem nur einen Bruchteil der Ge
samtkosten der Dienstleistung ausmachen, nicht als Ent
gelt für die erbrachte Dienstleistung angesehen wer
den. ( 25 ) In einigen der vorgenannten Maßnahmen sind 
bestimmte im Zuge der Ausbildung anfallende Kosten (z. 
B. für Unterbringung, Verpflegung, Ausflüge) von den 
Auszubildenden selbst zu tragen. Dies ändert jedoch 
nichts an der nichtwirtschaftlichen Natur der von diesen 
Institutionen ausgeübten Tätigkeit. 

(111) Darüber hinaus beinhalten einige der Maßnahmen eine 
Direkterstattung der verschiedenen Kosten, die im Rah
men der beruflichen Ausbildung für die Auszubildenden 
anfallen (z. B. Kosten für Ausflüge). Da die Bildungstätig
keiten nicht wirtschaftlicher Art sind und die Auszubil
denden selbst keine Unternehmen sind, fällt diese Art des 
Ausgleichs nicht in den Anwendungsbereich der Vor
schriften über staatliche Beihilfen. 

(112) Daher stellt der Ausgleich, der den Bildungseinrichtungen 
selbst (sofern sie Teil des nationalen Berufsbildungssys
tems sind) und den Auszubildenden (für Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit ihrer Berufsbildung) direkt gewährt 
wird, keine Beihilfe dar. 

(113) Darüber hinaus ist das deutsche Berufsbildungssystem 
(duale Ausbildung) eine Kombination zwischen der theo
retischen Ausbildung in den oben genannten staatlichen 
Einrichtungen und einer obligatorischen praktischen Aus
bildung in Unternehmen des jeweiligen Sektors. Die fi
nanzielle Unterstützung aus der Milchumlage richtet sich 
in erster Linie an die spezialisierten staatlichen Institutio
nen und die in diesen Institutionen eingeschriebenen 
Auszubildenden. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, 
dass den am Berufsbildungssystem beteiligten Unterneh
men mittelbar ein Vorteil aus der Tatsache entsteht, dass 
die Auszubildenden in ihr Tagesgeschäft eingebunden 
werden. 

(114) Deutschland hat Informationen vorgelegt, wonach diese 
Arten von Maßnahmen der beruflichen Bildung in allen 
Wirtschaftssektoren anzutreffen sind, in denen die Aus
bildung als berufliche Bildung ( 26 ) organisiert ist. Daher 
sind diese Maßnahmen allgemeiner Natur, und das Krite
rium der Selektivität nach Artikel 107 Absatz 1 AEUV ist 
nicht erfüllt. 

(115) Somit stellt der mittelbare oder potenzielle Vorteil, den 
ein Unternehmen daraus ziehen könnte, dass es im Rah

men eines Ausbildungsprogramms Auszubildende in sein 
Tagesgeschäft einbezieht, keine staatliche Beihilfe dar. 

(116) Die finanzielle Unterstützung, die aus dem Aufkommen 
der Milchabgabe für die Berufsbildung in verschiedenen 
Berufen des Milchsektors gezahlt wird, stellt keine staat
liche Beihilfe dar. 

(117) Deutschland hat die Kommission außerdem über die fi
nanzielle Unterstützung für die Modernisierung und den 
Ausbau der Räumlichkeiten einer der Ausbildungseinrich
tungen informiert (Teilmaßnahme BY 4). Wie oben dar
gelegt, sind diese Berufsbildungseinrichtungen keine Wirt
schaftsteilnehmer und gehen keiner wirtschaftlichen Tä
tigkeit nach. Der Rechtsprechung zufolge kann der Auf
bau einer Infrastruktur nicht von der anschließenden 
Nutzung derselben getrennt werden. ( 27 ) Da die Ausbil
dungseinrichtungen als solche keine wirtschaftliche Tätig
keit ausüben, stellt der Bau von Räumlichkeiten für diese 
Einrichtungen keine Wirtschaftstätigkeit dar und unter
liegt daher nicht der beihilferechtlichen Kontrolle. 

3.2.3. Preismeldung 

(118) Deutschland hat geltend gemacht, dass die in Kapitel 
2.6.1.4. beschriebenen Teilmaßnahmen (BW 2, BY 2, 
HE 3, NI 9, NW 8, RP 8 und TH 7) keine Beihilfen 
darstellen. Dieses Vorbringen stützt sich hauptsächlich 
auf die Begründung, dass die mit der Preiserhebung be
fassten Einrichtungen hoheitliche Aufgaben ausführen. 
Insbesondere bezieht sich Deutschland auf die Verpflich
tungen im Rahmen des Unionsrechts nach Artikel 192 
Absatz 1 der Verordnungen (EG) Nr. 1234/2007 und 
(EG) Nr. 479/2010. ( 28 ) 

(119) Tatsächlich sind der Kommission gemäß Artikel 2 Absatz 
1 der Verordnung (EG) Nr. 479/2010 die Marktpreise 
bestimmter Milcherzeugnisse wöchentlich von den Mit
gliedstaaten zu melden. Weil die Meldepflicht dem Mit
gliedstaat auferlegt ist, d.h. nicht den Molkereien bzw. 
Milcherzeugern, können diesen Molkereien und Milch
erzeugern auch keine Vorteile dadurch erwachsen, dass 
sie von Kosten entlastet würden, die sie ja ohnehin dem 
Grunde nach nicht zu tragen hätten. 

(120) Die Kommission kommt daher zu der Schlussfolgerung, 
dass die vorerwähnten Teilmaßnahmen keine Beihilfe dar
stellen. 

3.2.4. Milchqualitätskontrollen in Niedersachsen 

(121) Deutschland hat geltend gemacht, dass die in Abschnitt 
2.6.1.2. beschriebene Teilmaßnahme (Teilmaßnahme NI 
3) aufgrund der amtlichen Art der Tätigkeit und der 
zur Ausführung dieser Aufgaben erforderlichen recht
lichen Anforderungen keine Beihilfe darstellt. 

(122) Deutschland hat erläutert, dass diese Kontrollen, ebenso 
wie die obligatorischen Kontrollen in Baden-Württemberg 
und Bayern (siehe Abschnitt 2.6.1.1), nicht unter die 
Milchgüteverordnung fallen. Zudem hat Deutschland 
keine Angaben zu etwaigen sonstigen rechtlichen Anfor
derungen für die in Niedersachsen durchgeführten Kon
trollen gemacht.
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( 25 ) Rechtssache 263/86, Belgien/Humbel, Rnr. 19. 
( 26 ) Berufsbildungsgesetz vom 23. März 2005, BGBL I S. 931. 

( 27 ) Rechtssache C-288/11 P, Leipzig Halle, noch nicht veröffentlicht, 
Rnr. 35f. 

( 28 ) ABl. L 135 vom 2.6.2010, S. 26.



(123) Die Kommission stellt fest, dass die fraglichen Kontrollen 
offenbar in engem Zusammenhang mit der Zulassung 
von Prüfstellen stehen, die zuständig sind für die Durch
führung der in den Abschnitten 2.6.1.1. und 2.6.1.3. der 
vorliegenden Entscheidung beschriebenen Kontrollen. 
Während die eigentliche Prüfung in direktem Zusammen
hang mit der Qualität von in den Verkehr gebrachten 
Erzeugnissen steht, hat die Genehmigung von Prüfstellen 
(§ 2 Abs. 8 der Milchgüteverordnung) und deren Über
wachung, die letztlich zu einer Verhängung von Sanktio
nen und einem Entzug der Genehmigung führen kann, 
keinen Bezug zur eigentlichen Produktion von Milch
erzeugnissen. Die Kommission ist der Ansicht, dass im 
Gegensatz zu den Güteprüfungen von Milcherzeugnissen, 
für die die Hersteller verantwortlich sind, die gegenwärti
gen Maßnahmen staatliche Funktionen umfassen, d. h. 
die öffentliche Kontrolle über ein funktionierendes Sys
tem von Prüfstellen, das keinen Bezug zur eigentlichen 
Erzeugung und Vermarktung von Milchprodukten auf
weist. 

(124) Begünstigter dieser Unterstützung ist die Landwirtschafts
kammer Niedersachsen. Aus den in vorstehender Rand
nummer (123) genannten Gründen hält die Kommission 
die Genehmigung von Prüfstellen und deren Über
wachung für Aufgaben nichtwirtschaftlicher Natur. In 
dieser Hinsicht ist die Landwirtschaftskammer als öffent
liche Einrichtung zuständig zur Wahrnehmung amtlicher 
Aufgaben. Folglich handelt es sich bei dem Begünstigten 
dieser Unterstützung nicht um ein Unternehmen im 
Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV. 

(125) Obige Erwägungen bringen die Kommission zu der 
Schlussfolgerung, dass die fragliche Unterstützung keine 
Beihilfe darstellt. 

3.2.5. Schulungen für Kontrollpersonal in Niedersachsen 

(126) Deutschland hat geltend gemacht, dass die Unterstützung 
für Schulungen für Kontrollpersonal in Niedersachsen 
(Teilmaßnahme (NI 11) keine Beihilfe darstellt. 

(127) Die Kommission stellt fest, dass die die Schulung durch
führende Körperschaft, die Landwirtschaftskammer, nicht 
Teil des nationalen Berufsbildungssystems in Deutschland 
ist. Daher unterscheiden diese Schulungen sich offenbar 
in ihrem Wesen von im Abschnitt 3.2.2. gewürdigten 
Maßnahmen im Bereich der beruflichen Bildung. 

(128) Die gegenständlichen Schulungen zielen aber darauf ab, 
Personal zu befähigen, die in Abschnitt 2.6.1.2. beschrie
benen Kontrollen durchzuführen. Die Unterstützung die
ser Kontrollen stellt, wie die Kommission festgestellt hat, 
keine Beihilfe dar (vgl. vorherigen Abschnitt 3.2.4.). Die 
Kommission ist daher der Auffassung, dass die Unterstüt
zung für die Schulungen, die das Personal befähigen, die 
vorerwähnten Kontrollen durchzuführen, auch keine Bei
hilfe darstellt. 

3.3. Vorliegen einer Beihilfe (Teilmaßnahmen mit 
Beihilfecharakter) 

(129) Das Verbot staatlicher Beihilfen gemäß Artikel 107 Ab
satz 1 AEUV gilt für staatliche oder aus staatlichen Mit

teln gewährte Unterstützung gleich welcher Art, die 
durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder 
Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu 
verfälschen drohen und soweit sie den Handel zwischen 
Mitgliedstaaten beeinträchtigen. 

3.3.1. Vom Staat bzw. aus staatlichen Mitteln gewährte Bei
hilfen 

(130) Hinsichtlich aller in den Unterabschnitten 2.6.1.1., 
2.6.1.2., 2.6.1.3., 2.6.1.5., 2.6.1.6., 2.6.1.9. und in dem 
gesamten Abschnitt 2.6.2. beschriebenen Maßnahmen 
gilt, dass Unterstützungen auf der Grundlage eines Bun
desgesetzes, dem Milch- und Fettgesetz, unter Anwen
dung der Rechtsvorschriften der Bundesländer, gewährt 
werden. Dieses Bundesgesetz sieht vor, dass die Bundes
länder im Einklang mit ihren jeweiligen Rechtsvorschrif
ten eine spezifische Abgabe erheben. Die Einnahmen aus 
dieser Abgabe sind zur Unterstützung der verschiedenen 
gegenständlichen Teilmaßnahmen vorgesehen. 

(131) Nach ständiger Rechtsprechung ist es nicht angemessen, 
zu unterscheiden zwischen den Fällen, in denen die Bei
hilfe unmittelbar durch den Staat, und jenen, in denen 
diese von einer öffentlichen oder privaten Einrichtung 
gewährt wird, die von diesem Staat dazu bestimmt oder 
errichtet wurde. ( 29 ) Damit Vorteile angesehen werden 
können als staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 107 
Absatz 1 AEUV, müssen sie erstens unmittelbar oder 
mittelbar aus staatlichen Mittel gewährt werden und 
zweitens dem Staat zurechenbar sein. ( 30 ) 

(132) Im gegenwärtigen Fall wird eine Umlage bei privaten 
Unternehmen erhoben. Einnahmen aus dieser Umlage 
fließen in die jeweiligen Länderhaushalte, bevor sie sie 
zur Finanzierung der verschiedenen Unterstützungsmaß
nahmen verwendet werden. Sie werden daher als unter 
öffentlicher Kontrolle stehend angesehen. ( 31 ) 

(133) Daraus schließt die Kommission, dass die durch Milch
umlagemittel finanzierten Maßnahmen durch staatliche 
Mittel gewährt wurden und dem Staat zurechenbar sind. 

3.3.2. Selektiver Vorteil/Unternehmen 

(134) Wie in Abschnitt 3.5. ausführlich erläutert, kommen die 
gegenständlichen Teilmaßnahmen folgenden Begünstigten 
zugute: Milcherzeuger, Molkereibetriebe, die gesamte 
Milchwirtschaft und Forschungsinstitute.
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( 29 ) Rechtssache C-126/01, Ministère de l'Économie, des Finances et de 
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( 30 ) Ibid, Rnr. 24. 
( 31 ) Rechtssache C-677/11, Doux Élevage SNC et Coopérative agricole 

UKL-ARREE/Ministère de l’Agriculture, noch nicht im ECR ver
öffentlicht, Rnrn 32, 35 und 38.



(135) Milcherzeuger und Molkereien sind als Unternehmen zu 
betrachten. Der Begriff "gesamte Milchwirtschaft" schließt 
die vorerwähnten Milcherzeuger und Molkereien ein, und 
zusätzlich andere Unternehmen, wie etwa Einzelhändler, 
die Micherzeugnisse veräußern. Vorteile, die diesen Un
ternehmen gewährt werden, sind selektiv, weil diese Un
ternehmen dem Milchsektor angehören, einem spezi
fischen landwirtschaftlichen Sektor. 

(136) Forschungseinrichtungen stellen Unternehmen dar, inso
fern sie wirtschaftliche Tätigkeiten ausführen, d.h. Tätig
keiten in Zusammenhang mit dem Anbieten von Waren 
und/oder Dienstleistungen auf einem bestimmten Markt. 
Wie in den folgenden Abschnitten 3.5.5. bis 3.5.9. erläu
tert, ist dieses Kriterium hinsichtlich der gegenständlichen 
Maßnahmen erfüllt. ( 32 ) 

3.3.3. Wettbewerbsverzerrungen und Auswirkungen auf den 
Handel 

(137) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs führt die Stär
kung der Wettbewerbsposition eines Unternehmens in
folge der Gewährung einer staatlichen Beihilfe normaler
weise zu einer Wettbewerbsverzerrung gegenüber kon
kurrierenden Unternehmen, die diese Beihilfe nicht erhal
ten. ( 33 ) Jede Beihilfe für ein Unternehmen, das auf einem 
Markt tätig ist, auf dem Handel innerhalb der Union 
stattfindet, kann den Handel zwischen den Mitgliedstaa
ten beeinträchtigen. ( 34 ) Im Zeitraum 2001-2012 er
reichte der Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
innerhalb der Union einen erheblichen Umfang. So be
liefen sich beispielsweise die Ein- und Ausfuhren von 
Erzeugnissen, die in die Position 0401 der Kombinierten 
Nomenklatur (Milch und Rahm, weder eingedickt noch 
mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln) ( 35 ) ein
zureihen sind, im Jahr 2011 auf 1 200 Mio. EUR bzw. 
957 Mio. EUR. ( 36 ) 

(138) Die in dieser Entscheidung gewürdigten Forschungsmaß
nahmen dienen der Unterstützung von Tätigkeiten im 
Landwirtschaftssektor, insbesondere Tätigkeiten, die Mol
kereien und Milcherzeuger ausführen. In Erzeugnissen der 
Molkereien und Milcherzeuger findet Handel innerhalb 
der Union statt, wie vorstehend beschrieben. Die Kom
mission ist daher der Auffassung, dass die in Rede ste
henden Maßnahmen den Handel zwischen den Mitglied
staaten beeinträchtigen. 

(139) Angesichts des umfassenden Handels mit landwirtschaft
lichen Erzeugnissen kann daher davon ausgegangen wer
den, dass die in Abschnitt 3.5. gewürdigten Teilmaßnah
men den Wettbewerb verzerren oder zu verzerren drohen 
und den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträch
tigen. 

3.4. Bestehende Beihilfe/neue Beihilfe 

(140) Nach Artikel 108 Absatz 1 AEUV muss die Kommission 
die bestehenden Beihilfen in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten fortlaufend überprüfen. Zu diesem Zweck 
kann die Kommission von den Mitgliedstaaten alle erfor
derlichen Informationen für die Überprüfung der beste
henden Beihilferegelungen anfordern und gegebenenfalls 
eine Empfehlung für geeignete Maßnahmen abgeben. 

(141) Nach Artikel 1 Buchstabe b Ziffer i der Verordnung (EG) 
Nr. 659/1999 bezeichnet der Ausdruck bestehende Bei
hilfe jede Beihilfe, die vor Inkrafttreten des Vertrags in 
dem entsprechenden Mitgliedstaat bestand und auch nach 
dessen Inkrafttreten noch anwendbar ist. 

(142) Nach Artikel 1 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 
659/1999 führt jedoch jede Änderung einer bestehenden 
Beihilfe dazu, dass diese zu einer „neuen Beihilfe“ wird. 
Nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 794/2004 gilt 
als Umgestaltung einer bestehenden Beihilfe „jede Ände
rung, außer einer Änderung rein formaler oder verwal
tungstechnischer Art, die keinen Einfluss auf die Würdi
gung der Vereinbarkeit der Beihilfemaßnahme mit dem 
Gemeinsamen Markt haben kann“. 

(143) Laut Rechtsprechung ( 37 ) wird die ursprüngliche Regelung 
nur dann in eine neue Beihilferegelung umgewandelt, 
wenn die Änderung sie in ihrem Kern trifft; um eine 
derartige wesentliche Änderung kann es sich jedoch nicht 
handeln, wenn sich das neue Element eindeutig von der 
ursprünglichen Regelung trennen lässt. 

(144) Nach Artikel 108 Absatz 3 AEUV sind alle neuen Bei
hilfen bei der Europäischen Kommission anzumelden und 
dürfen nicht durchgeführt werden, bevor sie von der 
Europäischen Kommission genehmigt wurden (Durchfüh
rungsverbot). 

(145) Nach Artikel 1 Buchstabe f der Verordnung (EG) Nr. 
659/1999 ist eine neue Beihilfe, die unter Verstoß gegen 
Artikel 108 Absatz 3 AEUV eingeführt wird, rechtswid
rig. 

(146) Auf der Grundlage des Milch- und Fettgesetzes und im 
Rahmen der ihnen verliehenen Befugnisse, haben die 
Bundesländer Durchführungsvorschriften verabschiedet, 
welche die Rechtsgrundlagen der in dieser Entscheidung 
gewürdigten Maßnahmen darstellen. Die in dieser Ent
scheidung gewürdigten Maßnahmen wurden durch ver
schiedene Gesetze und Verordnungen eingeführt. Diese 
Durchführungsbestimmungen erfuhren mehrere Ände
rungen inhaltlicher Natur. ( 38 ) Die Länder haben verschie
dene Durchführungsverordnungen verabschiedet, einige
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( 32 ) Rechtssache 118/85, Kommission/Italien, Slg. 1987, 2599, Rnr. 7; 
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( 34 ) Siehe insbesondere Rechtssache 102/87, Französische Republik/ 
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gen zum Erlaß von Rechtsverordnungen nach dem Milch- und Fett
gesetz (ÜErmVO) vom 05. Dezember 1992 (GVBl.II/92, [Nr. 72], 
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Förderung der Milchwirtschaft vom 1. Dezember 1981 (GVBl. I 
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2010 (GVBl. I S.375); Niedersachsen - Verordnung über die Erhe
bung einer Umlage auf dem Gebiet der Milchwirtschaft vom 26. No
vember 2004 (Nds. GVBl. S. 519), geändert durch Verordnung vom 
22. Dezember 2005 (Nds. GVBl. S. 475).



Einzelmaßnahmen wurden eingeführt, Maßnahmen wur
den verändert, verlängert oder eingestellt. Mit Ausnahme 
des Milch- und Fettgesetzes selbst (das nur ein Rahmen
gesetz, aber nicht die Rechtsgrundlage der in Rede ste
henden Maßnahmen ist), wurden keine Informationen 
von den deutschen Behörden vorgelegt, die belegen, 
dass eine vor 1958 erlassene Rechtsgrundlage bestünde, 
die noch mit ihrem ursprünglichen Inhalt im Unter
suchungszeitraum anzuwenden wäre. 

(147) Die Änderungen waren nicht formaler oder verwaltungs
technischer Art, sondern inhaltliche Änderungen (z. B. 
punktuelle Maßnahmen während kurzer Zeiträume, die 
Finanzierung von einzelnen Forschungsprojekten oder 
sonstige befristete Maßnahmen), die geeignet sind, die 
Würdigung der Maßnahme zu beeinflussen. 

(148) Zudem hat Deutschland die in der Rahmenregelung 
2000-2006 (Frist 31.12.2000) und der Rahmenregelung 
2007-2013 (Frist 31.12.2007) zweckdienlichen Maßnah
men akzeptiert. Alle Beihilfen, die innerhalb dieser Fristen 
nach den Leitlinien angepasst werden mussten, stellen 
neue Beihilfen dar. 

(149) Daher stellen alle auf Grundlage des Milch- und Fettgeset
zes eingeführten Beihilfen neue Beihilfen dar, die der 
Anmeldepflicht unterliegen hätten müssen 

(150) Deutschland hat die fragliche Beihilferegelung jedoch zu 
keinem Zeitpunkt gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV 
angemeldet, weshalb diese Regelung rechtswidrig ist. 

(151) Nach Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
659/1999 gelten die Befugnisse der Kommission zur 
Rückforderung von Beihilfen für eine Frist von zehn Jah
ren. Nach Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
659/1999 „unterbricht jede Maßnahme der Kommission 
bezüglich der rechtswidrigen Beihilfe die Verjährungs
frist“. 

(152) Nachdem Deutschland den Jahresbericht 2010 über staat
liche Beihilfen im Agrarsektor vorgelegt hatte, ersuchte 
die Kommission Deutschland mit Schreiben vom 28. No
vember 2011 um zusätzliche Informationen zu der Re
gelung. Durch diese Maßnahme der Kommission wurde 
die Verjährungsfrist unterbrochen. Daher bezieht sich die 
vorliegende Entscheidung auf den Zeitraum ab 28. No
vember 2001. 

3.5. Prüfung der einzelnen Teilmaßnahmen 

3.5.1. Geltende Vorschriften 

(153) Nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV können 
Beihilfen zur Förderung der Entwicklung bestimmter 
Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete als mit dem 
Binnenmarkt vereinbar angesehen werden, soweit sie 
die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern, 
die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. 

(154) Gemäß der Bekanntmachung der Kommission über die 
zur Beurteilung rechtswidriger staatlicher Beihilfen an
zuwendenden Regeln ( 39 ) sind rechtswidrige staatliche 
Beihilfen im Sinne von Artikel 1 Buchstabe f der Ver
ordnung (EG) Nr. 659/1999 anhand der zum Zeitpunkt 
der Beihilfegewährung geltenden Regeln zu beurteilen. 

(155) Seit dem 1.1.2000 gelten besondere Rahmenregelungen 
für den Agrarsektor. Beihilfen, die zwischen dem 28. No
vember 2001 und dem 31. Dezember 2006 gewährt 
wurden (im Folgenden „Zeitraum 2001-2006“), werden 
nach Maßgabe des Gemeinschaftsrahmens für staatliche 
Beihilfen im Agrarsektor 2000-2006 (im Folgenden 
„Rahmenregelung 2000-2006“) geprüft. 

(156) Beihilfen, die seit dem 1. Januar 2007 (im Folgenden 
„Zeitraum ab 2007“) gewährt wurden, werden nach Maß
gabe der Rahmenregelung der Gemeinschaft für staatliche 
Beihilfen im Agrar- und Forstsektor 2007-2013 (im Fol
genden „Rahmenregelung 2007-2013“) geprüft. 

(157) Der Zeitraum seit dem 28. November 2001 wird nach
folgend als „Untersuchungszeitraum“ bezeichnet. 

(158) Für bestimmte Teilmaßnahmen gelten besondere Vor
schriften. Diese werden in der Würdigung der Vereinbar
keit dieser Teilmaßnahmen dargelegt. 

3.5.2. Routinemäßig durchgeführte Kontrollen der Milchquali
tät 

(159) Nach den bislang erhaltenen Informationen handelt es 
sich bei den im Abschnitt 2.6.1.1. beschriebenen Maß
nahmen BW 1 und BY 1 offenbar um vorgeschriebene 
Kontrollen der Milchqualität. 

(160) Deutschland hat geltend gemacht, dass diese Teilmaßnah
men keine staatlichen Beihilfen darstellen. Dieses Vor
bringen stützt sich hauptsächlich auf den Grund, dass 
die Milchprüfringe in Baden-Württemberg und Bayern 
gesetzlich übertragene Aufgaben durchführen. 

(161) Doch selbst wenn die gesetzlich übertragenen Aufgaben 
durch eine dritte Stelle (z. B. die Milchprüfringe) durch
geführt werden, kann diese Tätigkeit dennoch den Mol
kereien in Form von bezuschussten Dienstleistungen zu
gutekommen. In § 1 der deutschen Milchgüteverordnung 
ist vorgesehen, dass gewerbliche Abnehmer von Milch, 
d.h. typischerweise Molkereien, jede Anlieferungsmilch 
untersuchen zu lassen oder zu untersuchen haben. Die 
Kosten für die Einhaltung der nationalen rechtlichen Ver
pflichtungen sollten als typische Betriebskosten angese
hen werden, die die betroffenen Unternehmen, d.h. die 
Molkereien, üblicherweise selbst zu tragen haben. In den 
Fällen, in denen der Staat diese Kosten erstattet, sind die 
Voraussetzungen für das Vorliegen einer Beihilfe (wie in 
Abschnitt 3.3 dieser Entscheidung dargelegt) offenbar er
füllt. Die Kommission geht daher davon aus, dass in 
solchen Fällen eine Beihilfe vorliegt. 

3.5.2.1. R o u t i n e m ä ß i g d u r c h g e f ü h r t e K o n 
t r o l l e n d e r M i l c h q u a l i t ä t : Z e i t 
r a u m 2 0 0 1 - 2 0 0 6 

(162) In der Regel sind Beihilfen für routinemäßig durch
geführte Qualitätskontrollen, wie sie in § 22 Absatz 2 
Nr. 1 des Milch- und Fettgesetzes und § 1 der Milchgüte
verordnung erwähnt wurden, laut Abschnitt 13.3. der 
Rahmenregelung 2000-2006 nicht mit dem Binnenmarkt 
vereinbar. Wenn sie jedoch von oder im Namen von 
Dritten durchgeführt werden, wie etwa durch die zustän
digen Ordnungsbehörden bzw. durch von diesen beauf
tragte Stellen gemäß Abschnitt 13.3 letzter Satz der Rah
menregelung 2000-2006, können solche als mit dem 
Binnenmarkt vereinbar angesehen werden.
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(163) Deutschland hält bislang daran fest, dass die finanzielle 
Unterstützung keine Beihilfe darstellt und hat keine Hin
weise bezügliche einer etwaigen Vereinbarkeit der Beihilfe 
gegeben. 

(164) Die Kommission stellt fest, dass die Bedingungen für eine 
Vereinbarkeit dieser Beihilfe, wie in obiger Randnummer 
162 erläutert, offenbar erfüllt sind. Routinemäßig durch
geführte Qualitätskontrollen werden von den Milchprüf
ringen durchgeführt. Diese Milchprüfringe sind Stellen, 
die im Auftrag der zuständigen Ordnungsbehörden tätig 
werden (siehe Randnummer (15)). 

(165) Die in Rede stehende Beihilfe wird daher als vereinbare 
Beihilfe im Sinne von Artikel 103 Absatz 3 c) AEUV 
angesehen. 

3.5.2.2. R o u t i n e m ä ß i g d u r c h g e f ü h r t e K o n 
t r o l l e n d e r M i l c h q u a l i t ä t : Z e i t 
r a u m a b 2 0 0 7 

(166) Beihilfen für routinemäßig durchgeführte Kontrollen von 
Milch (wie im vorliegenden Fall) erfüllen nicht die Bedin
gungen von Nummer 109 der Rahmenregelung 2007- 
2013 in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 1 der Ver
ordnung (EG) Nr. 1857/2006 sollten nicht als mit dem 
Binnenmarkt vereinbar erklärt werden, wie es sich aus 
Absatz 1 Buchstabe b dieses Absatzes ergibt. 

(167) Daher erhebt die Kommission Zweifel daran, ob eine 
solche Beihilfe, sofern sie im Zeitraum ab 1.1.2007 ge
währt wurde, als mit dem Binnenmarkt vereinbar ange
sehen werden kann. 

3.5.3. Sonstige Qualitätskontrollen 

(168) Deutschland hat geltend gemacht, dass bestimmte Teil
maßnahmen (BW 9, BY 5, HE 8, NI 2, NW 1, RP 3, SL 4 
und TH 8), die andere Qualitätskontrollen betreffen und 
in Abschnitt 2.6.1.3. beschrieben sind, keine Beihilfen 
darstellen. Dieses Vorbringen stützt sich hauptsächlich 
auf den Grund, dass der Verbraucherschutz eine hoheit
liche Aufgabe sei und dass diese Kontrollen keine direk
ten oder indirekten Vorteile für Unternehmen im Milch
sektor brächten. 

(169) Die Kommission stellt fest, dass Deutschland sich auf 
keine gesetzlichen Bestimmungen bezieht, weder nach 
nationalem Recht noch im Rahmen der Union, erwähnt 
hat, die den Staat ausdrücklich dazu verpflichten, die 
betreffenden Kontrollen durchzuführen. Als Rechtsgrund
lage für die in Frage stehenden Maßnahmen hat Deutsch
land lediglich die betreffende Landeshaushaltsordnung ge
nannt und, beispielsweise im Fall von Nordrhein-West
falen, eine Verwaltungsmitteilung (Runderlass), in der die 
der jeweiligen Landesvereinigung übertragenen Aufgaben 
dargelegt sind. Die Verwaltungsmitteilung enthielt aber 
keine Vorschriften zur Regelung der laut Deutschland 
durchgeführten Kontrollen. 

(170) Darüber hinaus dienen die in Frage stehenden Kontrollen 
darauf der Sicherung von Produktqualität. Kosten, die in 
Zusammenhang mit solchen Kontrollen entstehen, wer
den typischerweise von den betroffenen Unternehmen 
getragen. 

(171) Es scheint, dass die Beihilfe in Form von bezuschussten 
Dienstleistungen gewährt wird, die von bestimmten Ein
richtungen wie der Landesvereinigung ausgeführt werden. 
Die erbrachten Dienstleistungen kommen Molkereien und 
Milcherzeugern zugute, die ihrerseits als die letztlichen 
Begünstigten der Beihilfe angesehen werden können. Kos
ten für die Einhaltung der nationalen rechtlichen Ver
pflichtungen sollten als typische Betriebskosten angese
hen werden. Diese Kosten sollten von den betroffenen 
Unternehmen getragen werden. In den Fällen, in denen 
der Staat diese Kosten erstattet, sind die Voraussetzungen 
für das Vorliegen einer Beihilfe (wie in Abschnitt 3.3 
dieser Entscheidung dargelegt) offenbar erfüllt. 

(172) Gestützt auf die vorliegenden Informationen kann die 
Kommission nicht ausschließen, dass die in Rede stehen
den Kontrollen routinemäßig durchgeführt werden. 

3.5.3.1. Z e i t r a u m 2 0 0 1 – 2 0 0 6 

(173) Wenn die vorerwähnten Kontrollen routinemäßig durch
geführt werden, könnten sie aus den im Abschnitt 
3.5.2.1. dieser Entscheidung genannten Gründen gemäß 
Abschnitt 13.3 der Rahmenregelung 2000 – 2006 mit 
dem Binnenmarkt unvereinbare Beihilfen darstellen. 
Wenn diese Kontrollen jedoch von oder im Namen von 
Dritten durchgeführt werden, wie etwa durch die zustän
digen Ordnungsbehörden bzw. durch von diesen beauf
tragte Stellen gemäß Abschnitt 13.3 letzter Satz der Rah
menregelung 2000-2006, können sie als mit dem Bin
nenmarkt vereinbar angesehen werden. 

(174) Die Kommission stellt fest, dass die Bedingungen für eine 
Vereinbarkeit dieser Beihilfe, wie in obiger Randnummer 
162 erläutert, offenbar erfüllt sind. Routinemäßig durch
geführte Qualitätskontrollen werden von Stellen durch
geführt, die im Auftrag der zuständigen Ordnungsbehör
den tätig werden. 

(175) Die fragliche Beihilfe wird daher als vereinbare Beihilfe im 
Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c) AEUV 
angesehen. 

3.5.3.2. Z e i t r a u m a b 2 0 0 7 

(176) Wenn die vorerwähnten Kontrollen routinemäßig durch
geführt werden, können Beihilfen für diese mit dem Bin
nenmarkt unvereinbare Beihilfen im Lichte von Nummer 
109 der Rahmenregelung 2007-2013 in Verbindung mit 
Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EG) 
Nr. 1857/2006 darstellen (siehe auch Abschnitt 3.5.2.2. 
dieser Entscheidung). Daher erhebt die Kommission 
Zweifel an der Vereinbarkeit dieser Maßnahmen mit 
dem Binnenmarkt. 

3.5.4. Bau eines neuen Verwaltungs- und Laborgebäudes in 
Kirchheim unter Teck 

(177) Deutschland macht geltend, dass die in Abschnitt 2.6.1.9. 
beschriebene Maßnahme (BW 3) keine Beihilfe darstellt, 
da es keinen Transfer öffentlicher Mittel gegeben hat und 
keine Wettbewerbsverzerrung eingetreten ist.
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(178) Die Kommission geht davon aus, dass die Gewährung 
finanzieller Unterstützungen aus den Einnahmen aus 
der Milchumlage einen Transfer öffentlicher Mittel dar
stellt (siehe Abschnitt 3.3.). Begünstigter dieser Unterstüt
zung war den Angaben Deutschlands zufolge der milch
wirtschaftliche Verein Baden-Württemberg e.V. Das Ge
bäude wurde offenbar aber ebenso vom Milchprüfring 
genutzt, wobei die Bedingungen dieser Nutzung jedoch 
unklar sind. Der Milchprüfring wiederum stellt Dienstleis
tungen zum Nutzen der Molkereien zur Verfügung, in
dem er vorgeschriebene Milchkontrollen durchführt 
(siehe Abschnitt 3.5.2). Die Bedingungen über das Vor
liegen von Beihilfen scheinen daher erfüllt (siehe Ab
schnitt 3.3). 

(179) Das errichtete Gebäude stellt die Infrastruktur (Labor) zur 
Verfügung, die die zuständige Stelle, den Milchprüfring, 
in die Lage versetzt, bestimmte vorgeschriebene Kontrol
len auszuführen. 

(180) In dem Zeitraum, als Beihilfe für den Neubau gewährt 
wurde (2002 und 2003), waren Beihilfen für die vor
erwähnten Kontrollen mit dem Binnenmarkt vereinbar 
(siehe Abschnitt 3.5.2.1.) Aus den gleichen Gründen 
geht die Kommission davon aus, dass Beihilfen für die 
Errichtung der Infrastruktur zur Durchführung solcher 
Kontrollen ebenfalls als mit dem Binnenmarkt vereinbar 
anzusehen ist. ( 40 ) 

(181) Die fragliche Beihilfe wird daher als vereinbare Beihilfe im 
Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c) AEUV 
angesehen. 

3.5.5. Forschungsprojekte 

(182) Beihilfen für Forschungstätigkeiten sind, je nach dem 
Zeitpunkt, zu dem sie gewährt wurden, nach dem For
schungsrahmen oder nach dem Gemeinschaftsrahmen für 
staatliche Beihilfen für Forschung und Entwicklung („alter 
Forschungsrahmen“) ( 41 ) und/oder durch einige Bestim
mungen der Verordnung Nr. 800/2008. 

3.5.5.1. F o r s c h u n g s - u n d P i l o t p r o j e k t ( B a 
d e n - W ü r t t e m b e r g ) 

(183) Deutschland hat geltend gemacht, dass die im Abschnitt 
2.6.1.5. beschriebene Teilmaßnahme (BW 7), die nach 
2007 durchgeführt wurde, keine Beihilfe darstellt. Dieses 
Vorbringen stützt sich hauptsächlich auf die Begründung, 
dass finanzielle Unterstützung für nichtwirtschaftliche Tä
tigkeiten gewährt wird. Zu diesem Zweck beruft sich 
Deutschland auf Abschnitt 3.1.1 des Forschungsrahmens. 

(184) Die Kommission geht davon aus, dass im Einklang mit 
Ziffer 3.1 des Forschungsrahmens der Unternehmenscha
rakter eines Instituts davon abhängt, ob es eine wirt
schaftliche Tätigkeit ausübt, d.h. eine Tätigkeit, die im 
Anbieten von Waren und/oder Dienstleistungen auf ei
nem bestimmten Markt besteht. 

(185) Die Kommission stellt fest, dass Beihilfen nicht unmittel
bar für bestimmte Forschungs- oder Pilotprojekte gewährt 
wurden, sondern für die Infrastruktur, die der Durchfüh
rung dieser Projekte dient. 

(186) Bisher hat Deutschland die Kommission weder über den 
Inhalt noch über die eigentlichen Nutznießer dieser For
schungsprojekte unterrichtet. Ohne diese Informationen 
ist die Kommission außer Stande, weitere Schlussfolge
rungen zu ziehen, und bitte Deutschland daher, geeignete 
Informationen zu übermitteln. 

(187) Gegenwärtig kann die Kommission nicht ausschließen, 
dass die Bedingungen über das Vorliegen einer Beihilfe 
hinsichtlich dieser Maßnahme erfüllt sind. Zusätzlich bit
tet die Kommission Deutschland, im Hinblick auf die 
aufgewendeten Haushaltsmittel zu erwägen, ob die Be
stimmungen über de minimis Beihilfen hier gegebenen
falls anzuwenden wären. 

(188) Beihilfen für Forschung und Entwicklung im Landwirt
schaftssektor regelt Abschnitt VI.B der Rahmenregelung 
2007 – 2013 in Verbindung mit dem Forschungsrahmen. 

(189) Bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen und abweichend 
von Einschränkungen oder Ergänzungen der Beihilfein
tensität, die an anderer Stelle im Forschungsrahmen spe
zifiziert sind, erlaubt die Kommission weiterhin eine Bei
hilfeintensität von 100 %, sofern in jedem Einzelfall die 
folgenden vier Voraussetzungen gemäß Kapitel 9 (Beson
dere Regeln für die Landwirtschaft und Fischerei) der 
Rahmenregelung für Forschungsbeihilfen erfüllt sind: 

— Die Forschung ist von allgemeinem Interesse für den 
betreffenden Wirtschaftszweig oder Teilsektor; 

— Informationen über die Durchführung der For
schungsarbeiten und deren Zweck werden vor Beginn 
der Arbeiten im Internet veröffentlicht. Hinzuzufügen 
ist das ungefähre Datum der zu erwartenden Ergeb
nisse mit Internet-Adresse sowie der Vermerk, dass 
die Ergebnisse unentgeltlich zur Verfügung gestellt 
werden; 

— Die Forschungsergebnisse werden für einen Zeitraum 
von mindestens fünf Jahren im Internet einsehbar 
gemacht. Sie sind dort nicht später als andere Infor
mationen zu veröffentlichen, die Mitgliedern einer 
beliebigen Einrichtung bekannt gegeben werden; 

— Die Beihilfen müssen der Forschungseinrichtung oder 
der Behörde direkt gewährt werden; die direkte Ge
währung von anderen als Forschungsbeihilfen an ein 
Unternehmen, das landwirtschaftliche Erzeugnisse 
herstellt, verarbeitet oder vermarktet, und die Preis
stützung für Hersteller dieser Erzeugnisse ist nicht 
zulässig. 

(190) Falls Deutschland anderenfalls nachweisen kann, dass das 
Förderprojekt die Grundlagenforschung im Sinne von 
Abschnitt 2, Absatz 2, Buchstabe e) des Forschungsrah
mens betrifft, sind folgende Bedingungen im Einklang mit 
Abschnitt 5.1.2., Buchstabe a) sowie Abschnitt 5.1.4., 
Buchstaben a) bis f) des Forschungsrahmens zu erfüllen: 

— Die Beihilfeintensität darf 100 % nicht überschreiten; 

— Beihilfefähige Kosten sind:
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a) Personalkosten (Forscher, Techniker und sonstige 
unterstützende Personen, soweit diese für das For
schungsvorhaben angestellt sind); 

b) Kosten für Instrumente und Ausrüstung, soweit 
und solange sie für das Forschungsvorhaben ge
nutzt werden. Werden diese Instrumente und Aus
rüstungen nicht während ihrer gesamten Lebens
dauer für das Forschungsvorhaben verwendet, gilt 
nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Buchführung ermittelte Wertminderung während 
der Dauer des Forschungsvorhabens als beihilfe
fähig; 

c) Kosten für Gebäude und Grundstücke, sofern und 
solange sie für das Forschungsvorhaben genutzt 
werden. Bei Gebäuden gilt nur die nach den 
Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung er
mittelte Wertminderung während der Dauer des 
Forschungsvorhabens als beihilfefähig. Bei Grund
stücken sind die Kosten der kommerziellen Über
tragung oder die tatsächlich entstandenen Kapital
kosten beihilfefähig; 

d) Kosten für Auftragsforschung, technisches Wissen 
und zu Marktpreisen von Dritten direkt oder in 
Lizenz erworbene Patente, sofern die Transaktion 
zu Marktbedingungen durchgeführt wurde und 
keine Absprachen vorliegen, sowie Kosten für Be
ratung und gleichwertige Dienstleistungen, die aus
schließlich der Forschungstätigkeit dienen; 

e) zusätzliche Gemeinkosten, die unmittelbar durch 
das Forschungsvorhaben entstehen; 

f) sonstige Betriebskosten, einschließlich solcher für 
Material, Bedarfsmittel und dergleichen, die unmit
telbar durch die Forschungstätigkeit entstehen. 

— Alle beihilfefähigen Kosten werden einer bestimmten 
Forschungs- und Entwicklungskategorie zugeordnet. 

(191) Sofern Deutschland nachweisen kann, dass das Förder
projekt die industrielle Forschung im Sinne von Ab
schnitt 2, Absatz 2, Buchstabe f) des Forschungsrahmens 
betrifft, sind – mit Ausnahme der Beihilfeintensität – die 
unter Randnummer (190) (s. o.) genannten Bedingungen 
gleichermaßen zu erfüllen. Was die Beihilfeintensität be
trifft, sind die folgenden in Abschnitt 5.1.2., Buchstabe b) 
und Abschnitt 5.1.3. des Forschungsrahmens genannten 
Bedingungen zu erfüllen: 

— Grundsätzlich liegt die Beihilfeintensität bei 50 %; sie 
kann aber erhöht werden, wenn folgende Vorausset
zungen erfüllt sind: 

a) Im Falle von KMU-Beihilfen kann die Intensität bei 
mittleren Unternehmen um 10 Prozentpunkte und 
bei kleinen Unternehmen um 20 Prozentpunkte 
erhöht werden; und 

b) Ein Aufschlag von 15 Prozentpunkten ist bis zu 
einer Beihilfehöchstintensität von 80 % der beihil
fefähigen Kosten zulässig, wenn 

i) das Vorhaben die effektive Zusammenarbeit 
zwischen mindestens zwei eigenständigen Un
ternehmen betrifft und folgende Voraussetzun
gen erfüllt sind: 

— Kein Unternehmen trägt allein mehr als 
70 % der beihilfefähigen Kosten des Ko
operationsvorhabens; 

— An dem Vorhaben ist mindestens ein KMU 
beteiligt, oder das Vorhaben wird in min
destens zwei Mitgliedstaaten ausgeführt, 
oder 

ii) das Vorhaben die Zusammenarbeit zwischen 
einem Unternehmen und einer Forschungsein
richtung betrifft und folgende Voraussetzun
gen erfüllt sind: 

— Die Forschungseinrichtung trägt mindes
tens 10 % der beihilfefähigen Projektkos
ten; 

— die Forschungseinrichtung hat das Recht, 
die Ergebnisse des Forschungsprojekts zu 
veröffentlichen, soweit sie von der For
schung stammen, die von der Einrichtung 
durchgeführt wurde; oder 

iii) bei der industriellen Forschung die Ergebnisse 
des Vorhabens auf technischen oder wissen
schaftlichen Konferenzen oder durch Ver
öffentlichung in wissenschaftlichen und tech
nischen Zeitschriften weit verbreitet werden 
oder in offenen Informationsträgern (Daten
banken, bei denen jedermann Zugang zu den 
unbearbeiteten Forschungsdaten hat) oder 
durch gebührenfreie bzw. Open-Source-Soft
ware zugänglich sind. 

Im Rahmen von Buchstabe b Ziffern i und ii 
gilt die Untervergabe von Aufträgen nicht als 
Zusammenarbeit. 

(192) Da Deutschland noch nicht nachgewiesen hat, dass die in 
Frage stehenden Maßnahmen alle Voraussetzungen einer 
der vorerwähnten Kategorien (siehe Randnummern (190) 
und (191)) erfüllen, äußert die Kommission Zweifel hin
sichtlich ihrer Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt. 

3.5.6. Forschungsprojekte (Bayern; Grundlagenforschung; Zeit
raum 2001-2006) 

(193) Wie im Abschnitt 2.6.2.2. beschrieben, unterstützte Bay
ern einige Projekte der Grundlagenforschung im Zeitraum 
2001-2006. Laut Deutschland handelte es sich bei den 
den Forschungseinrichtungen gewährten Unterstützungen 
um Beihilfen. Da die Kommission keine Hinweise dafür 
hat, dass die Unterstützungen nur nichtwirtschaftliche 
Tätigkeiten unterstützten, geht sie davon aus, dass die 
in Abschnitt 3.3. dargelegten Bedingungen für das Vor
liegen einer Beihilfe erfüllt sind.
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(194) Forschungsbeihilfen aus dem Zeitraum 2001-2006 müs
sen gemäß Kapitel 17 der Rahmenregelung 2000-2006 
geprüft werden, das sich auf den zu diesem Zeitpunkt 
geltenden alten Forschungsrahmen bezieht. 

(195) Der alte Forschungsrahmen lässt für Grundlagenfor
schung eine Beihilfeintensität von bis zu 100 % zu (Ziffer 
5.2. Unterabsatz 2). Insoweit stellt dies keine Abwei
chung von der derzeit anwendbaren Beihilfeintensität 
dar (siehe Randnummer (190)). 

(196) Zudem waren die beihilfefähigen Kosten nach Abschnitt 
5.1.4. des Forschungsrahmens bereits nach Anhang II des 
alten Forschungsrahmens förderfähig. 

(197) Die Projekte zur Grundlagenforschung, für die im Zeit
raum 2001-2006 Beihilfen gewährt wurden, unterschei
den sich nicht von denen, die ab 2007 durchgeführt 
wurden. Die Kommission zieht daher den Schluss, dass 
die Beihilfen, die im Zeitraum 2001-2006 für Projekte im 
Bereich der Grundlagenforschung gewährt wurden, ge
mäß Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV mit dem 
Binnenmarkt vereinbar gewesen sind. 

3.5.7. Forschungsprojekte (Bayern; Grundlagenforschung; Zeit
raum ab 2007) 

(198) Wie im Abschnitt 2.6.2.2. beschrieben (Teilmaßnahme 
BY 16), unterstützte Bayern einige Projekte der Grund
lagenforschung in Bezug auf landwirtschaftliche Erzeug
nisse. Laut Deutschland handelte es sich bei den den 
Forschungseinrichtungen gewährten Unterstützungen 
um Beihilfen. Da die Kommission keine Hinweise dafür 
hat, dass die Unterstützungen nur nichtwirtschaftliche 
Tätigkeiten unterstützten, geht sie davon aus, dass die 
in Abschnitt 3.3. dargelegten Bedingungen für das Vor
liegen einer Beihilfe erfüllt sind. Für Beihilfen, die die 
Grundlagenforschung betreffen, müssen die in Randnum
mer (190) aufgeführten Bedingungen erfüllt sein, damit 
die Beihilfe vereinbar erklärt werden kann. 

(199) Wie Deutschland nachgewiesen hat (siehe Abschnitt 
2.6.2.2.), sind diese Bedingungen erfüllt. 

(200) Die fragliche Beihilfe wird daher als vereinbare Beihilfe im 
Sinne von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c) AEUV 
angesehen. 

3.5.8. Forschungsprojekte (Bayern; industrielle Forschung; 
Zeitraum 2001-2006) 

(201) Wie im Abschnitt 2.6.2.3. beschrieben, hat Bayern im 
Zeitraum 2001-2006 einige industrielle Forschungspro
jekte (BY 11, BY 12) durchgeführt. Laut Deutschland 
handelte es sich bei den den Forschungseinrichtungen 
gewährten Unterstützungen um Beihilfen. Da die Kom
mission keine Hinweise dafür hat, dass die Unterstützun
gen nur nichtwirtschaftliche Tätigkeiten unterstützten, 
geht sie davon aus, dass die in Abschnitt 3.3. dargelegten 
Bedingungen für das Vorliegen einer Beihilfe erfüllt sind. 

(202) Forschungsbeihilfen aus dem Zeitraum 2001-2006 müs
sen gemäß Kapitel 17 der Rahmenregelung 2000-2006 
geprüft werden, das sich auf den zu diesem Zeitpunkt 
geltenden alten Forschungsrahmen bezieht. 

(203) Die beihilfefähigen Kosten nach Abschnitt 5.1.4. des For
schungsrahmens waren bereits nach Anhang II des alten 
Forschungsrahmens förderfähig. Deutschland hat nach
gewiesen, dass nur diese Kosten beihilfefähig waren. 

(204) Die Beihilfeintensitäten der in Frage stehenden For
schungsprojekte erreichten bis zu 75 %. Da Beihilfen 
für industrielle Forschung in der Regel nur eine Beihilf
eintensität von 50 % aufweisen (Ziffer 5.3 der alten Rah
menregelung für Forschungsbeihilfen), müsste Deutsch
land nachweisen, dass einige der Beihilfeintensitätsauf
schläge gemäß Ziffer 5.10 des alten Forschungsrahmens 
auf die in Frage stehende Beihilfe Anwendung finden. 

(205) Bislang hat Deutschland jedoch noch nicht erklärt, ob es 
sich bei den Beihilfeempfängern um kleine oder mittlere 
Unternehmen (Erhöhung der Beihilfeintensität um 10 
Prozentpunkte) handelt (Ziffer 5.10.1. des alten For
schungsrahmens). Deutschland hat auch nicht nachgewie
sen, ob irgendeine andere Voraussetzung für die Erhö
hung der Beihilfeintensität nach Ziffer 5.10 des alten For
schungsrahmens für die in Frage stehende Beihilfe gilt. 

(206) Daher äußert die Kommission Zweifel an der Vereinbar
keit der fraglichen Beihilfen. 

3.5.9. Forschungsprojekte (Bayern; industrielle Forschung; 
Zeitraum ab 2007) 

(207) Wie im Abschnitt 2.6.2.3. beschrieben, unterstützte Bay
ern einige industrielle Forschungsprojekte (Teilmaßnah
men BY 2, BY 11, BY 12 und BY 13). Laut Deutschland 
handelte es sich bei den den Forschungseinrichtungen 
gewährten Unterstützungen um Beihilfen. Da die Kom
mission keine Hinweise dafür hat, dass die Unterstützun
gen nur nichtwirtschaftliche Tätigkeiten unterstützten, 
geht sie davon aus, dass die in Abschnitt 3.3. dargelegten 
Bedingungen für das Vorliegen einer Beihilfe erfüllt sind. 

(208) Deutschland hat der Kommission mitgeteilt, dass die Be
dingungen des Kapitels 9 des Forschungsrahmens nicht 
erfüllt sind. Die Kommission hat daher geprüft, ob die 
Teilmaßnahmen gemäß Abschnitt 5.1.2.b) und 5.1.3. des 
Forschungsrahmens vereinbar sein können. 

(209) Deutschland hat nachgewiesen, dass die Kosten gemäß 
Abschnitt 5.1.4. des Forschungsrahmens (siehe Abschnitt 
2.6.2.3. dieser Entscheidung) beihilfefähig sind. 

(210) Die Beihilfeintensitäten der in Frage stehenden For
schungsprojekte erreichen bis zu 75 %. Da Beihilfen für 
industrielle Forschung in der Regel eine Beihilfeintensität 
von 50 % erreichen (Abschnitt 5.1.2. des Forschungsrah
mens), müsste Deutschland nachweisen, dass einige der 
Beihilfeintensitätsaufschläge gemäß Abschnitt 5.1.3. des 
Forschungsrahmens für die in Rede stehende Beihilfe gel
ten. 

(211) Bislang hat Deutschland jedoch noch nicht erklärt, ob es 
sich bei den Beihilfeempfängern um kleine oder mittlere 
Unternehmen (Erhöhung der Beihilfeintensität um 
20 bzw. 10 Prozentpunkte) handelt. Deutschland hat 
auch nicht nachgewiesen, dass die Projektergebnisse 
durch technische oder wissenschaftliche Konferenzen
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oder durch Veröffentlichung in wissenschaftlichen und 
technischen Zeitschriften weit verbreitet werden oder in 
offenen Informationsträgern (Datenbanken, bei denen je
dermann Zugang zu den unbearbeiteten Forschungsdaten 
hat) oder durch gebührenfreie bzw. Open-Source-Soft
ware zugänglich sind (Erhöhung der Beihilfeintensität 
um 15 Prozentpunkte bis zu einer maximalen Beihilfein
tensität von 80%). 

(212) Daher äußert die Kommission Zweifel an der Vereinbar
keit der in Frage stehenden Beihilfe. 

3.5.10. Beiträge an den VDM 

(213) Deutschland hat geltend gemacht, dass es sich bei den im 
Abschnitt 2.6.1.6. beschriebenen Teilmaßnahmen (BW 6, 
BY 9, HE 5, NI 10, NW 9, RP 8, SL 6 und TH 6) nicht 
um Beihilfen handelt, da der Begünstigte der finanziellen 
Unterstützung – der VDM – kein Unternehmen, d. h. 
keinen Wirtschaftsteilnehmer darstellt. 

(214) Die Kommission geht davon aus, dass der VDM ein An
bieter von Dienstleistungen ist, da er den deutschen 
Milchsektor auf verschiedenen Ebenen vertritt und zu
sätzlich gezielte Beratungsleistungen im Zusammenhang 
mit der Milchproduktion ausführt (siehe Randnummern 
(35) und (36)). Die letztlichen Begünstigten dieser Dienst
leistungen sind der gesamte Milchsektor in Deutschland, 
insbesondere die Molkereien, bei denen es sich um Un
ternehmen handelt (siehe Abschnitt 3.3.2.). Darüber hi
naus hat sich gezeigt, dass alle Voraussetzungen für das 
Vorliegen einer Beihilfe nach Abschnitt 3.3 der vorliegen
den Entscheidung erfüllt sind. 

(215) Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sieht die Kommission kei
nen Grund, der eine Ausnahme vom allgemeinen Beihil
feverbot nach Artikel 107 AEUV in Bezug auf diese Maß
nahmen rechtfertigen würde. Daher äußert die Kommis
sion Zweifel an der Vereinbarkeit dieser Maßnahmen. 

3.5.11. Werbemaßnamen 

3.5.11.1. B e i h i l f e n f ü r W e r b u n g i m Z e i t 
r a u m 2 0 0 2 - 2 0 0 6 

(216) Deutschland gewährte finanzielle Unterstützung für die 
im Abschnitt 2.6.2.1. beschriebenen Werbemaßnahmen. 
Im Einklang mit der Würdigung in den in diesem Ab
schnitt erwähnten Entscheidungen handelte es sich bei 
dieser Unterstützung um eine Beihilfe. Für den Zeitraum 
1.1.2002 - 31.12.2006 müssen die Werbetätigkeiten den 
Bedingungen der Rahmenregelung 2000-2006 entspre
chen. Nach Ziffer 18 dieser Rahmenregelung werden 
Maßnahmen zur Absatzförderung landwirtschaftlicher Er
zeugnisse und zur Werbung hierfür gemäß den Bestim
mungen der Rahmenregelung für einzelstaatliche Beihil
fen im Bereich der Werbung für landwirtschaftliche Er
zeugnisse (ausgenommen Fischereierzeugnisse) und be
stimmte nicht in Anhang II (jetzt Anhang I) des EG-Ver
trags genannte Erzeugnisse (im Folgenden: „Werberah
menregelung“) behandelt. Nach Nummer 69 der Gemein
schaftsleitlinien für staatliche Beihilfen zur Werbung für 
in Anhang I des EG-Vertrags genannte Erzeugnisse und 
bestimmte nicht in Anhang I genannte Erzeugnisse (im 
Folgenden: „Werbeleitlinien“) sind diese Leitlinien ab dem 

1. Januar 2002 anwendbar und ersetzen gemäß Nummer 
75 die Mitteilung der Kommission betreffend die staatli
che Förderung des Absatzes von landwirtschaftlichen und 
Fischereierzeugnissen (im Folgenden: „Mitteilung zur Ab
satzförderung“) sowie die Werberahmenregelung. 

(217) Gemäß Nummer 12 der Werbeleitlinien dürfen Beihilfen 
zur Werbung für landwirtschaftliche und andere Produk
te, wenn sie als mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt 
werden sollen, den Handel nicht in einer Weise ver
ändern, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft (ne
gative Kriterien), und müssen die Entwicklung bestimmter 
Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete erleichtern 
(positive Kriterien). 

3.5.11.2. B e i h i l f e n i m R a h m e n d e r E n t 
s c h e i d u n g N 7 8 5 / 2 0 0 2 

(218) Werbekampagnen, die dem Milchsektor in Bayern zugu
tekommen, wurden mit Schreiben der deutschen Behör
den vom 10. Dezember 2002 angemeldet und mit der 
Beihilfeentscheidung N 785/2002 (C 2004) 2279 vom 
18. Juni 2004 für unbefristete Dauer genehmigt. Mit 
dieser Entscheidung wurden die bayrischen Werbemaß
nahmen gemäß den in Abschnitt 3.5.13.1. genannten 
Vorschriften über staatliche Beihilfen genehmigt. 

3.5.11.3. W e r b e b e i h i l f e n : Z e i t r a u m a b 
2 0 0 7 

(219) Die Kommission prüft die nach dem 1.1.2007 gewährten 
staatlichen Beihilfen zur Werbung für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse unter Anwendung von Kapitel VI.D der Rah
menregelung 2007-2013. 

i) Werbung für Qualitätserzeugnisse 

(220) Nach Nummer 153 der Rahmenregelung 2007-2013 
werden staatliche Beihilfen für Werbekampagnen inner
halb der Gemeinschaft von der Kommission als mit dem 
Vertrag vereinbar erklärt, wenn folgende Bedingungen 
erfüllt sind: 

(a) Die Werbekampagne betrifft Qualitätserzeugnisse, d. 
h. Erzeugnisse, die die Kriterien nach Artikel 32 der 
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 ( 42 ) erfüllen, ge
meinschaftlich anerkannte Bezeichnungen (geschützte 
Ursprungsbezeichnungen (g.U.), geschützte geogra
fische Angaben (g.g.A.) oder andere gemeinschafts
rechtlich geschützte Ursprungsbezeichnungen) oder 
nationale oder regionale Gütezeichen; 

(b) Die Werbekampagne ist nicht direkt auf die Erzeug
nisse eines oder mehrerer Unternehmen gerichtet; 

(c) Die Werbekampagne steht im Einklang mit Artikel 2 
der Richtlinie 2000/13/EG sowie gegebenenfalls den 
spezifischen Etikettierungsvorschriften für bestimmte 
Erzeugnisse wie Wein, Milcherzeugnisse, Eier und Ge
flügel (vgl. Nummer 152 Buchstabe j der Rahmen
regelung 2007-2013).
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(221) Nach Nummer 155 der Rahmenregelung 2007-2013 
kann im Falle nationaler oder regionaler Gütezeichen 
der Ursprung der Erzeugnisse als Werbebotschaft mit 
untergeordnetem Charakter angegeben werden. Um beur
teilen zu können, ob der Ursprung tatsächlich eine un
tergeordnete Werbebotschaft darstellt, wird die Kommis
sion die Gesamtbedeutung von Text und/oder Symbolen 
(einschließlich Bildern und allgemeinen Darstellungen), 
welche sich auf den Ursprung beziehen, und die Bedeu
tung von Text und/oder Symbolen, die sich auf das ein
zigartige Werbeargument (d. h. den Teil der Werbebot
schaft, der nicht auf den Ursprung abzielt) beziehen, be
rücksichtigen. 

(222) Nach Nummer 156 der Rahmenregelung 2007-2013 
darf die Direktbeihilfeintensität 50 % nicht überschreiten. 
Wenn der Sektor mindestens 50 % der Kosten trägt, und 
zwar unabhängig von der Form des Beitrags, kann der 
Beihilfesatz auf 100 % der beihilfefähigen Kosten erhöht 
werden. 

(223) Gemäß Nummer 158 sind Werbemaßnahmen mit einem 
Jahresbudget von über 5 Mio. EUR einzeln mitzuteilen. 

ii) Allgemeine Werbung 

(224) Nach Nummer 157 der Rahmenregelung 2007-2013 
können Werbebeihilfen von bis zu 100 % als mit dem 
Vertrag vereinbar erklärt werden, wenn sie generischer 
Art sind und allen Erzeugern der betreffenden Produktart 
zugutekommen. In dieser Werbung darf in keiner Form 
auf den Produktursprung verwiesen werden. Die Werbe
maßnahmen können von Erzeugergemeinschaften oder 
anderen Organisationen, ungeachtet ihrer Größe, durch
geführt werden. 

iii) Schlussfolgerungen zu Werbebeihilfen 

(225) Auf der Grundlage der von Deutschland übermittelten 
Informationen kommt die Kommission zu dem Schluss, 
dass die in den vorstehenden Randnummern 231 und 
235 erwähnten Bedingungen in Bezug auf die seit dem 
1. Januar 2007 von Bayern durchgeführten Werbemaß
nahmen erfüllt sind. Folglich wird die in Frage stehende 
Beihilfe aufgrund von Nummer 196 der Rahmenregelung 
2007-2013 weiterhin als mit dieser vereinbar erachtet. 
Die von Niedersachsen durchgeführten Werbekampagnen 
wurden mit der Beihilfeentscheidung N 16/2010 (siehe 
Randnummer 260) im Einklang mit den Nummern 153 
bis 156 der Rahmenregelung 2007-2013 genehmigt. 

(226) Auf der Grundlage der von Deutschland übermittelten 
Informationen unterschieden sich die von Niedersachsen 
vor dem Genehmigungsdatum der Beihilfeentscheidung N 
16/2010 durchgeführten Werbekampagnen dem Wesen 
nach nicht von denen, die eben genehmigt wurden. Die 
Kommission zieht daher den Schluss, dass sämtliche 
Werbemaßnahmen gemäß den Punkten 153 bis 156 
der Rahmenregelung 2007 - 2013 mit dem Binnenmarkt 
vereinbar waren. 

3.5.12. Beihilfen für den Tierhaltungssektor 

3.5.12.1. B e i h i l f e n f ü r d e n T i e r h a l t u n g s 
s e k t o r : Z e i t r a u m 2 0 0 1 - 2 0 0 6 

(227) Im Falle der zwischen 2001 und 2011 finanzierten Bei
hilfemaßnahmen für Tests zur Bestimmung der geneti

schen Qualität des Viehbestands mittels der Erfassung 
und Analyse von Daten im Rahmen von Zuchtprogram
men in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz 
und im Saarland (Maßnahmen HE 1, NW 2, RP 4 und 
SL 1) hat Deutschland geltend gemacht, dass es sich bei 
diesen Maßnahmen um Beihilfen im Tierhaltungssektor 
handelt. 

(228) Die zwischen 2001 und 2006 gewährte Unterstützung 
für den Tierhaltungssektor muss den Anforderungen ge
mäß Abschnitt 15.1 der Rahmenregelung 2000-2006 
entsprechen, die einen Höchstsatz von 70 % für Tests 
zur Bestimmung der genetischen Qualität oder der Leis
tungsmerkmale der Tiere erlaubt. 

(229) Aus den von Deutschland vorgelegten Informationen 
geht hervor, dass die Höhe der zwischen 2001 und 
2006 gewährten Beihilfen die Unterstützung im Tierhal
tungssektor betraf, die Beihilfeintensität 70 % betrug und 
die betreffenden beihilfefähigen Kosten den in Abschnitt 
15.1 der Rahmenregelung 2000-2006 genannten Kosten 
entsprechen. Insoweit scheinen die Bedingungen der Rah
menregelung 2000-2006 erfüllt zu sein. Daher beschließt 
die Kommission, keine Einwände gegen diese Maßnah
men zu erheben. 

3.5.12.2. B e i h i l f e n f ü r d e n T i e r h a l t u n g s 
s e k t o r : Z e i t r a u m a b 2 0 0 7 

(230) Bei der Beurteilung der Vereinbarkeit von nach dem 
1.1.2007 gewährten staatlichen Beihilfen im Tierhal
tungssektor wendet die Kommission die in Kapitel IV.L 
der Rahmenregelung 2007-2013 und in Artikel 16 der 
Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 genannten Vorschriften 
an. Nach Nummer 109 der Rahmenregelung 2007-2013 
wird die Unterstützung unter diesem Kapitel nicht zu
gunsten von Großbetrieben genehmigt. 

(231) Nach Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung 
(EG) Nr. 1857/2006 können Beihilfen bis zu einem 
Höchstsatz von 70 % der Kosten durch oder im Namen 
Dritter für Tests zur Bestimmung der genetischen Quali
tät oder der Leistungsmerkmale der Tiere gewährt wer
den, mit Ausnahme der Kosten der vom Eigentümer der 
Tiere durchgeführten Kontrollen und der Kosten von rou
tinemäßig durchgeführten Kontrollen der Milchqualität. 
Die Beihilfe muss in Form von Sachleistungen durch be
zuschusste Dienstleistungen gewährt werden und darf 
keine direkte Zahlung von Geldbeträgen an die Erzeuger 
umfassen. 

(232) Die von den deutschen Behörden vorgelegten Informatio
nen bestätigen, dass die in Frage stehenden Beihilfen 
keine direkten Geldzahlungen an Erzeuger beinhalten 
(Randnummer (68)). ( 43 ) Deutschland gibt an, dass die 
Kosten für die routinemäßigen Kontrollen zur Bestim
mung der Qualität von Milch nicht beihilfefähig sind 
(Randnummer (68)) und dass die Beihilfe auf KMU be
schränkt ist (Randnummer (66)). Die Kommission stellt 
weiter fest, dass die Beihilfe mit den GAK-Zahlungen
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( 43 ) Die Unterstützung wird auf der Grundlage der Verträge gewährt, die 
zwischen den jeweiligen Bewilligungsbehörden der Bundesländer 
und den eingetragenen Vereinigungen (Empfängern) geschlossen 
wurden, die die Tests durchführen und die Ergebnisse unter den 
teilnehmenden Unternehmen (Begünstigten) in Form unterneh
mensübergreifender Bewertungen zu Beratungszwecken verbreiten.



kumuliert werden kann und nimmt Kenntnis von den 
Zusicherungen Deutschlands, wonach die von den Bei
hilfe gewährenden Behörden der Bundesländer geschaffe
nen Kontrollsysteme sicherstellen, dass der Höchstsatz für 
die Beihilfeintensität eingehalten wird (siehe Randnum
mer (65)). 

(233) Aus den von Deutschland vorgelegten Informationen 
geht ferner hervor, dass die in den Jahren seit 2007 (siehe 
Randnummern (67)-(72)) gewährte Beihilfe die Unterstüt
zung des Tierhaltungssektors betrifft, die Beihilfeintensität 
bis zu 70 % betrug und die beihilfefähigen Kosten den in 
Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) 
Nr. 1857/2006 genannten Kosten entsprechen. Es scheint 
somit, dass die Anforderungen für die in Rede stehenden 
Maßnahmen gemäß Kapitel IV.L der Rahmenregelung 
2007-2013 und Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b der 
Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 erfüllt sind. 

Auf der Grundlage der vorstehenden Erwägungen kommt 
die Kommission zu dem Schluss, dass die in Rede ste
henden Maßnahmen mit dem Binnenmarkt vereinbar 
sind, da sie die in der Rahmenregelung 2007-2013 fest
gelegten Bedingungen erfüllen. 

3.5.13. Beihilfen für die Bereitstellung technischer Hilfe im 
Agrarsektor 

(234) Die deutschen Behörden haben vorgebracht, dass die von 
Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Nie
dersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem 
Saarland und Thüringen geförderten Maßnahmen (Teil
maßnahmen BY 3, BW 4, BB 1, BB 3, HE 2, HE 3, HE 
9, NI 5, NI 6, NW 6, NW 7, RP 1, RP 2, RP 5, SL 2, SL 
5, TH 3, TH 4, TH 9 und TH 10), wie sie in den Rand
nummern (73) bis (93) beschrieben sind, technische Hilfe 
im Agrarsektor darstellen. Außerdem macht Deutschland 
geltend, dass es bei den Maßnahmen BY 10, NI 7, NW 4 
und NW 5, beschrieben unter Randnummer 73ff. sich 
nicht um staatliche Beihilfen handelt oder, falls sie Staat
beihilfen darstellen, diese technische Hilfe im Agrarsektor 
darstellen. 

3.5.13.1. B e r e i t s t e l l u n g t e c h n i s c h e r H i l f e : 
Z e i t r a u m 2 0 0 1 - 2 0 0 6 

(235) Die zwischen 2001 und 2006 bewilligten Maßnahmen, 
die die Bereitstellung technischer Hilfe im Agrarsektor 
zum Ziel haben, müssen die unter Abschnitt 14 der 
Rahmenregelung 2000-2006 festgelegten Bedingungen 
erfüllen. Beihilfefähig nach Abschnitt 14.1 sind Kosten 
für Bildungs- und Ausbildungsprogramme, die Bereitstel
lung von Betriebsführungsdiensten, Beratungsgebühren, 
die Veranstaltung von Wettbewerben, Ausstellungen 
und Messen, einschließlich der Kosten, die durch die Teil
nahme an diesen Veranstaltungen entstehen, sowie sons
tige Tätigkeiten zur Verbreitung neuer Methoden. Gemäß 
Abschnitt 14 der Rahmenregelung 2000-2006 können 
derartige Beihilfen zu einem Satz von 100 % der Kosten 
gewährt werden und sollten allen zuschussfähigen natür
lichen und juristischen Personen in dem betreffenden 
Gebiet auf der Grundlage objektiv definierter Kriterien 
zugänglich sein. Der gemäß diesem Abschnitt zu gewäh
rende Gesamtbeihilfebetrag sollte 100.000 EUR pro Be
günstigten über einen Zeitraum von drei Jahren nicht 

überschreiten, bzw. für den Fall, dass die Beihilfe kleinen 
und mittleren Unternehmen gewährt wird, 50 % der för
derfähigen Kosten, je nachdem, welcher Betrag höher ist. 
Zur Berechnung des Beihilfebetrags wird der Begünstigte 
als die Person angesehen, die solche Dienste in Anspruch 
nimmt. 

(236) Aus den von Deutschland übermittelten Informationen 
geht hervor, dass die von den zwischen 2001 und 
2006 gewährten Beihilfen abgedeckten förderfähigen 
Kosten den unter Abschnitt 14.1 der Rahmenregelung 
2000-2006 genannten Kosten entsprechen. Gemäß Ab
schnitt 14.1 der Rahmenregelung 2000-2006 kann die 
Beihilfe nur für die Verbreitung neuer Methoden gewährt 
werden. Da Deutschland nicht nachgewiesen hat, dass 
diese Bedingung für die Beihilfemaßnahmen BY 3, BY 
10, BW 4, BB 1, BB 3, HE 9, HE 2, HE 3, NI 5, NI 6 
(Zeitraum 2001-2003), NI 7, NW 4, NW 5, NW 6, RP 1, 
RP 5, SL 2, SL 5, TH 3, TH 4, TH 9 und TH 10 (siehe 
Randnummern 64-68) erfüllt ist, hegt die Kommission 
Zweifel hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit dem Binnen
markt in dem fraglichen Zeitraum. 

(237) Für die unter den Randnummer 73ff. aufgeführten Maß
nahmen (NW 7 und RP 2) scheinen die vorstehenden 
Bedingungen jedoch erfüllt zu sein. Daher gelangt die 
Kommission zu dem Schluss, dass hinsichtlich dieser bei
den zwischen 2001 und 2006 umgesetzten Maßnahmen 
die Bedingungen der Rahmenregelung 2000-2006 in Be
zug auf die technische Hilfe erfüllt sind und es sich bei 
den in Frage stehenden Maßnahmen somit um mit dem 
Binnenmarkt vereinbare Beihilfen handelt. 

(238) Die Elemente der technischen Hilfe (Teilnahme an Messen 
und Ausstellungen) der Werbekampagnen, die dem 
Milchsektor in Niedersachsen (NI 6) zugutekommen 
(siehe Randnummer (85)), wurden mit der Beihilfeent
scheidung N 200/2003 genehmigt. Durch diese Entschei
dung wurden die „Verkaufsförderungsaktionen und Wer
bemaßnahmen“ Niedersachsens bis zum 31.12.2008 
nach den Bedingungen der Abschnitte 13 und 14 der 
Rahmenregelung 2000-2006 genehmigt. 

3.5.13.2. B e r e i t s t e l l u n g t e c h n i s c h e r H i l f e : 
Z e i t r a u m a b 2 0 0 7 

(239) Für die Vereinbarkeit einer staatlichen Beihilfe, die nach 
dem 1.1.2007 zur Bereitstellung technischer Hilfe im 
Agrarsektor gewährt wurde, gelten die Bestimmungen 
in Kapitel IV.K der Rahmenregelung 2007-2013. Nach 
Nummer 103 der Rahmenregelung 2007-2013 erklärt 
die Kommission staatliche Beihilfen für die Bereitstellung 
technischer Hilfe an Primärerzeuger (Landwirte) als mit 
Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV vereinbar, wenn 
die Bedingungen von Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 
1857/2006 insgesamt erfüllt sind. 

(240) Nach Artikel 15 dieser Verordnung sind Beihilfen für 
technische Hilfe zugunsten von KMU, die Primärerzeuger 
sind, mit dem Binnenmarkt im Sinne von Artikel 107 
Absatz 3 Buchstabe c AEUV vereinbar, wenn sie für die 
zuschussfähigen Ausgaben für die technische Hilfe nach 
Absatz 2 gewährt werden und die Bedingungen der Ab
sätze 3 und 4 desselben Artikels erfüllen.
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(241) Beihilfen von bis zu 100 % können in Bezug auf die Aus- 
und Fortbildung von Landwirten und landwirtschaftlichen 
Arbeitnehmern, die Bereitstellung von Vertretungsdiens
ten oder durch Dritte erbrachte Beratungsdienste gewährt 
werden. Nur Beratungsdienste, die weder kontinuierlich 
noch regelmäßig geleistet werden, noch den üblichen 
Betriebskosten des Begünstigten entsprechen, sind förder
fähig. Eine Beihilfe kann auch für die Veranstaltung von 
und die Teilnahme an Veranstaltungen zum Wissensaus
tausch zwischen Unternehmen, Wettbewerben, Ausstel
lungen und Messen gewährt werden. Die Verbreitung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse in allgemein verständli
cher Form und Sachinformationen über Qualitätssysteme 
oder generische Produkte kommen ebenfalls in Betracht, 
sofern keine bestimmten Unternehmen oder Handelsmar
ken genannt oder keine Ursprungsangaben gemacht wer
den. Darüber hinaus sind Veröffentlichungen wie etwa 
Kataloge oder Webseiten mit Sachinformationen über Er
zeuger aus einer bestimmten Region oder Erzeuger eines 
bestimmten Produkts förderfähig, sofern es sich um neu
trale und neutral dargebotene Informationen handelt und 
alle betroffenen Erzeuger gleichermaßen die Möglichkeit 
haben, in der Veröffentlichung berücksichtigt zu werden. 
Die Beihilfe muss in Form von Sachleistungen durch be
zuschusste Dienstleistungen gewährt werden und darf 
keine direkte Zahlung von Geldbeträgen an die Erzeuger 
umfassen. Die Beihilfe muss allen in dem betreffenden 
Gebiet infrage kommenden Personen auf der Grundlage 
objektiv definierter Kriterien zur Verfügung stehen. Wird 
die Hilfe von Erzeugergemeinschaften oder sonstigen Or
ganisationen angeboten, so darf die Mitgliedschaft in sol
chen Gruppen keine Voraussetzung für die Inanspruch
nahme der Dienste sein. Die Beiträge von Nichtmitglie
dern sind auf diejenigen Kosten begrenzt, die für die 
Erbringung der Dienste anfallen. 

(242) Nach Nummer 104 der Rahmenregelung 2007-2013 
kann die technische Hilfe für Primärerzeuger (Landwirte) 
von Erzeugergemeinschaften oder sonstigen Organisatio
nen, ungeachtet ihrer Größe, angeboten werden. Nach 
Nummer 105 der Rahmenregelung 2007-2013 müssen 
staatliche Beihilfen für die Bereitstellung technischer Hilfe 
zugunsten von Unternehmen, die in den Bereichen Ver
arbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeug
nisse tätig sind, alle Bedingungen von Artikel 5 der Ver
ordnung (EG) Nr. 70/2001, nunmehr ersetzt durch Ar
tikel 27 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 800/2008, 
erfüllen. Demzufolge darf die Beihilfeintensität 50 % der 
beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. Beihilfefähig 
sind die Kosten für Miete, Aufbau und Betrieb eines 
Stands bei der ersten Teilnahme des Unternehmens an 
einer bestimmten Messe oder Ausstellung. Nach Nummer 
106 der Rahmenregelung 2007-2013 werden staatliche 
Beihilfen für Großbetriebe zur Deckung der unter die 
Nummern 104 und 105 fallenden Kosten nicht geneh
migt. 

(243) Aus den von Deutschland übermittelten Informationen 
geht hervor, dass die seit 2007 gewährten Beihilfen (Teil
maßnahmen BY 3, BY 10, BW 4, BB 1, BB 3, HE 2, HE 
3, HE 9, NI 5, NI 7, NW 4, NW 5, NW 6, NW 7, RP 1, 
RP 5, SL 2, SL 5, TH 3, TH 4, TH 9 und TH 10, Rand
nummer 73ff.) technische Hilfe betreffen, dass die Beihilf
eintensität 100 % betrug und dass die betreffenden för
derfähigen Kosten den Kosten gemäß den Buchstaben a 

bis f des Artikels 15 der Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 
entsprechen. Es scheint, dass die Bedingungen von Kapitel 
IV.K der Rahmenregelung 2007-2013 in Verbindung mit 
Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 
erfüllt sind. In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen 
kommt die Kommission zu dem Schluss, dass die in Rede 
stehenden Maßnahmen mit dem Binnenmarkt vereinbar 
sind, da sie die in der Rahmenregelung 2007-2013 fest
gelegten Bedingungen erfüllen. 

(244) Die Maßnahme RP 2 (siehe Randnummer (73) und (91)) 
scheint eine staatliche Beihilfe für Unternehmen dar
zustellen, die in der Verarbeitung und Vermarktung land
wirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind, und ist nicht auf 
die erstmalige Teilnahme eines Unternehmens an einer 
bestimmten Messe oder Ausstellung begrenzt. Da 
Deutschland nicht nachgewiesen hat, dass jede der oben 
genannten Bedingungen für technische Hilfe in Bezug auf 
diese Maßnahme erfüllt ist, äußert die Kommission Be
denken hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit dem Binnen
markt. Die deutschen Behörden werden aufgefordert, eine 
ausführliche Bewertung der jeweiligen Maßnahmen im 
Lichte der oben ausgeführten Kriterien sowie eine an
gemessene Dokumentation zur Stützung ihrer Antworten 
vorzulegen. 

(245) Werbekampagnen, die dem Milchsektor in Niedersachsen 
(NI 6) zugutekommen (siehe Randnummer 63) wurden 
mit der Beihilfeentscheidung N 16/2010 (C (2010)2594 
vom 28. April 2010) genehmigt. Durch diese Entschei
dung wurden die „Verkaufsförderungsaktionen und Wer
bemaßnahmen“ Niedersachsens bis zum 31.12.2008 in 
Übereinstimmung mit den Bedingungen der Nummern 
153 und 156 der Rahmenregelung 2007-2013 geneh
migt. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass tech
nische Hilfen unter der Maßnahme NI 6 nach dem 
31. Dezember 2008, dem Ablauf der Entscheidung N 
200/2003 (Randnummer 85) fortgeführt wurde. 

3.5.14. Beihilfen zur Förderung der Produktion und Vermark
tung landwirtschaftlicher Qualitätserzeugnisse 

(246) Nach Angaben der deutschen Behörden handelt es sich 
bei den unter den Randnummern (96) bis (99) genannten 
Maßnahmen BW 10, BW 11, NI 1 und TH 5 um Bei
hilfen zur Einführung des Qualitätssicherungssystems 
Qualitätsmanagement QM-Milch und für die Ausbildung 
von Mitarbeitern im Hinblick auf die Anwendung des 
Systems. 

(247) Die deutschen Behörden haben nachgewiesen, dass diese 
Maßnahmen keine direkten Geldzahlungen an Erzeuger 
beinhalten, da die Beihilfe in Form von Sachleistungen 
durch bezuschusste Dienstleistungen gewährt wird, die 
landwirtschaftlichen Primärerzeugern zugänglich sind 
(siehe Randnummer 64). Die Beihilfe betrifft keine Zah
lungen für Kosten von Kontrollen, die der Landwirt oder 
Hersteller selbst durchführt oder die nach den Gemein
schaftsvorschriften vom Erzeuger oder Hersteller selbst zu 
tragen sind, ohne dass die tatsächliche Höhe der Gebüh
ren genannt wird (Randnummer 64). Es werden keine 
Beihilfen für Investitionsausgaben gewährt (Randnummer 
64). Die deutschen Behörden erklären ferner, dass die 
Beihilfe auf die primären Milcherzeuger beschränkt ist, 
bei denen es sich um kleine und mittlere Unternehmen 
handelt (Randnummer (66)).
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3.5.14.1. B e i h i l f e z u r V e r b e s s e r u n g d e r 
Q u a l i t ä t d e r l a n d w i r t s c h a f t l i 
c h e n E r z e u g n i s s e : Z e i t r a u m 
2 0 0 1 - 2 0 0 6 

(248) Die zwischen 2001 und 2006 gewährte Unterstützung 
für die Einführung des Qualitätssicherungssystems Quali
tätsmanagement QM-Milch muss den Bedingungen von 
Abschnitt 13 der Rahmenregelung 2000-2006 entspre
chen. Abschnitt 13.2 enthält eine nicht erschöpfende 
Liste der förderfähigen Tätigkeiten in diesem Bereich. 
Die Kommission genehmigt Beihilfen für Beratungs- 
und ähnliche Unterstützungsleistungen, einschließlich 
technischer Studien, Durchführbarkeits- und Konzeptstu
dien und Marktforschungen, zugunsten von Tätigkeiten, 
die mit der Förderung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
von hoher Qualität zu tun haben; hierzu zählen Beihilfen 
für 

— Marktforschungstätigkeiten, Produktentwürfe und 
Produktentwicklungen, einschließlich Beihilfen, die 
zur Vorbereitung der Beantragung der Anerkennung 
von Ursprungsbezeichnungen oder für die Bescheini
gungen über besondere Merkmale der Erzeugnisse 
gemäß den in Frage kommenden Verordnungen der 
Gemeinschaft gewährt werden; 

— die Einführung von Qualitätssicherungssystemen wie 
die Reihen ISO 9000 und 14000 oder Verfahren auf 
der Grundlage der Gefahrenanalyse und der Bestim
mung der kritischen Kontrollpunkte (HACCP) oder 
für Umweltverträglichkeitsprüfungen; 

— die Deckung von Kosten für die Aus- und Weiterbil
dung von Mitarbeitern im Hinblick auf die Anwen
dung von Qualitätssicherungssystemen und HACCP- 
Verfahren. 

Ferner können Beihilfen zur Deckung von Kosten ge
währt werden, die von anerkannten Zertifizierungsstellen 
für die Erstzertifizierung im Rahmen von Qualitätssiche
rungs- und ähnlichen Systemen erhoben werden. Der 
gemäß diesem Abschnitt zu gewährende Gesamtbeihilfe
betrag sollte 100.000 EUR pro Begünstigten über einen 
Zeitraum von drei Jahren nicht überschreiten, und der 
höchstzulässige Beihilfesatz zugunsten von Unternehmen, 
die in den Anwendungsbereich der von der Kommission 
festgelegten Definition der kleinen und mittleren Unter
nehmen fallen, sollte 50 % der zuschussfähigen Kosten 
nicht überschreiten, je nachdem, welcher Betrag höher 
ist. Bei der Berechnung des Beihilfebetrags wird davon 
ausgegangen, dass der Begünstigte auch der Empfänger 
der Leistungen ist. 

(249) Die Ziffern 3, 4 oder 5 von Abschnitt 13 der Rahmen
regelung 2000-2006 sehen besondere Bedingungen und 
Beschränkungen vor. Daher ist die Kommission der An
sicht, dass für die von den Herstellern während des Pro
duktionsprozesses routinemäßig durchgeführten Quali
täts- und Produktkontrollen keine Beihilfen gewährt wer
den sollten, unabhängig davon, ob diese Kontrollen frei
willig erfolgen oder aber im Rahmen eines HACCP- oder 
ähnlichen Verfahrens vorgeschrieben sind. Beihilfen soll

ten nur für Kontrollen gewährt werden, die von oder im 
Namen von Dritten durchgeführt werden, wie etwa durch 
die zuständigen Ordnungsbehörden bzw. durch von die
sen beauftragte Stellen, oder aber von unabhängigen In
stitutionen, die für die Kontrolle und Überwachung der 
Verwendung von Ursprungsbezeichnungen, Kennzeichen 
des ökologischen Landbaus oder Gütezeichen zuständig 
sind. 

(250) Nach Abschnitt 13.4 können Beihilfen bis zu einem 
Höchstsatz von 100 % der Kosten für vorgeschriebene 
Kontrollmaßnahmen gewährt werden, die gemäß den ge
meinschaftlichen oder nationalen Vorschriften von den 
zuständigen Behörden oder in deren Namen durchgeführt 
werden, es sei denn, die von den Erzeugern für die Kon
trollmaßnahmen zu zahlenden Beträge sind durch ge
meinschaftliche Rechtsvorschriften festgelegt. Sofern das 
Gemeinschaftsrecht vorsieht, dass die Kosten der Kontrol
len von den Erzeugern bzw. Herstellern zu tragen sind, 
ohne dass jedoch die Höhe der Istkosten genannt wird, 
wird die Kommission Beihilfen nur genehmigen, wenn 
deren Finanzierung im Rahmen eines parafiskalischen 
Abgabesystems erfolgt, so dass sichergestellt ist, dass 
die der Volkswirtschaft durch die Kontrollen entstehen
den Kosten in vollem Umfang von den Erzeugern bzw. 
Herstellern getragen werden. Die Kommission wird Vor
schläge zur Gewährung von zeitlich begrenzten und de
gressiven Beihilfen von Fall zu Fall und unter Beachtung 
der in Frage kommenden Rechtsvorschriften prüfen, um 
den Erzeugern bzw. Herstellern Zeit zu geben, sich an die 
Kontrollmodalitäten anzupassen. 

(251) Die Kommission wird Beihilfen bis zu einem höchstzuläs
sigen Anfangssatz von 100 % der Kosten für Kontrollen 
genehmigen, die von Stellen durchgeführt werden, die für 
die Überwachung der Verwendung von Gütezeichen und 
Etikettierungen im Rahmen anerkannter Qualitätssiche
rungssysteme zuständig sind. Solche Beihilfen sind nach 
und nach zu reduzieren, so dass sie im siebten Jahr ihres 
Bestehens auslaufen. Die bestehenden Beihilfen zur De
ckung der Kosten von Kontrollen, die von solchen Stellen 
durchgeführt werden, sind ebenfalls nach und nach zu 
reduzieren, so dass sie innerhalb von sechs Jahren nach 
Inkrafttreten der vorliegenden Rahmenregelung auslaufen. 

(252) Aus den von Deutschland übermittelten Informationen 
geht hervor, dass für den gesamten Untersuchungszeit
raum der Höchstsatz der staatlichen Unterstützung bis 
zu 100 % der förderfähigen Kosten betragen hat (Rand
nummer 99). Im Einklang mit Abschnitt 13.2 der Rah
menregelung 2000-2006 sollte der Gesamtbetrag der Bei
hilfe, die im Rahmen dieses Abschnitts gewährt werden 
kann, im Falle von Beihilfen für KMU 50 % der förder
fähigen Kosten oder 100 000 EUR pro Begünstigten wäh
rend eines Zeitraums von drei Jahren, je nachdem, wel
cher Betrag höher ist, nicht überschreiten. Es scheint 
demnach, dass für die Jahre 2001-2006 die Beihilfeinten
sität der genannten Maßnahmen für die KMU (100%) von 
der in der Rahmenregelung 2000-2006 vorgesehenen 
Beihilfeintensität abweicht. Die deutschen Behörden ha
ben keine Angaben zu der Einhaltung der 100 000 EUR 
Grenze gemacht.
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(253) Da Deutschland nicht nachgewiesen hat, dass jede der 
oben genannten Bedingungen hinsichtlich der zwischen 
2001 und 2006 bewilligten Beihilfemaßnahmen BW 10, 
BW 11, NI 1 und TH 5 (siehe Randnummern 96) erfüllt 
ist, äußert die Kommission Zweifel hinsichtlich ihrer Ver
einbarkeit mit dem Binnenmarkt. Die deutschen Behör
den werden aufgefordert, eine ausführliche Bewertung der 
jeweiligen Maßnahmen im Sinne der oben ausgeführten 
Kriterien vorzulegen und diese zur Stützung ihrer Ant
worten angemessen zu dokumentieren. 

3.5.14.2. B e i h i l f e z u r V e r b e s s e r u n g d e r 
Q u a l i t ä t d e r l a n d w i r t s c h a f t l i 
c h e n E r z e u g n i s s e : Z e i t r a u m a b 
2 0 0 7 

(254) Bei der Beurteilung der Vereinbarkeit der ab 2007 ge
währten staatlichen Beihilfen zur Förderung der Erzeu
gung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeug
nissen hoher Qualität wendet die Kommission Abschnitt 
IV.J der Rahmenregelung 2007-2013 an. 

(255) Nach Nummer 98 der Rahmenregelung 2007-2013 er
klärt die Kommission staatliche Beihilfen zur Förderung 
der Produktion landwirtschaftlicher Qualitätserzeugnisse, 
die Primärerzeugern (Landwirten) gewährt werden, als 
mit Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV vereinbar, 
wenn die Bedingungen von Artikel 14 der Verordnung 
(EG) Nr. 1857/2006 insgesamt erfüllt sind. Im Einklang 
mit Nummer 97, 99 und 100 der Rahmenregelung 
2007-2013 gelten die Bestimmungen dieses Artikels für 
landwirtschaftliche Erzeuger und nur für KMU. 

(256) Nach Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1857/2006 
sind Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt im Sinne 
von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV vereinbar, 
wenn sie für die zuschussfähigen Kosten gemäß Absatz 2 
gewährt werden und die Bedingungen der Absätze 3 bis 
6 desselben Artikels erfüllen. Beihilfen von bis zu 100 % 
können zur Deckung der Kosten für Dienstleistungstätig
keiten im Zusammenhang mit der Förderung landwirt
schaftlicher Erzeugnisse von hoher Qualität gewährt wer
den. Als förderfähige Kosten können auch Marktfor
schungstätigkeiten, Produktentwürfe und Produktentwick
lungen (einschließlich der Vorbereitung von Anträgen auf 
Anerkennung von geografischen Angaben und Ur
sprungsbezeichnungen oder Bescheinigungen besonderer 
Merkmale), die Kosten der Einführung von Qualitätssiche
rungs- oder Rückverfolgungssystemen, die Kosten flankie
render Maßnahmen zur Ausbildung von Personal, die 
Kosten für die Erstzertifizierung sowie die Kosten für 
obligatorische Kontrollmaßnahmen, sofern die Unterneh
men diese Kosten vorschriftsgemäß nicht selbst tragen 
müssen. 

(257) Die Beihilfen dürfen nur zur Deckung der Kosten von 
durch Dritte erbrachten Dienstleistungen und/oder von 
Kontrollen gewährt werden, die durch Dritte oder im 
Namen Dritter durchgeführt werden, wie etwa durch 
die zuständigen Ordnungsbehörden oder von diesen be
auftragte Stellen. Die Beihilfen dürfen nicht für Investiti
onsausgaben gewährt werden (Artikel 14 Absatz 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 1857/2006). 

(258) Beihilfen für die Kosten von Kontrollen, die der Landwirt 
oder Hersteller selbst durchführt oder die nach den Ge
meinschaftsvorschriften vom Erzeuger oder Hersteller 
selbst zu tragen sind, ohne dass die tatsächliche Höhe 

der Gebühren genannt wird, sind nicht freigestellt (Arti
kel 14 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1857/2006). 
Die Beihilfe muss in Form von Sachleistungen durch be
zuschusste Dienstleistungen gewährt werden und darf 
keine direkte Zahlung von Geldbeträgen an die Erzeuger 
umfassen (Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 
1857/2006). 

(259) Die Beihilfe steht allen in dem betreffenden Gebiet in 
Frage kommenden natürlichen oder juristischen Personen 
auf Grundlage objektiv definierter Kriterien zur Ver
fügung. Sofern die Dienste von Erzeugergemeinschaften 
oder sonstigen landwirtschaftlichen Organisationen zur 
gegenseitigen Unterstützung angeboten werden, darf die 
Mitgliedschaft in solchen Gruppen keine Voraussetzung 
für die Inanspruchnahme der Dienste sein und die Bei
träge zu den Verwaltungskosten müssen auf diejenigen 
Kosten begrenzt sein, die für die Erbringung der Dienste 
anfallen (Artikel 14 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 
1857/2006). 

(260) Nach Nummer 100 der Rahmenregelung 2007-2013 ge
nehmigt die Kommission keine staatlichen Beihilfen zur 
Deckung der Kosten zugunsten von Großbetrieben. 

(261) Nach Nummer 101 dieser Rahmenregelung können Bei
hilfen für Investitionen, die zur Modernisierung von Pro
duktionseinrichtungen erforderlich sind, einschließlich In
vestitionen, die zur Verwaltung des Dokumentationssys
tems und zur Durchführung von Verfahrens- und Pro
duktkontrollen getätigt werden müssen, nur nach den in 
der Rahmenregelung festgelegten Regeln für Investitionen 
gewährt werden. 

(262) Aus den von Deutschland übermittelten Informationen 
geht hervor, dass es sich bei den ab 2007 gewährten 
Beihilfen (siehe Randnummern (96)-(99)) um Maßnah
men zur Förderung der Erzeugung und Vermarktung 
von landwirtschaftlichen Erzeugnissen hoher Qualität 
handelt, bei denen die Beihilfeintensität 100 % beträgt, 
und dass die betreffenden förderfähigen Kosten den in 
Artikel 14 Absatz 2 Buchstaben b und c der Verordnung 
(EG) Nr. 1857/2006 entsprechen. Es scheint demnach, 
dass die Bedingungen von Kapitel IV.J der Rahmenrege
lung 2007-2013 in Verbindung mit Artikel 14 der Ver
ordnung (EG) Nr. 1857/2006 erfüllt sind. Angesichts der 
vorstehenden Erwägungen kommt die Kommission zu 
dem Schluss, dass die in Rede stehenden Beihilfemaßnah
men mit dem Binnenmarkt vereinbar sind, da sie die in 
der Rahmenregelung festgelegten Bedingungen erfüllen. 

3.5.15. Sonstige Bedingungen 

(263) Deutschland hat sich verpflichtet, die Zahlung von Bei
hilfen im Rahmen dieser Entscheidung genehmigten Bei
hilfen auszusetzen, falls dem Begünstigten noch eine frü
here rechtswidrige Beihilfe zur Verfügung steht, die durch 
eine (eine Einzelbeihilfe oder eine Beihilferegelung betref
fende) Kommissionsentscheidung für mit dem Binnen
markt unvereinbar erklärt wurde und deren Rückforde
rung angeordnet wurde, bis der Begünstigte den Gesamt
betrag der rechtswidrigen und mit dem Binnenmarkt un
vereinbaren Beihilfe einschließlich der entsprechenden 
Rückforderungszinsen zurückgezahlt oder auf ein Sperr
konto überwiesen hat. ( 44 )
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3.5.16. Parafiskalische Abgaben 

(264) Da die staatliche Beihilfe durch eine parafiskalische Ab
gabe finanziert wird (siehe Randnummern 9-11), muss 
die Kommission sowohl die finanzierten Maßnahmen, 
also die Beihilfe, als auch ihre Finanzierungsweise prüfen. 
Wenn die Finanzierungsweise der Beihilfe, vor allem 
durch Pflichtbeiträge, Bestandteil der Beihilfemaßnahme 
ist, muss die Kommission nach einem Urteil des Gerichts
hofs bei der Untersuchung einer Beihilfemaßnahme auch 
die Finanzierungsweise der Beihilfe berücksichtigen. ( 45 ) 

3.5.16.1. V e r h ä l t n i s z w i s c h e n A b g a b e n 
u n d B e i h i l f e n 

(265) Damit eine Abgabe oder ein Teil einer Abgabe als Be
standteil einer Beihilfemaßnahme angesehen werden 
kann, muss nach der einschlägigen nationalen Regelung 
zwischen der Abgabe und der Beihilfe notwendig ein 
zwingender Verwendungszusammenhang in dem Sinne 
bestehen, dass das Abgabenaufkommen zwingend zur 
Finanzierung der Beihilfe verwendet wird ( 46 ) , und die 
Höhe der Abgabe muss sich unmittelbar auf die Höhe 
der staatlichen Beihilfe auswirken. ( 47 ) 

(266) Diese beiden Kriterien sind auf den gesamten Unter
suchungszeitraum anzuwenden. 

(267) Das erste Kriterium scheint erfüllt zu sein, da nach § 22 
Absatz 1 des deutschen Milch- und Fettgesetzes die Bun
desländer über die Möglichkeit verfügen, die in Frage 
stehenden parafiskalischen Abgaben zu erheben. Gleich
zeitig ist in § 22 Absatz 2 und Absatz 2a des Milch- und 
Fettgesetzes festgelegt, welche Arten von Beihilfen aus 
den Einnahmen durch die Abgabe finanziert werden kön
nen. Die Kommission kommt daher zu dem Schluss, dass 
die Finanzierungsmethode, d. h. die Einnahmen aus einer 
gesetzlich vorgeschriebenen Abgabe, Bestandteil der Bei
hilfemaßnahme ist. 

(268) Hinsichtlich der Frage, ob die Höhe der Abgabe direkte 
Auswirkungen auf die Höhe der staatlichen Beihilfe hat, 
stellt die Kommission fest, dass die Einnahmen aus der 
Abgabe zweckgebunden sind und nur für Beihilfearten 
nach § 22 Absätze 2 und 2a des Milch- und Fettgesetzes 
verwendet werden dürfen. Ferner ist in § 22 Absatz 3 
dieses Gesetzes vorgeschrieben, dass die Einnahmen aus 
der Abgabe getrennt zu halten sind und nicht für Ver
waltungsausgaben der Landesbehörden verwendet werden 
dürfen. Dies führt die Kommission zu dem Schluss, dass 
die Höhe der Abgabe in der Tat eine direkte Auswirkung 
auf die Höhe der staatlichen Beihilfe hat. 

3.5.16.2. V e r e i n b a r k e i t m i t d e m B i n n e n 
m a r k t 

(269) Sind die Abgaben Bestandteil der Beihilfemaßnahme, so 
muss die Kommission prüfen, ob dabei zwischen einge

führten und inländischen Erzeugnissen ( 48 ) oder aus
geführten inländischen Erzeugnissen und auf dem In
landsmarkt vermarkteten inländischen Erzeugnissen dis
kriminiert wird. ( 49 ) 

(270) Die Milchumlage wird nicht auf Einfuhren erhoben. Folg
lich benachteiligen die Beihilfemaßnahmen im Rahmen 
des Milch- und Fettgesetzes nicht eingeführte Erzeugnis
sen. 

(271) Außerdem könnte die Milchumlage als diskriminierende 
inländische Abgabenerhebung angesehen werden, die ge
gen Artikel 110 AEUV verstößt, falls die Milchumlage in 
dem Maße, wie die auf im Inland erzeugte und verarbei
tete Waren erhobenen Milchumlagen nur teilweise durch 
Vorteile ausgeglichen werden, die sich aus der Verwen
dung ihrer Einnahmen ergeben, was dazu führt, dass aus
geführte inländische Erzeugnisse benachteiligt werden. 
Die deutschen Behörden haben erklärt, dass entsprechend 
ihrer Kenntnis Unternehmen, die Milcherzeugnisse aus
führen, keine Nachteile aus der Umlageerhebung erwach
sen. Sollte in Zukunft jedoch ein Unternehmen, das 
Milcherzeugnisse ausgeführt hat, nachweisen, dass es 
durch die Umlageerhebung benachteiligt wurde, werden 
entsprechend der Zusicherung Deutschlands die entspre
chenden Umlagebeträge erstattet. Daher sollte es zu kei
ner Diskriminierung kommen. 

(272) Die Kommission geht daher davon aus, dass die Umlage 
keinen Verstoß gegen die Bestimmungen des Artikels 110 
AEUV darstellt. ( 50 ) 

(273) Außerdem muss überprüft werden, ob die Erhebung der 
Milchumlage nicht den Zielen der gemeinsamen Markt
organisation im Agrarsektor zuwiderläuft. In diesem Zu
sammenhang muss festgestellt werden, ob die Milchumla
gen die Preise für die inländischen Enderzeugnisse beein
flussen und ob somit inländische Erzeugnisse gegenüber 
eingeführten Erzeugnissen diskriminiert werden ( 51 ). In 
diesem Zusammenhang stellt die Kommission fest, dass 
der Preis der im Einzelhandel in Deutschland verkauften 
Milch offensichtlich nicht unter 0,45 EUR je Liter liegt. 
Die Milchumlage beträgt nicht mehr als 0,0015 EUR pro 
kg und macht somit nur einen geringen Teil des Ver
kaufspreises aus. Die Kommission gelangt daher zu dem 
Schluss, dass die Erhebung der Milchumlage nicht im 
Widerspruch zu den Zielen der betreffenden gemein
samen Marktorganisation steht. 

4. SCHLUSSFOLGERUNG 

(274) Wie in der vorstehenden Würdigung dargelegt, weisen 
die Maßnahmen, die im Anhang, der einen wesentlichen 
Bestandteil dieser Entscheidung darstellt, als BW 6, BY 2, 
BY 9, BY 11, BY 12, BY 13, HE 5, HE 8, NI 10, NW 6, 
NW 7, NW 9, RP 8, SL 4, SL 6, TH 6 und bezeichnet 
sind, alle Merkmale einer staatlichen Beihilfe auf. Auf der
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Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen hat die 
Kommission Zweifel, ob diese Maßnahmen während des 
Untersuchungszeitraums mit dem Binnenmarkt vereinbar 
sind. Die Kommission hat die gleichen Zweifel hinsicht
lich der Maßnahmen BW 1 und BY 1, aber lediglich im 
Hinblick auf den Zeitraum ab 2007. 4 Weiter hat die 
Kommission die gleichen Zweifel hinsichtlich der Maß
nahmen BW 4, BW 10, BW 11, BY 3, BY 10, BB 1, BB 
3, HE 2, HE 3, HE 9, NI 1, NI 5, NI 6, ( 52 ) NI 7, NW 4, 
NW 5, RP 1, RP 5, SL 2, SL 5, TH 3, TH 4, TH 5, TH 9 
und TH 10, aber lediglich im Hinblick auf den Zeitraum 
2001 – 2006. 

(275) Folglich hat die Kommission entschieden, das Verfahren 
nach Artikel 108 Absatz 2 AEUV einzuleiten. Dadurch 
erhalten Dritte, auf die sich die mögliche Gewährung der 
Beihilfe auswirken kann, Gelegenheit zur Stellungnahme. 
Die Kommission wird den Beihilfecharakter der Maß
nahme und ihre Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt so
wohl unter Berücksichtigung der Angaben des betreffen
den Mitgliedstaats als auch der von Dritten übermittelten 
Informationen prüfen und dann ihre endgültige Entschei
dung erlassen. 

5. ENTSCHEIDUNG 

(276) Im Hinblick auf die im Anhang als BW 2, BW 8, BY 4, 
BY 6, BY 8, BY 14, HE 6, HE 7, NI 3, NI 4, NI 9, NI 11, 
NW 8, NW 10, RP 6, RP 7, SL 3, TH 2 und TH 7 
bezeichneten Maßnahmen erachtet die Kommission, 
dass sie keine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 107 
Absatz 1 AEUV darstellen. Im Hinblick auf die im An
hang als BW 5, BB 4, HE 4, NI 8, NW 3 und TH 1 
bezeichneten Maßnahmen erachtet die Kommission, dass 
diese Beihilfen darstellen, die nicht in den Anwendungs
bereich der Vorschriften über staatliche Beihilfen fallen. 

(277) Im Hinblick auf die im Anhang als BW 3, BY 7, BY 15, 
HE 1, NW 2, NW 7, RP 4, und SL 1 bezeichneten Maß
nahmen erachtet die Kommission, dass die Beihilfen wäh
rend des Untersuchungszeitraums gemäß Artikel 107 Ab
satz 3 Buchstabe c) mit dem Binnenmarkt vereinbar sind. 
Hinsichtlich des Zeitraums 28.11.2001 bis 31.12.2006 
gelangt die Kommission zu dem gleichen Schluss für die 
im Anhang als BY 5, BW 1, BW 9, BY 1, NI 2, NW 1, 
RP 2 und RP 3 bezeichneten Maßnahmen. Hinsichtlich 
des Zeitraums ab 1.1.2007 gelangt die Kommission zu 
dem gleichen Schluss für die im Anhang als BW 4, BW 
10, BW 11, BY 3, BY 10, BB 1, BB 3, HE 2, HE 3, HE 9, 
NI 1, NI 5, NI 6, NI 7, NW 4, NW 5, NW 6, RP 1, RP 5, 
SL 2, SL 5, TH 3, TH 4, TH 5, TH 9 und TH 10 
bezeichneten Maßnahmen. 

(278) Im Hinblick auf die im Anhang als BW 6, BY 2, BY 5, BY 
9, BY 11, BY 12, BY 13, HE 5, HE 8, NI 1, NI 2, NI 7, NI 
10, NW 9, RP 2, RP 3, RP 8, SL 4, SL 6, TH 5, TH 6 und 
bezeichneten Maßnahmen fordert die Kommission bezüg
lich des Untersuchungszeitraums Deutschland im Rah
men des Verfahrens nach Artikel 108 Absatz 2 AEUV 
auf, innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schrei
bens Stellung zu nehmen und alle für die Würdigung der 
Beihilfemaßnahme sachdienlichen Informationen zu über

mitteln. Im Hinblick auf die im Anhang als BW 4, BW 
10, BW 11, BY 3, BY 10, BB 1, BB 3, HE 2, HE 3, HE 9, 
NI 5, NI 6, NW 4, NW 5, NW 6, RP 1, RP 5, SL 2, SL 5, 
TH 3, TH 4, TH 5, TH 9 und TH 10 bezeichneten Maß
nahmen fordert die Kommission Deutschland bezüglich 
des Zeitraums 28.11.2001 bis 31.12.2006 auf, derartige 
Informationen zu übermitteln. Im Hinblick auf die im 
Anhang als BY 5, BW 1, BW 9, BY 1, NI 2, NW 1, 
RP 2, RP 3 und TH 8 bezeichneten Maßnahmen fordert 
die Kommission Deutschland bezüglich des Zeitraums ab 
1.1.2007 auf, derartige Informationen zu übermitteln. 

(279) Zugleich ersucht die Kommission die deutschen Behör
den, eine Kopie dieses Schreibens unverzüglich an die 
potenziellen Empfänger der Beihilfe weiterzuleiten. 

(280) Die Kommission erinnert Deutschland an die aufschie
bende Wirkung von Artikel 108 Absatz 3 AEUV und 
verweist auf Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 
659/1999 des Rates, wonach alle rechtswidrigen Beihil
fen unter Umständen vom Empfänger zurückzufordern 
sind. 

(281) Die Kommission weist darauf hin, dass sie die Beteiligten 
durch Veröffentlichung des vorliegenden Schreibens und 
einer aussagekräftigen Zusammenfassung dieses Schrei
bens im Amtsblatt der Europäischen Union von dem 
Vorgang in Kenntnis setzen wird. Alle Beteiligten werden 
aufgefordert, innerhalb eines Monats ab dem Datum die
ser Veröffentlichung Stellung zu nehmen. 

(282) Falls dieses Schreiben vertrauliche Angaben enthält, die 
nicht veröffentlicht werden sollen, werden Sie gebeten, 
bei der Kommission innerhalb von 15 Arbeitstagen 
nach Eingang des Schreibens einen mit Gründen versehe
nen Antrag auf vertrauliche Behandlung zu stellen. An
dernfalls geht die Kommission davon aus, dass Sie mit 
der Veröffentlichung des vollständigen Wortlauts dieses 
Schreibens einverstanden sind. Bitte richten Sie Ihren An
trag, in dem die entsprechenden Angaben zu präzisieren 
sind, per Einschreiben oder Fax an 

Europäische Kommission 
Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwick
lung 
Direktion Landwirtschaftliche Rechtsvorschriften 
Büro Loi 130 5/138 
1049 Brüssel 
Belgien 

Fax: (+322) 296 7672 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
Für die Kommission 

Dacian CIOLOȘ 
Mitglied der Kommission
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Anhang zur Beihilfeentscheidung SA.35484 (2013/C) 

lfd. Nr. Land Maßnahme Zahlungsempfänger 

(Letztendlicher) 
Begünstigter (nach 

Feststellung der 
Kommission) 

BW 1 Baden-Württemberg Qualitätsuntersuchungen der 
Anlieferungsmilch 

Milchprüfring Baden- 
Württemberg e.V. 

Molkereien 

BW 2 Baden-Württemberg Ermittlung von Marktdaten; 
Preismeldung 

Süddeutsche Butter- und 
Käsebörse in Kempten 

gesamte Milchwirtschaft 

BW 3 Baden-Württemberg Neubau Kirchheim Milchwirtschaftlicher 
Verein Baden-Württem
berg e.V. 

Molkereien 

BW 4 Baden-Württemberg Allgemeine Informationsmaß
nahmen; Öffentlichkeitsarbeit 
und Verbraucherinformation 

Milchwirtschaftlicher 
Verein Baden-Württem
berg e.V. 

gesamte Milchwirtschaft 

BW 5 Baden-Württemberg EU-Schulmilchprogramm Milchwirtschaftlicher 
Verein Baden-Württem
berg e.V. 

gesamte Milchwirtschaft 

BW 6 Baden-Württemberg Verband der deutschen Milch
wirtschaft e.V. 

Verband der deutschen 
Milchwirtschaft e.V. 

gesamte Milchwirtschaft 

BW 8 Baden-Württemberg Erstausbildung; Förderung des 
Berufsnachwuchses 

Landwirtschaftliches 
Zentrum Baden-Würt
temberg - Milchwirt
schaft Wangen 

Auszubildende, Studen
ten 

BW 9 Baden-Württemberg Qualitätskontrolle; Schadstoff
monitoring 

Milchprüfring Baden- 
Württemberg e.V. 

Molkereien 

BW 10 Baden-Württemberg Qualitätssicherungssysteme Milchprüfring Baden- 
Württemberg e.V. 

Milcherzeuger 

BW 11 Baden-Württemberg Qualitätssicherungssysteme Milchwirtschaftlicher 
Verein Baden-Württem
berg e.V. 

Milcherzeuger 

BY 1 Bayern Milchprüfring; regelmäßige 
Kontrollen 

Milchprüfring Bayern e. 
V. 

Molkereien 

BY 2 Bayern Die Erhöhung des Milchpro
teingehaltes durch Manage
ment und Züchtung: Eine Per
spektive für Milcherzeuger, 
Verbraucher und Industrie 

Technische Universität 
München 

Forschungsinstitute 

BY 3 Bayern Sach- und Fachinformationen 
generischer Art; Aufbereitung 
von Daten zur Verbesserung 
der Marktversorgung bei den 
Milcherzeugern 

Verband der Milcherzeu
ger Bayern e. V. 

gesamte Milchwirtschaft 

BY 4 Bayern Ausbildung von Molkereitech
nologen sowie für die Fortbil
dung zum Molkereimeister 
und Molkereitechniker 

Milchwirtschaftlicher 
Verein Allgäu-Schwaben 
e. V. 

Auszubildende, Studen
ten 

BY 5 Bayern Schadstoffmonitoring für 
Rückstände und Kontaminante 
in Milch und Milchprodukten 

Milchwirtschaftlicher 
Verein Allgäu-Schwaben 
e. V. 

Molkereien
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BY 6 Bayern Ausbildung zum Milchwirt
schaftlichen Laboranten etc. 

Milchwirtschaftlicher 
Verein Franken e. V. 

Auszubildende, Studen
ten 

BY 7 Bayern Unterstützung der Landesver
einigung der Bayerischen 
Milchwirtschaft e. V. einschl. 
Werbung 

Landesvereinigung der 
Bayerischen Milchwirt
schaft e. V. 

gesamte Milchwirtschaft 

BY 8 Bayern Süddeutsche Butter- und Käse
börse e.V.; Preismeldung 

Süddeutsche Butter- und 
Käsebörse in Kempten 

gesamte Milchwirtschaft 

BY 9 Bayern Verband der deutschen Milch
wirtschaft e.V. 

Verband der deutschen 
Milchwirtschaft e.V. 

gesamte Milchwirtschaft 

BY 10 Bayern Informationsmanagement Milchwirtschaftlicher 
Untersuchungs- und 
Versuchanstalt Kempten 
(muva) 

gesamte Milchwirtschaft 

BY 11 Bayern Förderung der Anpassung von 
Untersuchungsmethoden zur 
Bearbeitung spezifischer Fra
gestellungen sowie der Metho
denentwicklung in Koope
ration mit Forschungseinrich
tungen und der Nutzbarma
chung und des Transfers wis
senschaftlicher Erkenntnisse 
für die bayerische Milchwirt
schaft 

Milchwirtschaftlicher 
Verein Allgäu-Schwaben 
e. V. 

Forschungsinstitute 

BY 12 Bayern Entwicklung einer anti-listeriel
len, frühen Oberflächenrei
fungskultur für geschmierte 
Käse 

TUM 
ZIEL: Lehrstuhl für Mi
krobiologie 

Forschungsinstitute 

BY 13 Bayern Überwachung von antimikro
biellen Rückständen der Milch 
- Etablierung des neuen Bio
sensor-Systems MCR3 für 
Routineuntersuchungen in der 
Praxis 

Milchprüfring Bayern e. 
V. 

Forschungsinstitute 

BY 14 Bayern Modernisierung Lehrtech
nikum LVFZ Kempten 

Milchwirtschaftlicher 
Verein Allgäu-Schwaben 
e. V. 

Milchwirtschaftlicher 
Verein Allgäu-Schwaben 
e. V. 

BY 15 Bayern Verschiedene Projekte der 
Grundlagenforschung 

Universitäten in Bayern Forschungsinstitute 

BB 1 Brandenburg Verbesserung der Hygiene 
(technische Hilfe) 

Landeskontrollverband 
e.V. 

gesamte Milchwirtschaft 

BB 3 Brandenburg Beratung Landesbauernverband 
e.V., Landesvereinigung 
der Milchwirtschaft Ber
lin/BB 

gesamte Milchwirtschaft 

BB 4 Brandenburg Schulmilch, Internationaler 
Tag der Milch 

Landesvereinigung der 
Milchwirtschaft Berlin/ 
BB 

gesamte Milchwirtschaft 

HE 1 Hessen Milchleistungsprüfungen Hessische Verband für 
Leistungs- und Qualitäts
prüfungen in der Tier
zucht 

Milcherzeuger
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HE 2 Hessen Fortbildung für Erzeuger durch 
das Innovationsteam 

Landesvereinigung Milch 
Hessen 

Milcherzeuger 

HE 3 Hessen Allgemeine Öffentlichkeits
arbeit 

Landesvereinigung Milch 
Hessen 

Molkereien 

HE 4 Hessen Information über Schulmilch
förderung 

Landesvereinigung Milch 
Hessen 

gesamte Milchwirtschaft 

HE 5 Hessen Verband der Milchwirtschaft 
(VDM); Unterstützung der 
Milchwissenschaft und die För
derung des technischen Fort
schritts auf milchwirtschaftli
chem Gebiet 

Verband der deutschen 
Milchwirtschaft e.V. 

gesamte Milchwirtschaft 

HE 6 Hessen Amtliche Notierungskom- mis
sionen für Butter und Käse in 
Hannover; Preismeldung 

Amtliche Notierungs
kommissionen für Butter 
und Käse in Hannover 

gesamte Milchwirtschaft 

HE 7 Hessen Aufenthaltskosten für Ausbil
dung "Milchtechnologe" und 
"Milchwirtschaftlicher Laboa
rant" 

Auszubildende von Mol
kereien 

Auszubildende, Studen
ten 

HE 8 Hessen Untersuchung auf polychlo
rierte Wasserstoffe 

Landesbetrieb Hessisches 
Landeslabor 

Molkereien 

HE 9 Hessen Zuschüsse zu Fortbildungsver
anstaltungen an junge Milch
viehhalter 

Landesvereinigung Milch 
Hessen 

Milcherzeuger 

NI 1 Niedersachsen Einführung QM-Milch (Quali
tätssicherungssystem) 

Landesvereinigung der 
Milchwirtschaft Nieder
sachsen e.V. 

Milcherzeuger 

NI 2 Niedersachsen Schadstoffmonitoring (z.B. im 
Hinblick auf Dioxin) 

Landesvereinigung für 
Milchwirtschaft Nieder
sachsen e.V. 

Molkereien 

NI 3 Niedersachsen Überwachung der Milchleis
tungskontrolle und der Milch- 
Güteprüfungen 

Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen 

Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen 

NI 4 Niedersachsen Praxisnahe Ausbildung des 
milchwirtschaftlichen Nach
wuchses 

LUFA Nord-West, Fach
hochschule Hannover, 
Einrichtungen des staatli
chen niedersächsischen 
Bildungssystems 

Auszubildende, Studen
ten 

NI 5 Niedersachsen Technische Hilfe: Teilnahme 
an Messen + Ausstellungen 
durch die LVN 

Landesvereinigung der 
Milchwirtschaft Nieder
sachsen e.V. 

gesamte Milchwirtschaft 

NI 6 Niedersachsen Beteiligung von Unternehmen 
an Messen und Ausstellungen 

Landesvereinigung der 
Milchwirtschaft Nieder
sachsen e.V. 

Molkereien 

NI 7 Niedersachsen Allgemeine Informationsmaß
nahmen 

Landesvereinigung der 
Milchwirtschaft Nieder
sachsen e. V. 

gesamte Milchwirtschaft 

NI 8 Niedersachsen EU-Schulmilchmaßnahmen Landesvereinigung der 
Milchwirtschaft Nieder
sachsen e.V. 

gesamte Milchwirtschaft
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NI 9 Niedersachsen Amtliche Notierungskom- mis
sionen für Butter und Käse in 
Hannover; Preismeldung 

Landesvereinigung der 
Milchwirtschaft Nieder
sachsen e.V. 

gesamte Milchwirtschaft 

NI 10 Niedersachsen Verband der Deutschen Milch
wirtschaft e.V.; branchenspezi
fische Informationsarbeit 

Verband der deutschen 
Milchwirtschaft e.V. 

gesamte Milchwirtschaft 

NI 11 Niedersachsen Weiterbildung von Kontroll
personal Neu: Durchführung 
der Milchleistungsprüfung 

Landwirtschaftskammer Landeskontrollverbände 

NW 1 Nordrhein-Westfalen Schadstoffmonitoring - anlass
bezogene Schwerpunktunter
suchungen der Rohmilch (z.B. 
Dioxin) 

Landesvereinigung der 
Milchwirtschaft Nord
rhein-Westfalen e.V. 

Molkereien 

NW 2 Nordrhein-Westfalen Milchleistungsprüfung Erfas
sung und Auswertung von Da
ten zum Erhalt und zur Ver
besserung der genetischen 
Qualität landwirtschaftlicher 
Nutztiere im Rahmen von 
Zuchtprogrammen 

Landeskontrollverband 
e.V. 

Milcherzeuger 

NW 3 Nordrhein-Westfalen Begleitung EU-Schulmilchpro
gramm 

Landesvereinigung der 
Milchwirtschaft Nord
rhein-Westfalen e.V. 

gesamte Milchwirtschaft 

NW 4 Nordrhein-Westfalen Informations- und Öffentlich
keitsarbeit 

Landesvereinigung der 
Milchwirtschaft Nord
rhein-Westfalen e.V., 

gesamte Milchwirtschaft 

NW 5 Nordrhein-Westfalen Informations- und Öffentlich
keitsarbeit 

Landwirtschaftsverband 
Rheinland und Landwirt
schaftsverband West
falen-Lippe 

gesamte Milchwirtschaft 

NW 6 Nordrhein-Westfalen Statistik; Mitteilungen und 
Marktberichte 

Landesvereinigung der 
Milchwirtschaft Nord
rhein-Westfalen e.V. 

gesamte Milchwirtschaft 

NW 7 Nordrhein-Westfalen Wissensaustausch zwischen Er
zeugern und Beratung zum Er
halt der Güte und Rohmilch- 
qualität 

Landwirtschaftsverband 
Rheinland und Landwirt
schaftsverband West
falen-Lippe 

Milcherzeuger 

NW 8 Nordrhein-Westfalen Amtliche Notierungskom- mis
sionen für Butter und Käse in 
Hannover; Preismeldung 

Amtliche Notierungs
kommissionen für Butter 
und Käse in Hannover 

gesamte Milchwirtschaft 

NW 9 Nordrhein-Westfalen Verband der Deutschen Milch
wirtschaft (VDM); vertritt die 
deutsche Milchwirtschaft in in
ternationalen Gremien 

Verband der deutschen 
Milchwirtschaft e.V. 

gesamte Milchwirtschaft 

NW 10 Nordrhein-Westfalen Überbetriebliche Erstausbil
dung Molkereifachman(frau) 

Milchwirtschaftliche 
Lehr- und Unter
suchungsanstalt Krefeld 

Auszubildende, Studen
ten
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RP 1 Rheinland-Pfalz Informationsmaßnahmen Milchwirtschaftliche Ar
beitsgemeinschaft Rhein
land-Pfalz e.V. 

gesamte Milchwirtschaft 

RP 2 Rheinland-Pfalz Wissensaustausch, Messen Molkereien Molkereien 

RP 3 Rheinland-Pfalz Qualitätsprüfungen für Milch- 
und Milchprodukte einschließ- 
lich Schadstoffuntersuchungen, 
Butter- und Käseprüfung 

Überwachungsstelle 
Rheinland-Pfalz 

gesamte Milchwirtschaft 

RP 4 Rheinland- Pfalz Erhaltung und Verbesserung 
der genetischen Qualität 
(Milchleistungsprüfung) 

Landeskontrollverband 
Rheinland-Pfalz e.V. 

Milcherzeuger 

RP 5 Rheinland-Pfalz melktechnische Spezialbera
tung 

Landeskontrollverband 
Rheinland-Pfalz e.V. 

Milcherzeuger 

RP 6 Rheinland-Pfalz Amtliche Notierungskom- mis
sionen für Butter und Käse in 
Hannover; Preismeldung 

Amtliche Notierungs
kommissionen für Butter 
und Käse in Hannover 

gesamte Milchwirtschaft 

RP 7 Rheinland-Pfalz milchwirtschaftliche Ausbil
dung des Berufsnachwuchses 

Fachverband Westdeut
scher Milchwirtschaftler, 
Oberhausen 

Auszubildende, Studen
ten 

RP 8 Rheinland-Pfalz VDM-Beitrag Verband der deutschen 
Milchwirtschaft e.V. 

gesamte Milchwirtschaft 

SL 1 Saarland Milchleistungsprüfung Landeskontrollverband 
Saar e.V. 

Milcherzeuger 

SL 2 Saarland Öffentlichkeitsarbeit, Informa
tionsmaßnahmen, Absatzför
derung generischer Art 

Landesvereinigung 
Milchwirtschaft e.V. 

gesamte Milchwirtschaft 

SL 3 Saarland Ausbildungsmaßnahmen in 
der Milchwirtschaft 

Landesvereinigung 
Milchwirtschaft e.V. 

Auszubildende, Studen
ten 

SL 4 Saarland Schadstoffmonitoring (PCB-un
tersuchung) 

Landeskontrollverband 
Nordrhein-Westfalen 
e.V. 

Molkereien 

SL 5 Saarland Verbesserung Rohmilchqualität Landesvereinigung 
Milchwirtschaft e.V. 

gesamte Milchwirtschaft 

SL 6 Saarland VDM-Beitrag Verband der deutschen 
Milchwirtschaft e.V. 

gesamte Milchwirtschaft 

TH 1 Thüringen EU-Schulmilchprogramm 

TH 2 Thüringen Förderung von Auszubilden
den 

Auszubildende von Mol
kereien 

Auszubildende, Studen
ten 

TH 3 Thüringen Messen u.ä. Veranstaltungen Landesvereinigung Thü
ringer Milch e.V. 

gesamte Milchwirtschaft 

TH 4 Thüringen Verbraucherveranstaltungen/ 
Ernährungsberatung; generi
sche Werbung 

Landesvereinigung Thü
ringer Milch e.V. 

gesamte Milchwirtschaft
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TH 5 Thüringen Qualitätsmanagement Milch Landesvereinigung Thü
ringer Milch e.V. 

gesamte Milchwirtschaft 

TH 6 Thüringen VDM-Beitrag Verband der deutschen 
Milchwirtschaft e.V. 

gesamte Milchwirtschaft 

TH 7 Thüringen Preismeldung Amtliche Notierungs
kommissionen für Butter 
und Käse in Hannover 

gesamte Milchwirtschaft 

TH 8 Thüringen Schadstoffmonitoring (z.B. im 
Hinblick auf Dioxin) 

Laboratorien Molkereien 

TH 9 Thüringen Weiterbildung von Beschäftig
ten in Milchkuh haltenden Be
trieben 

Verein Landvolksbildung 
Thüringen e.V. 

gesamte Milchwirtschaft 

TH 10 Thüringen Finanzielle Förderung von Be
rufswettbewerben 

Thüringer Landjugend
verband e.V., Thüringer 
Melkergemeinschaft e.V. 

gesamte Milchwirt
schaft”
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